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Teil A   -   Festsetzungen durch Planzeichen

1 2

3 4

5

Zahl der Vollgeschosse

Baugrenze

Nutzungsschablone

öffentliche Straßenverkehrsfläche

abweichende Bauweise

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

1.1 Art der baulichen Nutzung

Teil B - Textliche Festsetzungen

1.  Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Siehe Einzeichnung und Einschrieb im Plan.

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Siehe Einzeichnung und Einschrieb im Plan.

2.  Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Siehe Einzeichnung im Plan.

Siehe Einzeichnung und Einschrieb im Plan.

Rechtsgrundlagen

DHHN 92

LS ETRS89

GEe

z.B.

GE

GE1

Straßenbegrenzungslinie

11/2019

4. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) 

II

GH 12

a

Gesamthöhe der baulichen Anlagen in m über Bezugspunkt

3. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

BP Bezugspunkt für Höhe der baulichen Anlagen

Bebauungsplan Nr. 30 "Zwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg" der Stadt Elsterwerda 

1.1.2 eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe)

der Stadt Elsterwerda

"Zwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg"

Bebauungsplan Nr. 30

Gewerbegebiet (GE) mit Nummerierung 1.1.1 Gewerbegebiet (GE)

des Straßenraums ist nicht Inhalt der Festsetzung.

Entsprechend Bestand ist die an die Baugebiete angrenzende Straße mit Begrenzungslinie festgesetzt. Die Aufteilung

3.00

z.B.

Abgrenzungslinie für Fremdkörper

1.1.3 Fremdkörper

11/2019

Grundflächenzahl (GRZ) mit Dezimalzahl 

Ü

Abstandsmaß in m 

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende schmale Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Siehe Einzeichnung im Plan.

unterirdisches Stromkabel

4.1 Private Grünflächen Zweckbestimmung "Pferdekoppel"

7. Sonstige Planzeichen

6. Wasserflächen sowie Flächen für die Wasserwirtschaft

5 - Bauweise

4 - Höhe der baulichen Anlagen

3 - Grundflächenzahl (GRZ)

2 - Zahl der Vollgeschosse

1 - Art der baulichen Nutzung

5. Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden (§ 9 (1) Nr. 16c BauGB)

Innerhalb der in der Planzeichnung mit A1 gekennzeichneten Fläche, sind die Bodenbefestigungen zu entsiegeln.

A1 - Flächenentsiegelung

Hier gilt § 78 Abs. 3 WHG.

Das Plangebiet befindet sich teilweise im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster. 

Das Plangebiet liegt im Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster. Hier gilt § 78b Abs. 1 Pkt. 1 WHG. 

Flachspiegelbrunnen (nachrichtliche Übernahme § 9 (6) BauGB)

11/2019 KS

Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, hochwassersichere Medieneinführung vorzusehen.

91,60 m ü. NHN festgesetzt. Auf den Bauflächen des Plangebietes sind u.a. Abdichtungsmaßnahmen für Keller, sichere 

Innerhalb des Überschwemmungsgebietes ist die Gründungssohle (OK Fußboden) bzw. die UK elektrischer Bauteile mit 

Gebäude sind hochwasserangepasst zu errichten. Der maßgebliche Hochwasserpegel ist mit 91,50 m ü. NHN festgelegt.

3.  Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

9. mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

    von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

6. Nutzungsregelungen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) m.W.v. 13.05.2017
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) 

Stand: 05.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) m.W.v. 29.07.2017 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

Stand vom April 2016, erstellt durch Uwe Knispel (ÖbVI Senftenberg)Grundlageplan:

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016 (GVBI.I/16, [Nr. 14])

Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

private Grünfläche mit Zweckbestimmung "Pferdekoppel"

0,7

Pferdestall

4. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

8. Sonstige Planzeichen

aus Naturstein-, Stubben- und Astwerkhaufen und Sandflächen anzulegen. Dazwischen sind Wildrosen und Brombeeren in Gruppe anzupflanzen. 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit K1 gekennzeichneten Fläche, sind gemäß Umweltbericht Kap. 5.3.2.1 Reptilienüberwinterungshabitate 

K1 - Herstellung Zauneidechsenschutzhabitate

Innerhalb der in der Planzeichnung mit K2 gekennzeichneten Fläche, sind Flachgewässer mit Tonabdichtung für die Kreuzkröten herzustellen.

K2 - Herstellung Flachgewässer

Bezugspunkt ist die Oberkante (OK) befestigte Straße im gekennzeichneten Bereich = 91,40m ü. NHN.

Gesamthöhe von 50m über Bezugspunkt zugelassen.

nach §18 BauNVO festgesetzt. Ausnahmsweise sind untergeordnete bauliche Anlagenteile, z.B. Funkmast, bis zu einer 

der Zahl der Vollgeschosse II nach §20 BauNVO und mit der Gesamthöhe der baulichen Anlagen 12m mit Bezugspunkt 

Das Maßder baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 nach §17 BauNVO, 

untergeordnete Nebenanlagen z.B. Witterungsschutz, Paddock zugelassen. 

Festgesetzt sind private Grünflächen mit Zweckbestimmung "Pferdekoppel". In der privaten Grünfläche „Pferdekoppel“werden 

4.2 Private Grünflächen Zweckbestimmung "Grünlandnutzung"

MITNETZ Strom mbHLR 1

nachrichtlich übernommenen unterirdischen Versorgungsleitung zugunsten des Stromversorgers.

Festgesetzt sind Flächen für die Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht von je 1,0m links und rechts der 

private Grünfläche mit Zweckbestimmung "Grünlandnutzung"

Umgrenzung von Flächen für Nutzungsregelungen und Flächen für Maßnahmen

Bezeichnung der Maßnahmez.B. K1

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

Pg Pflanzgebot

Pb Pflanzbindung

vorhandene Ein-/Ausfahrten (nachrichtliche Übernahme, § 9 (6) BauGB)

(§9(1) Nr. 20, 25a, 25b BauGB)

zur Pflege und zur Entwicklung     von Boden, Natur und Landschaft 

5. Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

7. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9(1) Nr. 25a BauGB)

Innerhalb der in der Planzeichnung mit Pb gekennzeichneten Flächen sind die vorhandenen Bäume und Sträucher zu erhalten.

Pb - Erhalt Bäume und Sträucher

8. Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB)

10. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 (6a) BauGB)

10.1 Hochwasser

10.1 Hochwasserrisiko

als Betriebsarten unzulässig.

Einzelhandelsbetriebe sowie Kfz- und Landmaschinen-Werkstäten sind im GEe nach §1 Abs. 5 BauNVO i.V.m §1 Abs. 9 BauNVO 

Tankstellen nach §8 Abs. 2 Nr. 3 sind im GEe nach §1 Abs. 5 BauNVO unzulässig.

Nutzungen nach §8 Abs. 3 BauNVO sind ebenfalls nur ausnahmsweise zulässig, sofern Sie das Wohnen nicht wesentlich stören.

nur ausnahmsweise zulässig, sofern sie das Wohnen nicht wesentlich stören.

Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe und Anlagen für sportliche Zwecke sind im GEe nach §1 Abs. 5 BauNVO 

die nach ihrem Störgrad im Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO zulässig sind und das Wohnen nicht wesentlich stören.

Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) sind nach §1 Abs. 4 BauNVO nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, 

wie z.B. Naturstein-Stubbenhaufen sowie Anpflanzungen von Bäumen Sträuchern und das Anlegen von Gewässern zulässig.

Festgesetzt sind private Grünflächen mit Zweckbestimmung "Grünlandnutzung". Neben der Nutzung als Grünland sind Anlagen, 

Verfahrensvermerke

                                                   (Siegel)

Bürgermeisterin

Anja Heinrich

..........................................Elsterwerda, den

                                                   (Siegel)

Bürgermeisterin

Anja Heinrich

..........................................Elsterwerda, den

Stadtverordnetenversammlung vom ..................................... gebilligt.

als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der 

(Teil B) wurde am ................................. von der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda

Stadt Elsterwerda, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen 

1. Der Bebauungsplan Nr. 30 "Zwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg" der 

hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist am ................................... in Kraft getreten.

von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB) 

sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften

sind am ................................... im in der Lausitzer Rundschau bekannt gemacht worden. 

jedermann eingesehen werden können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist,

Begründung auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeiten (Servicezeiten) von 

Mittelweg" , der Stadt Elsterwerda sowie die Stelle bei der der Plan und seine

3. Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 30 "Zwischen Eichenweg und Krauschützer 

                                                   (Siegel)

Bürgermeisterin

Anja Heinrich

..........................................Elsterwerda, den

                                                   (Siegel)

Uwe Knispel (ÖbVI)

..........................................Senftenberg, den

eindeutig möglich. 

geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist 

und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile 

.............................. und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege 

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 

Katastervermerk

    vom ............................ zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht.

    dem Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Elsterwerda

    jeweils erstellt vom Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke aus Bad Liebenwerda

    - dem Umweltbericht vom ........................

    - der Begründung vom ........................

    - den textlichen Festsetzungen vom .........................

    - der Planzeichnung vom ........................

    bestehend aus

    "Zwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg", der Stadt Elsterwerda, 

    Es wird bestätigt, dass der vorliegende Bebauungsplan Nr. 30 

2. AUSFERTIGUNG:

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

(nachrichtliche Übernahme § 9 (6a) BauGB)

(Überschwemmungsgebiet gemäß § 76 Abs. 1 WHG) und Risikogebiet

Umgrenzung von Flächen für den Hochwasserschutz im Gebiet des Bebauungsplanes 

Einzelhandelsbetriebe, gemäß § 1 Abs. 5 i.V. §1 Abs. 9 BauNVO-

Tankstellen, gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauNVO -

Nicht zulässig sind:

und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen.

Festgesetzt ist ein Gewerbegebiet mit Nummerierung (GE1 und GE2) mit den nach § 8 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein 

zulässig. Bei Aufgabe der Pferdehaltung sind die im GEe zugelassenen Nutzungen zulässig.

abgegrenzt.  Im abgegrenzten Bereich ist eine Pferdehaltung mit höchstens 10 Pferden sowie Kleintieren, z.B. Kaninchen, Hund u.ä. 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) ist mit Planzeichen eine Fläche (Flurstück 123) für Fremdkörper gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO 

mit Planzeichen abgegrenzt.

Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung der Baugrenzen nach §23 BauNVO bestimmt. Die Fremdkörperfestsetzung ist 

ohne Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes und ohne Längenbegrenzung errichtet werden. Die überbaubare 

Festgesetzt ist die abweichende Bauweise nach §22 Abs. 4 BauNVO. In der abweichenden Bauweise können die Gebäude 

Zu verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste (Anhang 2 des Umweltberichts)

Innerhalb der in der Planzeichnung mit K3 gekennzeichneten Fläche sind standortgerechte Laubgehölze in Gruppe anzupflanzen.

K3 - Anpflanzung Laubgehölze

Die mit M gekennzeichnete private Grünfläche ist von der Pferdekoppel abzuzäunen, z.B. mit Elektrozaun.

M - Maßnahmefläche

Zu verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste. (Anhang 2 des Umweltberichts)

Innerhalb der in der Planzeichnung mit Pg gekennzeichneten Flächen sind standortgerechte Laubgehölze anzupflanzen.

Pg - Anpflanzen Laubgehölze

Satzung

November 2019

1.1 Art der baulichen Nutzung

1. Art und Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Quelle: http://www.apw.brandenburg.de

Quelle: http://www.geobasis-bb.de
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1 Allgemeine Angaben zur Planung 
 
1.1 Stadt Elsterwerda 
Die Stadt Elsterwerda liegt im Südwesten des Landes Brandenburg in der Region Lausitz-Spreewald 
und in unmittelbarer Nähe zum Freistaat Sachsen. Sie gehört zum Landkreis Elbe-Elster. Elsterwerda 
bildet gemeinsam mit Bad Liebenwerda ein Mittelzentrum in Funktionsteilung. 
Die Stadt ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt. Im Stadtgebiet kreuzen sich die Bundesstraßen B101 
und B169 sowie die Bahnstrecken Chemnitz �± Dresden �± Berlin und Magdeburg �± Falkenberg �± 
Horka �± Görlitz. Zum Stadtgebiet gehören die Stadt Elsterwerda und der OT Kraupa. Das Stadtgebiet 
grenzt von Norden im Uhrzeigersinn an die Gemarkungen Amt Plessa, Amt Schradenland, Amt 
Prösen, Stadt Bad Liebenwerda.   
 

1.2 Lage des Plangebietes im Raum 
 

Quelle: http://www.geobasis-bb.de 
 
 

1.3 Angaben zum Plangebiet 
 
Gemarkung:  Elsterwerda 
Flur:   13 
Flurstücke:  102, 104, 106, 107, 117, 123 und 124 
Größe:   ca. 8,57 ha 
 
 

1.4 Anl ass der Planung 
Für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort des ehemaligen 
Landwirtschaftsbetriebes der LPG-Einheit Elsterwerda hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Elsterwerda am 28.10.2010 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 �Ä�=�Z�L�V�F�K�H�Q�� �(�L�F�K�H�Q�Z�H�J��
und Krau�V�F�K�•�W�]�H�U���0�L�W�W�H�O�Z�H�J�³���E�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�����=�X�V�l�W�]�O�L�F�K���Z�X�U�G�H���Hine Veränderungssperre eingeleitet. Der 
beschlossene Geltungsbereich umfasst die Gemarkung Elsterwerda, Flur 10 und 13 mit einer Fläche 
von ca. 30 ha. 
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Im 1. Schritt erfolgte die Aufstellung des vorhabenbez�R�J�H�Q�H�Q�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �1�U���� ������ �Ä�.�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q��
Technikstützpunkt der ehemaligen LPG-�(�L�Q�K�H�L�W���(�O�V�W�H�U�Z�H�U�G�D�³���D�X�I���G�H�Q���)�O�X�U�V�W�•�Fken 119, 120 der Flur 13 
mit einer Größe von ca. 4,8 ha für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30 beinhaltet die Flurstücke 102, 104, 106, 107, 117, 
123 und 124 der Flur 13 mit einer Größe von ca. 8,6 ha. 
Der restliche Geltungsbereich gemäß Aufstellungsbeschluss betrifft die Flurstücke der Flur 10. Dafür 
besteht kein Neuordnungsbedarf, vgl. Übersichtsplan Veränderungssperre (Anlage 1 der 
Begründung).  
 
 

1.5 Beschreibung des Plangebietes 
 
1.5.1  Lage und Bedeutung 
Das Plangebiet liegt am Stadtrand der Stadt Elsterwerda im südlichen Stadtteil Krauschütz, südlich 
der Schwarzen Elster und östlich der Bundesstraße B101 zwischen Eichenweg und Krauschützer 
Mittelweg im Außenbereich. Der Standort war zu DDR-Zeiten ein Landwirtschaftsbetrieb der 
ehemaligen LPG-Einheit Elsterwerda. 
Die am Standort stehenden Gebäude und Anlagen (Ställe, Scheunen, Lagerhallen und Silo) wurden 
z.T. vor der nationalen Wende und z.T. nach der Wende errichtet. Die Ställe wurde z.T. bis zum Jahr 
2012, die Scheunen bis zum Jahr 2013 bzw. noch heute, die Lagerhalle noch heute und die 
Siloanlage bis zur Stilllegung wegen technischem Defekt, genutzt. Die Gebäude und Anlagen sind 
eingezäunt. Teile des Plangebietes liegen innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes 
der Schwarzen Elster. 
Die umliegenden Grundstücke werden von einer Recyclingfirma und PV-Freiflächenanlagen genutzt. 
Nördlich grenzt im Abstand von ca. 35m die Wohn-/Mischnutzung des Eichenweges an. Die 
verkehrliche Zuwegung führt über den Eichenweg und über den Krauschützer Mittelweg mit 
Anbindung an die Großenhainer Straße (B101). 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
Im Norden �± von Eichenweg und Mischbebauung 
Im Osten �± von einem trockenen Graben mit Eichensaum, Eichenweg und Solarpark 
Im Süden �± vom Krauschützer Mittelweg, Ackerland 
Im Westen �± von einer Recyclingfirma und Solarpark  
 
 
1.5.2  Geologische und hydrologische Verhältnisse  

 
Die Geländestruktur ist im Plangebiet eben. Die Geländehöhe bewegen sich zwischen 90,50 �± 
91,50m ü. DHHN92. Die vorhandenen sandigen Böden haben potentiell eine geringe Filter-, Puffer- 
und Speicherkapazität. Der Grundwasserflurabstand liegt bei ca. 1,8m unter Gelände (89,2m ü. NN). 
Bei extremen Niederschlagsperioden können sich die Grundwasserstände flurnah einstellen.  
 
 
 
 

2  Verfahrensübersicht 
 
Planart:     Bebauungsplan  
 
Vorhabenbezeichnung:    Nr. 30 �ÄZwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg�³ 
 
Amt/Gemeinde:    Stadt Elsterwerda 
 
 
Landkreis:    Elbe-Elster 
 
Region:     Lausitz-Spreewald 
 
Land:     Brandenburg 
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Planungsträger:    Stadt Elsterwerda 
     Hauptstraße 12 
     04910 Elsterwerda 
 
Planungsbüro:    Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 
     Am Schwarzgraben 13 
     04924 Bad Liebenwerda 
 
 
Verfahrensstand: 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda zur Aufstellung 
des Bebauungsplans  
 

 
vom 28.10.2010 

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses durch Abdruck in 
der Lausitzer Rundschau 
 

 
vom 13.04.2011 

Öffentliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
durch Abdruck in der Lausitzer Rundschau 
 

 
vom 11.12.2017 

Anfrage nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung mit 
Schreiben  
 

 
vom 11.12.2017 

Mitteilung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung mit Schreiben  
 

vom 04.01.2018 

Frühzeitige Bürgerversammlung am 18.12.2017 
 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden, TÖB und Nachbargemeinden mit 
Schreiben 
 

 
vom 11.12.2017 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda zum Entwurf und 
zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans  
 

vom 25.10.2018  
vom 28.02.2019  
vom 26.09.2019 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und der öffentlichen 
Auslegung durch Abdruck in der Lausitzer Rundschau 
 

vom 02.11.2018 
vom 07.03.2019 
vom �«�«�«�«�«    

Förmliche Beteiligung der Behörden, TÖB und Nachbargemeinden mit 
Schreiben 
 

vom 05.11.2018 
vom 01.03.2019 
vom 30.09.2019 

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
 

13.11.18-14.12.18 
15.03.19-16.04.19 
14.10.19-14.11.19 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda zur Abwägung 
 

vom 19.12.2019 

Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda 
 

vom 19.12.2019 

Mitteilung des Abwägungsergebnisses mit Schreiben  
 

vom 20.12.2019 
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3 Rechtsgrundlagen 
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 

3786)  
- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)  
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 

November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) 
 
 

4 Übergeordnete Planungen 
4.1 Landesentwicklungsplan / Regionalpl an 
Grundlagen für die Bewertung der Planung sind: 

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007 im GVBL i S. 235) 
- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 

(GVBI. II, Nr. 35)  
Der Bebauungsplan Nr. 30 �ÄZwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg�³ in Elsterwerda steht in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung. 
 

4.2 Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg (MLUR 2001) 
Im Landschaftsprogramm Brandenburg werden als großräumige Ziele für die Stadt Elsterwerda u. a. 
die Entwicklung der vom Braunkohleabbau geprägten Gebiete, die Entwicklung umweltgerechter 
Nutzungen sowie der Aufbau eines landesweiten Schutzgebietssystems und der Aufbau des 
europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 benannt. 
Für das Planungsbiet sind folgende Entwicklungsziele relevant: 

- Berücksichtigung des Biotop- und Artenschutzes im besiedelten Bereich,  
- Erhalt bzw. Wiedereinbringung charakteristischer Landschaftselemente in überwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Bereichen; Reduzierung von Stoffeinträgen (Düngemittel, 
Biozide), 

- Bodenschonende Bewirtschaftung überwiegend sorptionsschwacher, durchlässiger Böden, 
- Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend durchlässigen 

Deckschichten und Schutz des Grundwassers gegenüber flächenhaften Stoffeinträgen, 
- Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität im Siedlungsbereich, Entwicklung 

erlebniswirksamer Landschafts- und Ortsbilder im siedlungsgeprägten Raum. 
 
 

4.3 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Elbe-Elster 
Der Landschaftsrahmenplan beinhaltet eine Analyse des Naturhaushaltes, mit deren Hilfe 
Entwicklungsziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den entsprechenden 
Planungsraum aufgestellt werden. Er liegt in Form von Text und Karten vor. 
Folgende Zielvorstellungen sind dargelegt: 

- Erhalt der landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft mit vielfältig strukturierten Räumen 
- Erhalt von landschaftsbildprägenden Gehölzstrukturen, insbesondere Alleen, feld- und 

uferbegleitende Gehölze 
- Erhalt und Sicherung von großräumigen Forsten und Waldgebieten 
- Erhalt von naturnahen Waldgebieten oder von Wäldern mit einem hohen Anteil an 

Laubgehölzen und Altholzbeständen sowie von abgestuften Waldrändern 
- Erhalt stehender Gewässer 
- Entwicklung der ausgeräumten Agrarlandschaft innerhalb des Niederungsbereiches zu 

weiträumigen  Niederungen mit vorrangig extensiver Grünlandbewirtschaftung 
- Entwicklung von Erholungswald 
- Renaturierung der natürlichen Fließgewässer 
- Berücksichtigung von Lebensraumansprüchen für Weißstorch, Kranich und Wiesenbrüter 
- Aufwertung eines degradierten Niedermoorstandortes 
- Entwicklung einer naturnahen Waldgesellschaft und Aufbau strukturreicher Waldrand 
- Ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf Acker, Strukturanreicherung 
- Erhalt der Offenlandschaft zur Gewährleistung der Grundwasserneubildung 
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Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Elbe-Elster (1999) wird etappenweise fortgeschrieben 
(letzter Stand Juli 2011), Zunächst wurde der Fachbeitrag zum Biotopverbund erstellt (LANDKREIS 
ELBE-ELSTER 2010). 
Das Plangebiet zählt gemäß dem Fachbeitrag Biotopverbundplanung nicht zu den Gebieten mit 
nationaler/länderübergreifender, überregionaler oder regionaler Bedeutung für den Biotopverbund (LK 
Elbe-Elster 2010). Es sind darin keine Ziele für das Plangebiet formuliert. 
 

4.4 Flächennutzungsplan / Landschaftspl an 
Die Stadt Elsterwerda verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan seit dem 27.06.1997, 
über eine 1 Änderung (21.03.2003), über eine 2. Änderung (18.07.2006), über eine 3. Änderung 
(10.112007), über eine 4. Änderung (22.07.2011), über eine 5. Änderung (30.01.2018) und über eine 
6. Änderung (07.06.2018).  
Der Bebauungsplan Nr. 30 wird i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

 
 
 

5 Schutzgebiete/ Bergbau- und sonstige Abbaugebiete/ 
Restriktionen 

 
5.1 Naturschutzrechtlich e Schutzgebiete  
Quelle: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Unmittelbar nördlich grenzt d�D�V���/�6�*���ÄElsteraue�³���D�Q���G�D�V���3�O�D�Qgebiet. Außerdem grenzt das Plangebiet 
nördlich an das FFH-�*�H�E�L�H�W�� �Ä�0�L�W�W�H�O�O�D�X�I�� �G�H�U�� �6�F�K�Z�D�U�]�H�Q�� �(�O�V�W�H�U�³����Das Plangebiet liegt innerhalb des 
�1�D�W�X�U�S�D�U�N�V���Ä�1�L�H�Gerlausitzer �+�H�L�G�H�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� 
Naturparks sind großräumig, überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete, wegen 
ihrer landschaftlichen Voraussetzungen sind sie für die Erholung besonders geeignet, und ein 
nachhaltiger Tourismus wird angestrebt. Nach den Erfordernissen der Raumordnung, die für Erholung 
vorgesehen sind, der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung 
geprägte Landschaft und ihre Arten- und Biotopvielfalt, dienen und in denen zu diesem Zweck ein 
dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und besonders dazu geeignet sind, eine 
nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Dementsprechend sind Naturparks unter Beachtung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu planen, zu gliedern, zu beschließen und 
weiterzuentwickeln. Die Planung steht dem Schutzziel des Naturparks nicht entgegen. 
 
 

5.2 Wasserschutzrechtliche Schutzgebiete 
Quelle: LK Elbe-Elster, untere Wasserbehörde 
 
Teile des Plangebietes befinden sich innerhalb des seit dem 12.05.2016 festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes der Schwarzen Elster. Dieses umfasst Bereiche, die bei einem 
hundertjährigen Hochwasser der Schwarzen Elster durchflossen oder durchströmt werden. Bei einem 
hundertjährlichen Hochwasserereignis der Schwarzen Elster können sich auf den benannten 
Grundstücken nach aktueller Hochwasserkarte Wasserstände bis zu HQ100= 91,50 m ü. NHN 
einstellen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 30 umfasst Flächen mit vorhandener zusammenhängender Bebauung und 
somit gilt § 78 Abs. 3 WHG.  
 
Der § 78 Abs. 3 WHG besagt: 
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu 
beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 
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Teile des Plangebietes liegen außerdem im Risikogebiet Hochwasser der Schwarzen Elster. Hier gilt § 
78b Abs. 1 Satz 1 WHG. 
 
Der § 78 b Abs. 1 Satz 1 WHG besagt: 
Bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach § 34 BauGB zu beurteilende 
Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher 
Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. 
 
 

5.3 Bergbau- und sonstige Abbaugebiete 
Quelle: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Brandenburg  
 
Im Bereich des Plangebietes sind keine Belange des LBGR berührt.  
 
 

5.4 Altlasten/ Bodenschutz 
Quelle: LK Elbe-Elster �± untere Bodenschutzbehörde und FNP 
 
Im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 30 befinden sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand des 
Landkreise Elbe-Elster, untere Bodenschutzbehörde, keine schädlichen Bodenveränderungen, 
Verdachtsflächen, Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im Sinne von § 2 Abs. 3-6 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG). 
 
 

5.5 Schutzgebiete Bauen und Verkehr 
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr 
 
Das Planungsgebiet liegt südlich des östlichen An- und Abflugsektors des Hubschrauber-
Sonderlandeplatzes am Krankenhaus Elsterwerda. Zu beachten sind blendfreie Solarmodule auf den 
Luftverkehr. 
 
 
 

6  Denkmalschutz 
Quelle: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 
 
Denkmalpflegerische Belange werden im Plangebiet nicht berührt.  
 
 
 

7 Ziel und Zweck der Planung 
 
Die Stadt verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan, welcher das Plangebiet zum Teil 
als gewerbliche Baufläche und teils als Fläche für die Landwirtschaft ausweist. 
Mit Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 beabsichtigt die Gemeinde eine Neuordnung der noch 
bestehenden Gewerbebrachflächen des ehemaligen Landwirtschaftsbetriebes herbeizuführen. Ziel ist 
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nachnutzung. Dabei 
sind vor allem die Auswirkungen der Planung zu berücksichtigen: 

1. Auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

2. Die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener Ortsteile 
3. Die Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege 
4. Die Belange der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft sowie Erhaltung, Sicherung und 

Schaffung von Arbeitsplätzen 
5. Die Ergebnisse des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 
6. Die Belange des Hochwasserschutzes  
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8 Raum- und Nutzungskonzept  
 
8.1 Bestandsanalyse Flurstücke 124, 117 und 102  
     (siehe Bestandskarte Anlage  2 der Begründung) 
3 ehemalige Rinderställe, 2 ehemalige Scheunen, 1 ehemalige Werkstatt, 1 ehemalige Gaststätte 
sowie ein überdachter Lagerplatz mit Rampe stellen die baulichen Anlagen dar. 
Die Freiflächen sind größtenteils mit Betonplatten befestigt. Grünflächen bzw. Gehölzflächen befinden 
sich vorrangig entlang des Eichenweges und im südlichen Teil des Flurstückes 117. Auf der 
Grünfläche des Flurstückes 117 lagert Bauschutt. Östlich neben der befestigten Zufahrt zur Rampe 
befinden sich als Weide genutzte Wiesenflächen.  
Das Flurstück 102 ist Privateigentum. Die Wiesenfläche des Flurstückes 102 liegt fast vollständig und 
die Freifläche des Flurstückes 124 teilweise im ÜSG der Schwarzen Elster. Die Grundstücke sind 
eingezäunt und verfügen über 2 Zufahrten zum Eichenweg und 1 Zufahrt zum öffentlichen Weg hin 
zum Krauschützer Mittelweg. 
Südlich grenzen eine PV-Anlage und westlich in Recyclingunternehmen Frassur an die 
Plangebietsflächen an. 
Das Grundstück 123 wurde verkauft. Diese Scheune Nr. 5 befindet sich im Privateigentum und wird 
für die private Pferdehaltung (max. 10 Pferde), Kaninchen und 1 Hund inkl. Strohlagerung genutzt. 
Außerhalb des Grundstückes 123 wird der Stall Nr. 4 zur Strohlagerung sowie Freiflächen für die 
Pferdebewegung genutzt. 
 
Stall Nr. 3 und 4 
Der Stall wurde 1967 erbaut. Der bauliche Zustand ist gut. Zwischen östlichem und westlichem 
Stallteil ist das Dach eingebrochen. Der westliche Stallteil ist leergeräumt. Der östliche Stallteil wird 
derzeit zur Bewegung der Pferde und Strohlagerung über Hr. Möbius genutzt. 
 
Stall Nr. 2 
Der bauliche Zustand des Stalls ist gut. Genutzt wurde der Stall bis 2002 für Milchkühe und danach 
bis 2010 für die Bullenaufzucht. Der Stall ist leergeräumt. 
 
Stall Nr. 1 
Der Stall wurde 1990 erbaut. Der bauliche Zustand ist gut. Das Dach besteht aus Asbestplatten. Bis 
2012 wurde der Stall zur Bullenaufzucht genutzt. Der Stall ist leergeräumt. 
 
Scheune Nr. 6 und 7, Werkstatt Nr. 9 
Der bauliche Zustand ist gut. Die Scheune Nr. 6 und 7 wurde augenscheinlich saniert (Tore, Fenster). 
Bis 2013 wurde die Scheune und Werkstatt zur Reparatur und Lagerung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Geräten sowie Autos genutzt. 
Von innen war die Scheune und Werkstatt nicht zu besichtigen. Außerhalb lagen noch zahlreiche 
Maschinen und Autos des ehemaligen Mieters. Die Scheune und die Werkstatt sind ungenutzt. 
 
Ehemalige Gaststätte Nr. 8 
Der bauliche Zustand ist schlecht (Einsturzgefahr). Eine Innenbesichtigung war nicht möglich. Die 
Gaststätte ist ungenutzt. 
 
Überdachte Lagerfläche mit Rampe Nr. 10 
Der bauliche Zustand ist gut. Die Lagerfläche wird zur Materiallagerung über Dritte genutzt. 
 
 

8.2 Bestandsanalyse Flurstücke 104, 106 und 107 
     (siehe Bestandskarte Anlage  2 der Begründung) 
Das Flurstück 107 ist ein öffentlich gewidmeter Weg mit Anschluss an den Krauschützer Mittelweg 
sowie Zufahrt zum Flurstück 124. Östlich des Weges befindet sich das Grundstück 106 mit 2 
Lagerhallen Nr. 12 und 13. Diese Lagerhallen wurden zwischenzeitlich zur Reparatur und Lagerung 
von Maschinen und Geräten genutzt. Nördlich und östlich grenzt eine PV-Freiflächenanlage an. 
Westlich des Weges befindet sich auf dem Grundstück 104 eine Siloanlage und 2 Klärbecken. Die 
Siloanlage ist behördlich stillgelegt, weil die Abläufe der Anlage defekt sind. Die Klärbecken sind 
derzeit mit Regenwasser gefüllt. Auf dem Gelände der Siloanlage befinden sich als Betriebsmittel 
Altreifen. Westlich und nördlich grenzt eine PV-Anlage an das Grundstück. 
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8.3 Raum- und Nutzungskonzept 
Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
Für die räumliche Abgrenzung des Bebauungsplans Nr. 30 sind die Grundstücke 102, 104, 106, 107, 
117, 123 und 124 der Flur 13 mit einer Größe von ca. 8,57 ha festgelegt. 
 
8.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Gemäß dem städtebaulichen Ziel für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ist eine 
umweltverträgliche gewerbliche Nachnutzung der Gewerbebrachflächen des ehemaligen LPG-
Standortes geplant. Von einer landwirtschaftlichen Nachnutzung der Gewerbebrachflächen inkl. 
baulicher Anlagen für die Viehzucht im großen Umfang wird auf Grundlage der Bedarfsanalyse sowie 
der wesentlichen Störungen auf das angrenzende Wohnen abgesehen.  
Festgelegt wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO. Das Gewerbegebiet (GE) wird unterteilt in 
GEe, GE1 und GE2. Im GEe (Flurstück 117, 123, 124) werden die allgemeinen und ausnahmsweise 
zugelassenen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 BauNVO eingeschränkt. 
Zugelassen werden nur solche Betriebe und Anlagen, die nach ihrem Störgrad im Mischgebiet gemäß 
§ 6 BauNVO zulässig sind und das Wohnen nicht wesentlich stören. Lagerhäuser, Lagerplätze, 
öffentliche Betriebe und Anlagen für sportliche Zwecke sowie Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO 
werden nach § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen, sofern sie das Wohnen nicht 
wesentlich stören. Nicht zugelassen werden Tankstellen gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sowie 
Einzelhandelsbetriebe und Kfz- und Landmaschinen-Werkstätten gemäß § 1 Abs. 5 i.V. Abs. 9 
BauNVO. 
Die Einschränkung der gewerblichen Nutzung wird aus planerischer Rücksichtnahme zu den 
Wohnnutzungen entlang des Eichenweges vorgenommen, um Immissionsbelastungen 
auszuschließen. Der aus § 50 BImSchG vorgegebene Abstand zwischen Wohnen und Gewerbegebiet 
ist nicht gegeben. Der Ausschluss von Kfz- und Landmaschinen-Werkstätten erfolgt ebenfalls aus 
planerischer Rücksichtnahme zu den Wohnnutzungen entlang des Eichenweges, um 
Lärmbelästigungen insbesondere an Wochenend- und Feiertagen sowie in den Ruhezeiten, 
auszuschließen. Des Weiteren ist der Standort und die Erschließungssituation für Einzelhandel und 
Tankstellen städteplanerisch nicht geeignet. 
Das GE1 und GE2 (Flurstücke 104, 106) liegt im Abstand von mindestens 300m zur Wohnnutzung 
entlang des Eichenweges. Hier werden die nach § 8 As. 2 und 3 allgemeinen und ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen zugelassen. Nicht zugelassen werden Tankstellen gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO 
sowie Einzelhandelsbetriebe gemäß § 1 Abs. 5 i.V. § 1 Abs. 9 BauNVO. 
 
Das für die Pferdehaltung genutzte Grundstück 123 fällt nicht unter die zulässigen Nutzungen eines 
Gewerbegebietes und wird deshalb als Fremdkörper gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO festgelegt. 
Zugelassen wird eine Haltung von höchstens 10 Pferden sowie Kleintieren, z.B. Kaninchen, Hund u.ä. 
Zugelassen wird nach Aufgabe der Pferdehaltung eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung wie im 
GEe. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird auf Grundlage des § 17 BauNVO mit der Grundflächenzahl 
(GFZ) von 0,7, der Zahl der Vollgeschosse II nach § 20 BauNVO und der Gesamthöhe der baulichen 
Anlagen von 12m mit Bezugspunkt nach § 18 BauNVO festgelegt. As Bezugspunkt wird die OK der 
befestigten öffentlichen Verkehrsfläche = 91,40 ü.NHN festgelegt. Ausnahmsweise werden 
untergeordnete bauliche Anlagen z.B. Funkmast bis zu einer Gesamthöhe von 50m über Bezugspunkt 
zugelassen. 
 
8.3.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
Als Bauweise wird nach § 22 Abs. 4 BauNVO die abweichende Bauweise festgelegt. In der 
abweichenden Bauweise können die Gebäude ohne Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes und 
ohne Längenbegrenzung errichtet werden. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch eine Baugrenze nach § 23 BauNVO bestimmt. Die 
Pferdehaltung wird mit Planzeichen 12.14 gemäß PlanzVO als Fremdkörper abgegrenzt. Die 
vorgenannten Festsetzungen werden entsprechend der vorhandenen Bebauungen vorgenommen. 
 
8.3.3 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1. Nr. 11 BauGB) 
Die vorhandene öffentlich gewidmete Verbindungsstraße zwischen Eichenweg und Krauschützer 
Mittelweg wird als öffentliche Verkehrsfläche mit Begrenzungslinie festgelegt. In der öffentlichen 
Verkehrsfläche ist die Errichtung eines Flachspiegelbrunnens für die Löschwasserversorgung geplant. 
Dieser Sachverhalt wird nachrichtlich gemäß § 9 Abs. 6 BauGB übernommen. 
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8.3.4 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
Die im gültigen FNP als Fläche für die Landwirtschaft dargestellten Flächen der Flurstücke 124 und 
102 werden als private Grünflächen mit Zweckbestimmung �ÄPferdekoppel�³ und �ÄGrünlandnutzung�³ 
festgelegt. In der privaten Grünfläche �ÄPferdekoppel�³  werden untergeordnete Nebenanlagen z.B. 
Witterungsschutz, Paddock und Bewegungsflächen zugelassen. In der privaten Grünflächen 
�ÄGrünlandnutzung�³ werden Anlagen zum Artenschutz und Anpflanzen von Gehölzen zugelassen. 
 
8.3.5 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 

Hochwasserschäden (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 
Aufgrund der Lage von Teilflächen des GE2 im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der 
Schwarzen Elster werden zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden Mindesthöhen 
für Fußboden bzw. elektrische Bauteile über den maßgeblichen Hochwasserstand, angegeben mit 
91,50 m ü. NHN, festgelegt. 
Aufgrund der Lage des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster wird zur 
Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden eine hochwasserangepasste Bauweise z.B. 
Abdichtungsmaßnahmen für Keller, sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, 
hochwassersichere Medieneinführung, festgelegt. 
 
8.3.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen (§9 Abs. 1 Nr. 

21 BauGb) 
Neben der öffentlichen Verkehrsfläche verläuft ein Stromkabel, welches nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen wird. Für die Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht werden 
Flächen von 1,0m links und rechts des Kabels zugunsten des Stromversorgers gesichert. 
 
8.3.7 Nutzungsregelungen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwickl ung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20, 25a und 25b BauGB) 

Entsprechend der vorgenommenen Eingriffsregelung werden die im Umweltbericht Anhang 
aufgeführten Maßnahmen festgesetzt.  
 
8.3.8 Nachrichtliche Überna hme (§ 9 Abs. 6a BauGB) 
Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster und das Hochwasserrisikogebiet 
der Schwarzen Elster sowie die geltenden Rechtsgrundlagen gemäß WHG werden nachrichtlich 
übernommen. 
 
8.3.9 Nachrichtliche Überna hme (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Die vorhandenen Zufahrten für den Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen werden 
nachrichtlich übernommen. Diese wurden vor der nationalen Wende berechtigt angelegt. 
 
 

8.4 Auswirkungen 
8.4.1 Grundsätze der Raumordnung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30 betrifft Teilflächen eines ehemaligen LPG-Betriebes 
zwischen Eichenweg und Krauschützer Mittelweg. Dieser ehemalige Betrieb bestand aus Stallanlagen 
für die Bullenzucht und Milchviehhaltung, Scheunen und Lagerflächen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, einen Technikstützpunkt, einer Tankstelle, Bürogebäude, einer Siloanlage und 
Gaststätte. Bis zum Jahr 2012 wurden einzelne Ställe für die Bullenaufzucht und Milchproduktion 
genutzt. 
Ab 1994 haben sich der Recyclinghof Frassur und das Fuhrunternehmen Hofmann, ein 
Getränkehandel und ein Bohrunternehmen angesiedelt. Lagerungen von Bauschutt und Wertstoffen 
(Glas, Papier) wurden vorgenommen. 
Auf dem Grundstück 123 befindet sich im GEe ein privater Pferdehof. Die Scheunen werden zum Teil 
für die Strohlagerung genutzt. Das ehemalige Silo im GE1 ist behördlich stillgelegt. Im GE2 erfolgen 
Reparaturen und Lagerungen von landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen. 
Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 30 liegt im räumlichen Zusammenhang zur 
vorhandenen Siedlung. Es grenzt im Norden an die Siedlung des Eichenweges, im Osten an eine PV-
Freiflächenanlage des rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 29 und im Südwesten an den 
rechtsgültigen Bebauungsplan des Fuhrunternehmens Hofmann, heute PV-Freiflächenanlage, und an 
den rechtsgültigen Bebauungsplan des Recyclinghofes Frassur. 
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Die Siedlung entlang des Eichenweges stellt sich als faktisches Mischgebiet dar. Hier stehen die 
baulichen Anlagen des ehemaligen Gutes Domäne. Heute werden diese als Ställe für Rinder und als 
Scheunen zur Futterlagerung durch zwei Landwirtschaftsbetriebe (Quant und Pfennig) genutzt. Des 
Weiteren finden sich einen Kaffeerösterei, eine Schlosserei und ein Garten- und 
Landschaftsbaubetrieb im Siedlungsgebiet des Eichenweges. Mindestens 50% der 
Grundstücksflächen nördlich des Eichenweges sind gewerblich genutzt. 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt von 1997 ist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde bereits am 28.10.2010 
gefasst.  Schon seit dem Jahr 1996 liegt das Entwicklungskonzept der Gemeinde für eine 
nutzungsverträgliche gewerbliche Nachnutzung der zivilen Konversionsfläche am Standort des 
ehemaligen LPG-Betriebes vor. Eine Verkehrsanbindung an öffentliche Straßen ist vorhanden.  
Den Grundsätzen des LEP HR wird mit vorliegender Planung vollumfänglich Rechnung getragen. 
Auch die GE1 und GE2 schließen an das vorhandene Siedlungsgebiet und bestehen aus versiegelten 
bzw. baulich vorgeprägten Flächen. 
 
8.4.2 Fachplanung Wasserrecht  
Teile der Grundstücke 106, 124 und 102 innerhalb des Plangebietes liegen im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster. Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet ist nach 
§ 78 Abs. 4 WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen untersagt. 
Für die Einzelbauvorhaben in den vorgenannten Grundstücken kann eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 78 Abs. 5 WHG erteilt werden, wenn das Vorhaben 
a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird. 
b) den Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert 
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder die nachteiligen Auswirkungen durch 
Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 
 
Im Bebauungsplan ist nach § 78 Abs.3 Pkt. 1 WHG sicherzustellen, dass nachteilige Auswirkungen 
auf Ober- und Unterlieger vermieden werden. Oberlieger i.S. WHG sind höher liegende Grundstücke. 
Unterlieger sind tiefer liegende Grundstücke. Das Geländeniveau im Plangebiet und in der Umgebung 
ist eben mit einer durchschnittlichen Geländehöhe von 91,50 m ü. NHN. Ober- und Unterlieger i.S. 
WHG gibt es im Planbereich nicht. Nachteilige Auswirkungen durch Rückstau sind nicht zu erwarten. 
Der Ausgleich für den Verlust von Rückhalteraum ist im Bauantrag des jeweiligen Einzelvorhabens 
nach § 78 Abs. 4 und 5 WHG nachzuweisen. Für die Neuanlage von Retentionsraum können trockene 
Geländemulden, Rückhaltebecken u.ä. vorgesehen werden. Im Bebauungsplan ist nach § 78 Abs. 3 
Pkt. 2 WHG sicherzustellen, dass der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird. Mit 
dem Bebauungsplan sind keine Deich- und Hochwasserschutzanlagen betroffen, Bauwerke können 
nicht direkt am Deich errichtet werden und eine Beeinträchtigung der Deichverteidigung erfolgt durch 
den Bebauungsplan nicht. Im Bebauungsplan ist nach § 78 Abs. 3 Pkt. 3 sicherzustellen, dass die 
Bauwerke hochwasserangepasst errichtet werden. Zum hochwasserangepassten Bauen gehören 
bauliche und technische Schutzmaßnahmen, die das Eindringen von Wasser verhindern, z.B.  

�x Verwendung von wasserbeständigen bzw. wasserunempfindlichen Baustoffen im 
flutgefährdeten Bereich, derzeit angegeben mit 91,50 m ü. NHN  

�x Ausführung von Kellerwänden und Gründungssohlen in Stahlbeton mit Verankerung 
�x Abdichtung der Keller (weiße bzw. schwarze Wanne) 
�x Verwendung hochwasserbeständiger Fenster, Türen, Keilerfenster, Lichtschächte 
�x Installation der Heizungsanlagen und sonstigen elektrischen Anlagen über dem 

 Hochwasserpegel von derzeit 91,50 m ü. NHN 
�x Sicherung von Gastanks gegen Auftrieb und Aufprall 
�x Verzicht auf Heizöltanks 
�x Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, z.B. Öl  
�x Einbau von Rückstauklappen / Absperrschiebern an Hauseinführung der Medien . 
�x Höherlegen der Oberkante Fußboden bzw. Unterkante elektrischer Bauteile über dem 

Hochwasserpegel von derzeit mindestens 91,50 m ü. NHN  
 
Dieser Belang wird durch Festsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Ve rringerung von 
Hochwasserschäden gemäß § 9 Abs. 1 Nr, 16c BauGB beachtet.  
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8.4.3 Sonstige Belange 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ist aufgrund der städtebaulichen Ordnung und 
Entwicklung am Standort des Plangebietes erforderlich (§ 1 (3) BauGB). 
Ziele der Raumordnung stehen der geplanten gewerblichen Nutzung nicht entgegen (§ 1 (4) BauGB). 
Teilflächen des geplanten Gewerbegebiets grenzen an das vorhandene Siedlungsgebiet entlang des 
Eichenweges. Konkrete Gewerbebetriebsansiedlungen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht bekannt. Eine gutachterliche Beurteilung zur Immissionsproblematik ist nicht 
möglich. 
Die Siedlung entlang des Eichenweges stellt sich als faktisches Mischgebiet dar. Hier stehen die 
baulichen Anlagen des ehemaligen Gutes Domäne. Heute werden diese als Ställe für Rinder und als 
Scheunen zur Futterlagerung durch zwei Landwirtschaftsbetriebe genutzt. Des Weiteren finden sich 
eine Kaffeerösterei, eine Schlosserei und ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb im Siedlungsgebiet 
des Eichenweges. Mindestens 50% der Grundstücksflächen nördlich des Eichenweges sind 
gewerblich genutzt. 
Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes wird das Gewerbegebiet hinsichtlich seines 
Störpotentials räumlich gegliedert in ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) und in ein 
uneingeschränktes Gewerbegebiet (GE). Durch die Einschränkung der gewerblichen Nutzungen 
hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens wird eine spannungsfreie stadträumliche Zuordnung von 
Gewerbebetrieben und nahegelegenem Baugebiet mit störempfindlichen Nutzungen (Wohnen) 
erreicht. 
Der Gebietscharakter des Gewerbegebietes bleibt trotz Einschränkung der gewerblichen Nutzungen 
auf Teilflächen des Gewerbegebietes gewahrt. Für die übrigen gewerbegebietstypischen Nutzungen 
stehen an anderer Stelle im Plan- sowie im Stadtgebiet ausreichend Flächen zur Verfügung. 
Der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben wurde vorgenommen, weil das Plangebiet 
gewerbegebietstypischen Nutzungen vorbehalten ist und nicht durch Einzelhandelsbetriebe belegt 
werden soll. Tankstellen, ausgenommen Tankstellen und Tanklager zur gewerblichen 
Eigenversorgung als Nebenanlagen, wurden ausgeschlossen, weil die dafür notwendigen verkehrliche 
Erschließung städteplanerische weder geplant noch erforderlich ist. 
Das im eingeschränkten Gewerbegebiet liegende Grundstück 123 wurde im Jahr 2002 aus dem 
Grundstück des Landwirtschaftsbetriebes herausgetrennt, damit es nicht in die Versteigerungsmasse 
fällt. Auf dieser Fläche befand sich ein Stall für die Bullen- und Schweinezucht. Dieser Stall wurde 
vom heutigen Grundstückseigentümer im Jahr 1994 vom damaligen Eigentümer gepachtet und auf 
eigene Kosten zum Pferdestall umgebaut und genutzt.  
Die Tierhaltung ist beim Veterinäramt gemeldet. Der Eigentümer des Pferdestalles beabsichtigt, auch 
über den Bestandsschutz hinaus, die Nutzung als Pferdestall aufrechtzuerhalten. Da diese Nutzung 
für das Baugebiet atypisch ist, wird das Grundstück des Pferdehofes nach § 1 Abs. 10 BauNVO als 
Fremdkörper festgesetzt. 
Das festgelegte Maß der baulichen Nutzung mit der Grundflächenzahl GRZ 0,7 orientiert sich an der 
bestehenden Bebauung / Befestigung sowie den Bestimmungen des § 17 BauNVO. Die im 
festgelegte Grundflächenzahl GRZ 0,7 ermöglicht eine sinnvolle gewerbliche Nutzung und entspricht 
einem sparsamen Umgang mit Boden. Die Zahl der Vollgeschosse II und die Gesamthöhe der 
baulichen Anlagen 12m über Gelände resultieren aus den Bestandsanlagen und den 
städteplanerischen Zielen. 
Die öffentliche Verkehrsfläche ist nach der bestehenden Erschließungssituation festgelegt. 
Als Haupterschließungsstraße ist der Krauschützer Mittelweg i.V. mit dem öffentlichen 
Verbindungsweg im Plangebiet vorgesehen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen wird ein 
entsprechender Straßenausbau erfolgen.  
Bei den nachrichtlich übernommenen Zufahrten zum Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche 
handelt es sich um schon vor der Planung bestehende und berechtigte Zufahrten i.S. des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStG). 
Die privaten Grünflächen �Ä�3�I�H�U�G�H�N�R�S�S�H�O�³ und �ÄGrünlandnutzung�³ sind nach dem Raum- und 
Nutzungskonzept festgesetzt. Innerhalb der Grünfläche �ÄPferdekoppel�³ werden vorhandene 
Bodenbefestigungen entfernt  
Innerhalb der privaten Grünfläche �ÄGrünlandnutzung�³ werden Anlagen für den Artenschutz 
(Zauneidechsenhabitat, Flachgewässer und Anpflanzungen) errichtet. 
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9 Planungsinhalte und Festsetzungen 
 

9.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Ba uGB) 
 
9.1.1 Art der baulichen Nutzung 

9.1.1.1 Gewerbegebiet (GE) 
Festgesetzt ist ein Gewerbegebiet mit Nummerierung (GE1 und GE2) mit den nach § 8 Abs. 2 und 3 
BauNVO allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. 
Nicht zulässig sind: 

- Tankstellen, gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauNVO  
- Einzelhandelsbetriebe, gemäß § 1 Abs. 5 i.V. § 1 Abs. 9 BauNVO 

9.1.1.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) sind nach § 1 Abs. 4 BauNVO nur solche Betriebe und 
Anlagen zulässig, die nach ihrem Störgrad im Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO zulässig sind und das 
Wohnen nicht wesentlich stören. 
Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe und Anlagen für sportliche Zwecke sind im GEe nach § 
1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig, sofern sie das Wohnen nicht wesentlich stören. 
Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO sind ebenfalls nur ausnahmsweise zulässig, sofern Sie das 
Wohnen nicht wesentlich stören. 
Tankstellen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 sind im GEe nac § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig. 
Einzelhandelsbetriebe sowie Kfz- und Landmaschinen-Werkstäten sind im GEe nach § 1 Abs. 5 
BauNVO i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO als Betriebsarten unzulässig. 

9.1.1.3 Fremdkörper 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) ist mit Planzeichen eine Fläche (Flurstück 123) für 
Fremdkörper gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO abgegrenzt. Im abgegrenzten Bereich ist eine 
Pferdehaltung mit höchstens 10 Pferden sowie Kleintieren, z.B. Kaninchen, Hund u.ä. zulässig. Bei 
Aufgabe der Pferdehaltung sind die im GEe zugelassenen Nutzungen zulässig. 
 
9.1.2 Maß der baulichen Nutz ung  
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 nach § 17 BauNVO, der 
Zahl der Vollgeschosse II nach § 20 BauNVO und mit der Gesamthöhe der baulichen Anlagen 12m 
mit Bezugspunkt nach § 18 BauNVO festgesetzt. Ausnahmsweise sind untergeordnete bauliche 
Anlagenteile, z.B. Funkmast, bis zu einer Gesamthöhe von 50m über Bezugspunkt zugelassen. 
Bezugspunkt ist die Oberkante (OK) befestigte Straße im gekennzeichneten Bereich = 91,40m ü. 
NHN. 
 

9.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
Festgesetzt ist die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO. In der abweichenden Bauweise 
können die Gebäude ohne Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes und ohne Längenbegrenzung 
errichtet werden. Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung der Baugrenzen nach 
§ 23 BauNVO bestimmt. Die Fremdkörperfestsetzung ist mit Planzeichen abgegrenzt. 
 
 

9.3 Verkehrsflächen ( § 9 (1) Nr. 11 BauGB) 
 
9.3.1 öffentliche Straßenverkehrsfläch en 
Entsprechend Bestand ist die an die Baugebiete angrenzende Straße mit Begrenzungslinie 
festgesetzt. Die Aufteilung des Straßenraumes ist nicht Inhalt der Festsetzung. 
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9.4 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)  
 
9.4.1 Private Grünfläche Zweckb �H�V�W�L�P�P�X�Q�J���ÄPferdekopp el�³ 
Festgesetzt sind private Grünflächen mit Zweckbestimmung "Pferdekoppel".  
In der privaten Grünfläche �ÄPferdekoppel�³ werden untergeordnete Nebenanlagen z.B. 
Witterungsschutz, Paddock zugelassen. 
 
9.4.2 Priv �D�W�H���*�U�•�Q�I�O�l�F�K�H���=�Z�H�F�N�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���ÄGrünlandnutzung �³ 
Festgesetzt sind private Grünflächen mit Zweckbestimmung " Grünlandnutzung ". Neben der Nutzung 
als Grünland sind Anlagen, wie z.B. Naturstein-Stubbenhaufen sowie Anpflanzungen von Bäumen 
und Sträuchern und das Anlegen von Gewässern zulässig. 
 

9.5 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 
Hochwasserschäden (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 

 
Gebäude sind hochwasserangepasst zu errichten. Der maßgebliche Hochwasserpegel ist mit 91,50 m 
ü. NHN festgelegt. 
Innerhalb des Überschwemmungsgebietes ist die Gründungsohle (OK Fußboden) bzw. die UK 
elektrischer Bauteile mit 91,60 m ü. NHN festgesetzt. Auf den Bauflächen des Plangebietes sind u.a. 
Abdichtungsmaßnahmen für Keller, sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, 
hochwassersichere Medieneinführung vorzusehen. 
     
9.6 Nutzungsregelungen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20, 25a und 25b BauGB) 

 
Für den mit dem in Natur und freien Landschaftsraum verbundenen und unvermeidbaren Eingriff sind 
grünordnerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form Maßnahmengeboten und 
Anpflanzungen und Erhalt von Bepflanzungen festgesetzt. Die Umsetzung der festgesetzten 
Kompensationsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen unterliegt der Realisierungspflicht durch den 
Verursacher. Abschließend kann festgestellt werden, dass durch die Umsetzung der Maßnahmen der 
Eingriff in Natur und Landschaft weitestgehend ausgeglichen wird, Teil II Umweltbericht Anhang. 
 

9.7 Mit Geh-, Fahr- und L eitungsrecht zu belastende Flächen  
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)   
Festgesetzt sind Flächen für die Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht von je 1,0m links und 
rechts der nachrichtlich übernommenen unterirdischen Versorgungsleitung zugunsten des 
Stromversorgers. 
 
LR 1   MITNETZ Strom mbH 
 

9.8 Nachrichtliche Übernahme (§ 9 (6a) BauGB) 
 
9.8.1 Hochwasser 
Teilflächen des Plangebietes liegen innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes der 
Schwarzen Elster. Hier gilt § 78 Abs. 3 WGH. 
 
9.8.2 Hochwasserrisiko 
Das Plangebiet liegt im Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster. Hier gilt § 78b Abs. 1 Pkt. 1 
WHG. 
 

9.9 Nachrichtliche Übernahme (§ 9 (6) BauGB) 
Die vorhandenen Grundstückszufahrten sind berechtigt und werden nachrichtlich in die Planzeichnung 
übernommen. 
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10 Maßnahmen zur Verwirklichung 
 
10.1 Bodenord nung  
 
Die Verfügbarkeit von Grund und Boden ist gegeben. 
 

10.2 Erschließung 
 
10.2.1 Straßenverkehr 
Die straßenverkehrsseitige Erschließung des Plangebietes ist vorhanden. Das Plangebiet erstreckt 
sich entlang des Eichenweges und des Krauschützer Mittelweges mit Anbindung an die Großenhainer 
Straße (B101). 
Als Haupterschließungsstraße ist der Krauschützer Mittelweg i.V. mit dem öffentlichen 
Verbindungsweg im Plangebiet vorgesehen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen wird ein 
entsprechender Straßenausbau erfolgen.  
 
Baulastträger  ist:  Stadt Elsterwerda 
    Hauptstraße 12 
    04910 Elsterwerda 
 
10.2.2 Energieversorgung 
Rechtsträger ist MITNETZ Strom mbH, Servicecenter Falkenberg. Der vom Rechtsträger übergebene 
Leitungsbestand ist Inhalt der Verfahrensakte.  
Innerhalb des Plangebietes verläuft entlang der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche ein 
Versorgungskabel, welches in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen wurde. 
 
Hinweise zur Bauausführung und Erschließung 
Für eine elektrotechnische Erschließung ist durch den Erschließungsträger ein formloser schriftlicher 
Antrag bei der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz 
zu stellen.  
Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 

- Bebauungsplan inklusive Lageplan 
- Beschreibung (Umfang, Zeitfenster, vorgesehener Ablauf der Erschließung) 

Daraus folgt der Abschluss einer Erschließungsvereinbarung zwischen der Mitnetz Strom und dem 
Erschließungsträger. 
 
Sollten Änderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung nach 
den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch den 
Verursacher der envia Mitteldeutsche Energie AG zu erteilen. 
Ergibt sich aus der Änderung der Leitungen/Anlagen die Grundstücksbenutzung eines Dritten, ist die 
envia Mitteldeutsche Energie AG davon freizustellen. 
Versorgungsanlagen der MITNETZ Strom mbH dürfen nicht durch Bäume, Sträucher sowie Arbeiten 
jeglicher Art gefährdet und Bau-, Betriebs- und Instandhaltungsarbeiten (einschl. Arbeitsfahrzeuge) 
nicht behindert werden. 
 
10.2.3 Gasversorgung 
Rechtsträger ist SpreeGas GmbH Cottbus, vertreten durch NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG. Der vom Rechtsträger übergebene Anlagenbestand ist Inhalt der Verfahrensakte. 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Anlagen des Versorgers. Versorgungsleitungen 
befinden sich im Eichenweg (90 PE). 
 
10.2.4 Trink-/ Abwasser  
Rechtsträger ist der Wasser- und Abwasserverband, Am Klärwerk 8, 04910 Elsterwerda. Der vom 
Rechtsträger übergebene Leitungsbestand ist Inhalt der Verfahrensakte. 
Versorgungsanlagen befinden sich im Eichenweg (TW 80 GG und SW 200 PVC). 
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Hinweise zur Bauausführung: 
Trink- und abwasserseitig kann das Plangebiet über die bereits vorhandene Trinkwasserleitung VW 
80 GG und die Schmutzwasserleitung 200 PVC im Eichenweg angeschlossen werden. Die 
Wasserlieferung für Feuerlöschzwecke wird im § 17 der Wasserabgabensatzung des Wasser- und 
Abwasserverbandes Elsterwerda geregelt. 
 
10.2.5 Niederschlagswasserentsorgung 
Der Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser ist im § 54 Abs. 4 BbgWG geregelt. 
Geplant ist eine Vor-Ort-Versickerung. 
10.2.6 Fernsprechversorgung 
Rechtsträger ist die Deutsche Telekom Technik GmbH, PF 10 04 33, 03004 Cottbus. 
Versorgungsanlagen befinden sich im Eichenweg und im Krauschützer Mittelweg. 
Informationen zur genauen Kabellage sind über die kostenlose Online-Anwendung oder 
kostenpflichtige Papierauskunft erhältlich. 
Der vom Rechtsträger übergebene Leitungsbestandsplan ist Inhalt der Verfahrensakte. Die Änderung 
des Anlagenbestandes ist mindestens 18 Wochen vor Baubeginn zu beauftragen über: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Ost 
PTI 11 Fertigungssteuerung 
Zwickauer Straße 41-43 
01187 Dresden 
 
Alternativ per E-Mail an das Funktionspostfach ptidresden@telekom.de. Der Baubeginn ist in 03044 
Cottbus, Heinrich-Hertz-Str. 6 anzuzeigen (Fax: 0355/6275779). 
 
10.2.7 Abfallbeseitigung 
Entsorgungsträger ist der Abfallverband �Ä�6�F�K�Z�D�U�]�H���(�O�V�W�H�U�³���L�Q���/�D�X�F�K�K�D�P�P�H�U�����+�•�W�W�H�Q�V�W�U�D�‰e 1c.  
Es gilt die gültige Abfallentsorgungssatzung. 
 
10.2.8 Löschwasserversorgung 
Zuständig ist die Stadt Elsterwerda, Hauptstraße 12, 04910 Elsterwerda. 
Die Löschwasserversorgung ist über die vorhandenen und geplanten Löschwasserentnahmestellen 
möglich. 
Zu beachten ist, dass die benötigten Entnahmestellen nicht weiter als 300 m von einem möglichen 
Brandherd entfernt sind und ein Löschwasservorrat von 48 m³/h (800 l/min) für die PV-Anlagen und 96 
m³/h (1600 l/min) im Gewerbegebiet für eine Zeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen. 
Hinweis: 
Für Gebäude die weiter als 50m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen, sind 
Feuerwehrzufahrten zu errichten. 

 
 
 

11 Hinweise 
 
11.1 Kampfmittel (Zentraldienst der Polizei) 
Im konkreten Bauantragsverfahren ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung 
beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf 
Grundlage einer vom Kampfmitteldienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte. 
 

11.2Höhe der baulichen Anlagen (Landesamt für Bauen u. Verkehr) 
Bei Überschreitung der vorhandenen Bauhöhe von 12m über Grund ist im Bauantragsverfahren die 
Obere Luftfahrtbehörde Berlin- Brandenburg (Abt. des LBV) zu beteiligen. 
 

11.3Verkehrsflächen (Straßenverkehrsamt) 
�x Die Verkehrssicherungspflicht gemäß § 9 BbgStrG ist zu gewährleisten. 

Daher ist der gegenwärtige Ausbauzustand der Verkehrsflächen (Straßenbreite, Gehwege, 
Straßenbeleuchtung) hinsichtlich der zukünftigen Nutzung zu prüfen und möglicherweise der 
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Ausbau und die Anpassung der vorhanden Verkehrsflächen im weiteren Verfahren 
voranzutreiben. 

�x Widmungsrechtliche Vorschriften sind vom Straßenbaulastträger zu prüfen und ggf. 
anzupassen. 

 
 
 
 

12 Flächenbilanz 
 
Innerhalb des Plangebietes werden folgende Flächen festgesetzt: 
 
Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe):    36.289 m² 
Gewerbegebiet (GE):      19.978 m² 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche:      2.730 m² 
Private Grünflächen �Ä�3�I�H�U�G�H�N�R�S�S�H�O�³��    13.480 m² 
�3�U�L�Y�D�W�H���*�U�•�Q�I�O�l�F�K�H�Q���ÄGrünlandnutzung�³��   13.220 m² 
Gesamt:       8 5.697 m² 
 
 
 
 
Gefertigt: ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Bad Liebenwerda, November 2019 
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Anlage 1 der Begründung 
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UMWELTBERICHT 

1 Einleitung 

1.1 Anlass 
 
Die Stadt Elsterwerda beabsichtigt mit dem Bebauungsplan Nr. 30 am Standort des ehemaligen 
Landwirtschaftsbetriebes der LPG-Einheit Elsterwerda in der Gemarkung Elsterwerda, Flur 13  auf 
dem Flurstück 102, 104, 106, 107, 124, 117 und 123 die bauplanerischen Voraussetzungen für eine 
umweltverträgliche gewerbliche Nachnutzung der Flächen zu schaffen. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 30 haben die Stadtverordneten der Stadt in ihrer Sitzung vom 25.10.2010 
gefasst. 
Im Aufstellungsverfahren zum o.g. Bebauungsplan ist gemäß § 2a Nr. 2 BauGB eine Umweltprüfung 
nach Anlage 1 BauGB durchzuführen und in einem Umweltbericht darzulegen.  
 

1.2 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 

1.2.1 Lage 
Das Plangebiet liegt im südlichen Teil des Stadtgebietes der Stadt Elsterwerda im Stadtteil Krauschütz 
im Außenbereich. Begrenzt wird das Plangebiet im Norden durch den Eichenweg, im Osten von einer 
Eichenallee, im Süden vom Krauschützer Mittelweg und im Westen von gewerblichen Nutzungen 
(Recyclingfirma und PV-Freiflächenanlage). 
Teile des Plangebietes liegen innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes der 
Schwarzen Elster sowie im Hochwasserrisikogebiet.  
Die im Plangebiet vorhandenen baulichen Anlagen wurden teilweise vor der Wende, teilweise nach 
der Wende gebaut und genutzt.  
Bis zum Jahr 2012 wurde die Bullenaufzucht betrieben. Bis heute werden Anlagenteile für Reparatur 
und Lagerung von landwirtschaftlichen Maschinen und Kfz, zur Materiallagerung, Strohlagerung sowie 
zur privaten Pferdehaltung genutzt. 
 

1.2.2 Inhalte  
 
Innerhalb des Plangebietes werden folgende wesentlichen Flächen festgesetzt: 
 
Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe)      36.289m² 
Gewerbegebiet (GE)           19.978m² 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche          2.730m² 
Private Grünflä�F�K�H�Q���Ä�3�I�H�U�G�H�N�R�S�S�H�O�³       13.480m² 
�3�U�L�Y�D�W�H���*�U�•�Q�I�O�l�F�K�H�Q���ÄGrünlandnutzung�³      13.220m² 
Gesamt              85.697m² 
 
 

1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 
Berücksichtigung 

1.3.1 Fachgesetze  
 
Die Aufgaben der örtlichen Landschaftsplanung leiten sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434), ab. 
Für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB (i.d.F. 
vom 03.11.2017 i.V. m. § 15 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes) beachtlich. 
Die ermittelten Eingriffe und die vorgesehenen Maßnahmen sind schutzgutbezogen in der 
Reihenfolge Vermeidung, Ausgleich und Ersatz abzuarbeiten. Der Verursacher des Eingriffes ist 
gemäß § 15 (1) BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen 
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gegeben sind, die das mit dem Eingriff verfolgte Ziel am gleichen Ort ohne oder mit geringen 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erreichen. 
Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 
 
Weiterhin sind die entsprechenden Fachgesetze und Verordnungen zu beachten: 
 

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) vom 
21. Januar 2013 {GVBI, Nr. 3) 

- Richtlinie 97/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Einhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (VSchRL) 

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume 
sowie wildlebender Tiere und Pflanzen (FFH-RL) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBI. I S. 2771) 

- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.März  
2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 
2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) 

- Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI. I/04, Nr. 6), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBI. 1/14, Nr. 33) 

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBI. I/04, Nr. 9) 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 

geändert durch Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 27.09.2017 (BGBL I S. 3465)  
- GehölzSchVO LKEE (Kreisanzeiger vom 27.02.2013) 

 

1.3.2 Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 
  

�x Landschaftsprogramm (MLUR 2001), vgl. Ziff. 4.2 des Teil I der Begründung. Der 
geplante Bebauungsplan berücksichtigt die Entwicklungsziele des 
Landschaftsprogramms des Landes Brandenburg 

�x Landschaftsrahmenplan (Landkreis Elbe-Elster/Fugmann & Janotta 1997) und 
Biotopverbundplanung (RANA 2010), vgl. Ziff. 4.3 des Teil I der Begründung. Der 
geplante Bebauungsplan berücksichtigt die Entwicklungsziele der kreislichen 
Planungen, u.a. wird das angrenzende FFH-Gebiet und LSG erhalten und somit nicht 
beeinträchtigt 

�x Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Elsterwerda, vgl. Ziff. 4.4 des Teil 
I der Begründung. Der geplante Bebauungsplan entspricht den Ausweisungen des  
Flächennutzungsplans der Stadt Elsterwerda.  

 

1.3.3 Schutzgebiete 
Im Vorhabengebiet und angrenzend befinden sich die in Tabelle 1 aufgeführten Schutzgebiete. 
 
Tabelle 1: Schutzgebiete 
 

Schutzgebietsstatus Name Entfernung von 
Vorhabengebiet 

LSG �Ä�(�O�V�W�H�U�D�X�H�³ angrenzend 
FFH-Gebiet �Ä�0�L�W�W�H�O�O�D�X�I���G�H�U���6c�K�Z�D�U�]�H�Q���(�O�V�W�H�U�³ angrenzend 
NP �Ä�1�L�H�G�H�U�O�D�X�V�L�W�]�H�U���+�H�L�G�H�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³ innerhalb 
Überschwemmungsgebiet Schwarze Elster innerhalb 
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2 Untersuchungsumfang, Methodik und Wirkfaktoren 

2.1 Untersuchungsumfang 
Die Festlegung der Untersuchungsräume für die einzelnen Schutzgüter richtet sich nach den 
möglichen Umweltauswirkungen. Hauptkriterien für die Abgrenzung  sind die Reichweiten der 
Wirkfaktoren der Planung sowie die an das Planungsgebiet angrenzenden Nutzungen und örtlichen 
Gegebenheiten. 
Der Untersuchungsraum vorliegender Planung beschränkt sich auf das Plangebiet. Es ist nicht zu 
erwarten, dass über das Plangebiet hinausreichende Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
auftreten. 
Hinsichtlich des Gegenstandes der Umweltprüfung nennt § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB folgende zu 
berücksichtigende Umweltbelange: 
 

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete, 
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
f) Nutzung erneuerbarer Energien; sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g) Darstellungen von Landschaftsplänen sowie sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 

Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in bestimmten Gebieten, 
i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind die 
Behörden aufgefordert, sich zu dem für die Umweltprüfung notwendigen Untersuchungsumfang und 
Detaillierungsgrad zu äußern. Die eingegangenen Hinweise werden im vorliegenden Umweltbericht 
berücksichtigt. 
 

2.2 Methodik 
Die Betrachtungen und Untersuchungen der Umweltverträglichkeitsvoruntersuchung erstrecken sich 
auf alle Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG in der für das Vorhaben speziell definierten 
Detaillierungen. Als wesentliche Grundlage wurden die aktuellen landes-, regional- und 
landschaftsplanerischen Dokumente herangezogen sowie Fachliteratur und thematische Gutachten 
mit Bezug auf das Plangebiet und die Untersuchungsräume bzw. �±inhalte ausgewertet. 
Für die Erfassungen zu Lebensräumen und Arten wurde ein Artenschutzfachbeitrag (Wiesner) 
erarbeitet, dessen wesentliche Ergebnisse in der Umweltprüfung zusammenfassend übernommen 
werden. 
Die Bewertung sowohl der Bestandssituation als auch der prognostizierten Auswirkungen und 
Beeinträchtigungen erfolgt grundsätzlich in verbal-argumentativer Weise.  
Mit der Konfliktanalyse wird die Betroffenheit der Schutzgüter ermittelt und bewertet. Dabei wird, 
soweit geeignet, nach bau-, anlagen- und nutzungs-(betriebs-)bedingten Beeinträchtigungen 
unterschieden. Die Unterscheidung gründet sich auf eine projektspezifische Vorabschätzung der 
möglichen Wirkungen und Einflüsse. Als zentrale Kategorie der Bewertung möglicher 
Beeinträchtigungen wird dabei die Erheblichkeit herangezogen. Die begriffliche Fassung folgt der 
Betrachtung bei JEDICKE, wonach eine erhebliche Beeinträchtigung eines Schutzgutes dann vorliegt, 
wenn durch eine vorhaben- oder planbedingte Einwirkung (i.S.v. Beanspruchung, Eingriff o.ä.) eine 
Verschlechterung der Lebensbedingungen für den Menschen und/oder ein Verlust (eine Schädigung) 
von Kultur- und Sachgüter eintreten und/oder das kurz- bis mittelfristige Regenerationsvermögen der 
Natur überfordert wird und sich in der Folge andersartige Funktionen und Werte des Naturhaushaltes 
oder des Landschaftsbildes entwickeln.  
Zugleich werden in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung die Eingriffe in Natur und Landschaft auf 
Grundlage der Eingriffsregelung berücksichtigt. Desweiteren werden Planungsaspekte und 
Maßnahmen beschrieben, die der Vermeidung und Minderung der Umweltauswirkungen und Eingriffe 
in Natur und Landschaft dienen.  
Die Darstellung der Ergebnisse der Untersuchung erfolgt als Umweltbericht. 
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2.3 Wirkfaktoren 
Die nachfolgende Übersicht liefert die möglichen projektbezogenen Auswirkungen der Planung. 
 
Tabelle 2: mögliche Wirkfaktoren 
 

Mögliche 
Auswirkungen 

Umweltauswirkungen 

Auf Menschen, Ortsbild 
und Erholung 

Anlagebedingt sind Konflikte mit der angrenzenden Wohnnutzung in Form 
von Lärm, Geruch und Staub nicht auszuschließen. 

Auf Pflanzen und Tiere; 
Habitat- und 
Lebensraumverlust; 
Störungen durch 
Immissionen und 
Emissionen 

Baubedingt sind Lärm, optische Störungen, Staub und Erschütterungen 
durch Rückbau und Neuerrichtung von baulichen Anlagen nicht 
auszuschließen. Durch Baumaßnahmen besteht die Gefahr der 
Verletzung/Tötung von Tieren. Anlagebedingt können Lebensräume und 
Nahrungshabitate verloren gehen (Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien,  
Amphibien und Waldameise). 

Auf Boden durch 
Verdichtung, 
Verschmutzung, 
Überbauung 

Anlagebedingt werden Grundflächen überbaut. Baubedingt können 
Schadstoffe den Boden verschmutzen. 

Auf Wasser durch 
Überbauung, 
Verschmutzung 

Baubedingt kann durch austretende Schadstoffe das Grundwasser 
verschmutzen. 

Auf Klima / Luft durch 
stoffliche Emissionen 

keine 

Auf Landschaft durch 
Überformung 

keine 
 

Auf Kultur- und 
Sachgüter 

Keine 

Auf Hochwasserschutz Anlagebedingt werden Hochwasserrückhalteflächen beseitigt. 
 
 

3 Beschreibung und Bewertung der Umweltbedingungen 

3.1 Schutzgu t Mensch 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 30 liegt am Ortsrand der Stadt Elsterwerda. Nördlich grenzt 
die Wohnnutzung des Innenbereichs im Abstand von ca. 35m an den Plangebietsrand an. 
Dazwischen verläuft die öffentliche G�H�P�H�L�Q�G�H�V�W�U�D�‰�H���Ä�(�L�F�K�H�Q�Z�H�J�³���P�Lt Grünzug und Anbindung an die 
�Ä�*�U�R�‰�H�Q�K�D�L�Q�H�U���6�W�U�D�‰�H�³�����%�X�Q�G�H�V�V�W�U�D�‰�H������������ 
Der südliche �7�H�L�O���G�H�V���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�H�V���O�L�H�J�W���D�Q���G�H�U���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���*�H�P�H�L�Q�G�H�V�W�U�D�‰�H���Ä�.�U�D�X�V�F�K�•�W�]�H�U���0�L�W�W�H�O�Z�H�J�³��
mit Anbindung an die B101. Vor Ausweisung neuer Gewerbegebiete im Einwirkbereich bestehender 
schutzbedürftiger Nutzungen sind nach DIN 18005 �± Schallschutz bei städtebaulichen Planungen �± 
die erforderlichen Abstände aus den dort zulässigen Schallimmissionen zu ermitteln. Die vorhandene 
schutzbedürftige Wohnnutzung ist einem Mischgebiet zuzuordnen. Hier stehen die baulichen Anlagen 
des ehemaligen Gutes Domäne. Heute werden diese als Ställe für Rinder und als Scheunen zur 
Futterlagerung durch zwei Landwirtschaftsbetriebe (Quant und Pfennig) genutzt. Des Weiteren finden 
sich einen Kaffeerösterei, eine Schlosserei und ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb im 
Siedlungsgebiet des Eichenweges. Mindestens 50% der Grundstücksflächen nördlich des 
Eichenweges sind gewerblich genutzt. 
Im Mischgebiet ist von einem Geräuschpegel von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts auszugehen. 
 

3.2 Naturhaushalt 

3.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des 
Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre 
Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und 
ggf. wiederherzustellen. Das Plangebiet liegt nach dem BNatSchG in keinem Schutzgebiet. 
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3.2.1.1 Biotopstruktur 
Die Biotopkartierung erfolgte anhand der Liste der Biotoptypen der Brandenburger Biotopkartierung 
(LUA 2003) durch eigene Erhebungen (s. Biotopkarte und Tabelle 3). 
Im Plangebiet charakteristisch ist die anthropogene Prägung durch die vormalige und derzeitige 
gewerbliche Nutzung. 
 
Tabelle 3: Biotoptypen im Pla ngebiet  
Nr. Biotop-

typen-
Code 

Verbale Kurzbeschreibung  § 30-
Biotop 

(§)   
 

FFH 

Bewer-
tung  

1 12400 
OL 

ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsstandort mit z.T. 
ruinösen Stallungen, Hallen und sonstigen Gebäuden sowie 
betonierten Lagerflächen und Aufschüttungen von Bauschutt, 
Teilbereiche werden als Pferdekoppel, Paddock oder 
Führanlage genutzt, am Nordrand Baumreihe aus Weide, 
Spitzahorn, Stieleiche, Eschenahorn, Espe, Birke, Robinie, 
Kiefer, Blaufichten und Fichten  

- gering 

2 12400 
OL 

ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsstandort mit 
Siloanlage, 2 Sickerwasserbecken und Reifenlager, im 
Südwesten nitrophile Staudenflur mit Holunder und Rosen 

- gering 

3 12400 
OL 

ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsstandort mit 2 Hallen 
und asphaltierter Lagerfläche sowie einigen Birken, Holunder, 
Rosen und Blaufichten, Gras- und Staudenflur im Nordosten 
mit Fundamentresten und Schuttablagerungen, 2017 von 
Gehölzbewuchs beräumt  

- gering 

4 12400 
OL 

Pferdekoppel ohne oder mit krautigem Bewuchs in 
Abhängigkeit von der Nutzungsintensität, z.T. mit 
Betonplatten versiegelt 

- gering 

5 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend nichtheimische 
Baumarten mit jüngeren Birken, Robinien, Pappeln, 
Eschenahorn, Holunder, Weißdorn, Roteichen, Stieleichen 
sowie Kiefern und Fichten entlang des Zaunes 

- mittel 

6 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend nichtheimische 
Baumarten mit jüngeren Robinien, Pappeln und Eschenahorn 

- mittel 

7 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend nichtheimische 
Baumarten mit jüngeren Eschenahorn und Pflaumen 

- mittel 

8 07153 
BEG 

kleine Baumgruppe aus Birken - mittel 

9 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend nichtheimische 
Baumarten mit Holunder und Eschenahorn  

- mittel 

10 05132 
GAT 

Grünlandbrache frischer Standorte mit einzelnen 
aufkommenden Gehölzen wie Holunder und Eschenahorn 
sowie Staudenknöterich 

- mittel 

11 12654 
OV 

versiegelter Weg - gering 

 
Tabelle 4: Einzelbäume im Plangebiet 
Lfd. 
Nr. 

Baum 
Nr.  

Baumart Kronen-
durch-
messer 
(m) 

Stamm-
anzahl 

Stamm-
umfang 
(cm)  
(1m Höhe) 

Bemerk ung  

1 1 Eiche 8 1 90 X 
2 2 Eiche 8 1 90 X  
3 3 Eiche 8 3 50 X Drilling 
X geschützt nach GehölzSchVO LK EE vom 12.02.2013 
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3.2.1.2 Tiere 
Für das Plangebiet erfolgte im Jahr 2016 bis 2018 eine artenschutzfachliche Kartierung und Prüfung. 
Dabei wurden zahlreiche Quartierstellen und Brutplätze der Brutvögel, Reptilien und Amphibien 
festgestellt. Die angewandte Methodik und Fundlage sind in den Endberichten von Wiesner (09/2018) 
und NagolaRe (08/2018) dargestellt, siehe Anlage 2 der Begründung. 
Anfang des Jahres 2019 wurden die Grundstücke im Plangebiet durch einen Käufer erworben. Der 
neue Grundstückseigentümer hat dann eine Grundstücksberäumung durchgeführt. Insbesondere hat 
im GE1, Siloanlage eine Komplettberäumung stattgefunden. Dadurch wurde der Lebensraum der dort 
vorgefundenen Zauneidechsen, Amphibien und Brutvögel zerstört (s. ASB NagolaRe 08/2018, Anlage 
2 der Begründung) Mit den vorgenommenen Beräumungsarbeiten wurden die geplanten 
artenschutzfachlichen Maßnahmen (NagolaRe 08/2018 und Wiesner 09/2018) hinfällig. 
Zu dieser geänderten Sachlage wurde in einer Beratung am 07.05.2019 mit der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Elbe-Elster, folgendes festgelegt: 

1. Erstellung Artenschutzfachbeitrag gemäß derzeitiger Sachlage 
2. In den Bebauungsplan werden nur die derzeitigen Vorkommen geschützter Arten dargelegt 

und die dafür erforderlichen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen aufgenommen. 
Die Bewältigung der durch die Beräumung geschaffenen Verbotstatbestände erfolgt außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens nach § 17(3) BNatSchG. 
 

3.2.1.2.1 Brutvögel 
Im Plangebiet und Umgebung wurden im Jahr 2016 - 2018 die in Tabelle 5 aufgeführten Vogelarten 
nachgewiesen. 
 
Tabelle 5 : Vögel (Brutvögel fett) 

Art RL 
BB 

Schutz-
status 

GEe, GE2, GF 
Status  

(Reviere 2 017) 

GE1  
Status (Reviere 

2018) 
Fasan Phasianus 

colchicus 
- b NG  

Turmfalke Falco tinnunculus - s NG  
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1 s DZ/NG  
Ringeltaube Columba 

palumbus 
- b BV (2)  

Wendehals Jynx torquilla 2 s BV (1)  
Pirol Oriolus oriolus - b BV (1)  
Neuntöter Lanius collurio - b, I BV (3)  
Blaumeise Parus caeruleus - b BV (2)  
Kohlmeise Parus major - b BV (3)  
Heidelerche Lullula arborea - s, I BV (1)  
Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 b BV (27 Nester 

mit ca. 10 
Bruten) 

 

Mehlschwalbe Delichon urbicum - b BV (41 Nester 
mit ca. 30 
Bruten) 

 

Zilpzalp Phylloscopus 
collybita 

- b BV (1)  

Sumpfrohrsänger Acrocephalus 
palustris 

- b mBV (1)  

Gelbspötter Hippolais icterina - b BV (1)  
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - b BV (6)  
Sperbergra smücke  Sylvia nisoria 3 s, I mBV (1)  
Klappergrasmücke Sylvia curruca - b BV (2)  
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Art RL 
BB 

Schutz-
status 

GEe, GE2, GF 
Status  

(Reviere 2 017) 

GE1  
Status (Reviere 

2018) 
Dorngrasmücke Sylvia communis - b BV (4) BV (2) 
Gartenbaumläufer Certhia 

brachydactyla 
- b BV (1)  

Star Sturnus vulgaris 3 b BV (4) BV (2) 
Amsel Turdus merula - b BV (8) BV (1) 
Singdros sel  Turdus philomelos - b BV (1)  
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola - b BV (3)  
Rotkehlchen Erithacus rubecula - b BV (2)  
Nachtigall Luscinia 

megarhynchos 
- b BV (1)  

Hausrotschwa nz Phoenicurus 
ochruros 

- b BV (5) BV (1) 

Haussperling Passer 
domesticus 

- b BV (15)  

Feldsperling Passer montanus V b BV (5) BV (1) 
Bachstelze Motacilla alba - b BV (3) BV (1) 
Buchfink Fringilla coelebs - b BV (2)  
Kernbeißer Coccothraustes 

coccothraustes 
- b BV (1)  

Girlitz Serinus serinus - b BV (2)  
Grünfink Carduelis chloris - b BV (3) BV (1) 
Stieglitz Carduelis 

carduelis 
- b mBV (1) BV (1) 

Bluthänfling Carduelis 
cannabina 

3 b BV (2) BV (3) 

Grauammer Emberiza calandra V s BV (1) BV (1) 
Goldammer Emberiza citrinella - b BV (2)  
Quelle: ASB Wiesner 09/2018, ergänzt Nagola Re 08/2018 
 

A b k ü r z u n g e n:  

Gefährdung:  RL BB - Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY & MÄDLOW 2008)  

 Gefährdungskategorien: 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 �± gefährdet, V - 
Vorwarnliste 

Schutzstatus:  b  - besonders geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13, 
 s  - streng geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14, 
 I - Art nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. 

Status:  BV - Brutvogel, mBV - möglicher Brutvogel, NG �± Nahrungsgast, DZ - Durchzügler 
 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind aufgrund der vorgenommenen Beräumgungsarbeiten und Holzungen im 
GE1 und GE2 Reviere des Bluthänflings, der Grauammer und des Neuntöters nicht mehr vorhanden. 
Nicht vorgefunden bzw. im 3. Entwurf nicht beeinträchtigt werden besetzte Nester der Rauchschwalbe 
und der Mehlschwalbe. 
 
Ergebnis der Kontrolle Vögel (Wiesner 06/2019) 
Innerhalb des B-Plangebietes sind folgende Brutvögel von derzeit prognostizierbaren Eingriffen 
betroffen: Sumpfrohrsänger - 1 Revier,  Klappergrasmücke - 1 Revier, Dorngrasmücke - 3 Reviere,  
Amsel - 1 Reviere,  Schwarzkehlchen - 1 Revier, Hausrotschwanz - 1 Revier, Buchfink - 1 Revier, 
Girlitz - 3 Reviere, Grünfink - 1 Revier, Bluthänfling - 1 Revier, Goldammer - 1 Revier. 
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3.2.1.2.2 Reptilien 
Im Plangebiet wurden Zauneidechsen und Waldeidechsen nachgewiesen. Potentiell können aufgrund 
der geeigneten Habitate auch die Blindschleiche und Ringelnatter im Plangebiet vorkommen (vgl. 
Tabelle 6). Zauneidechsen  gelten  nach  der  aktuellen  Roten  Liste  des  Landes Brandenburg  als  
gefährdet  (SC�+�1�(�(�:�(�,�«�� �� �H�W�� �� �D�O���� �������������� �'�L�H�� �� �=�D�X�Q�H�L�G�H�F�K�V�H�� �� �L�V�W�� �� �Q�D�F�K�� �� �G�H�P��
Bundesnaturschutzgesetz  streng  geschützt  und  gehört  zu  den  Arten  des  Anhang  IV  der FFH-
Richtlinie. Die Waldeidechse ist besonders geschützt. 
 
Tabelle 6: Repti li en 

Art RL BB Schutzstatus  

Zauneidechse Lacerta agilis 3 s, IV 
Waldeidechse Zootoca vivipara - b 

Quelle: ASB Wiesner 09/2018, Nagola Re 08/2018 

A b k ü r z u n g e n:   

Gefährdung:  RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEIß et al. 2004) 

 Gefährdungskategorien: 3 - gefährdet 

Schutzstatus:  b  - besonders geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13, 
 s  - streng geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14, 
       IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.  
 
Ergebnis der Kontrolle Reptilien 
Im Plangebiet wurden an 13 Stellen Zauneidechsen aller Altersklassen und Geschlechter 
nachgewiesen. Im GE1 an einer Stelle (Wiesner 06/2019) 
 
Ergebnis der Kontrolle Reptilien 06/2019 
Durch die Beräumung und Umgestaltung im GE1 und GE2 ist aktuell noch ein 
Zauneidechsenlebensraum von ca. 700 m2 mit höchstens 30 Adulten und Subadulten im 
Bebauungsplan betroffen (vgl. ASB Karte 2, Wiesner 06/2019). Das Vorkommen ist Teil einer 
größeren Population, welche auch das Gebiet der angrenzenden PV-Anlage besiedelt. Die 
Waldeidechse wurde nicht mehr vorgefunden. 

3.2.1.2.3 Amphibien 
Im Plangebiet wurden die Kreuzkröte, der Grasfrosch, die Wechselkröte, die Knoblauchkröte und der 
Teichfrosch vorgefunden (vgl. Tabelle 7).  
Kreuzkröte,  Wechselkröte und  Grasfrosch  gelten  nach  der  aktuellen  Roten  Liste  des Landes 
Brandenburg derzeit als gefährdet (SCHNEEWEIß et al. 2004). Alle drei Krötenarten gehören zu  den  
Arten  des  Anhang  IV  der  FFH-Richtlinie  und  sind nach  dem Bundesnaturschutzgesetz  streng  
geschützt.  Grasfrosch und  Teichfrosch  sind besonders geschützt.  
 
Tabelle 7 : Gefährdung und Schutzstatus der nachgewiesenen Amphibienarten  

Art RL BB Schutzstatus 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus - s, IV 
Kreuzkröte Bufo calamita 3 s, IV 
Wechselkröte Bufo viridis 3 s, IV 
Grasfrosch Rana temporaria 3 b 
Teichfro sch  Rana kl. Esculenta - b 

Quelle: ASB Wiesner 09/2018, NagolaRe 08/2018 

A b k ü r z u n g e n:   

Gefährdung:  RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEIß et al. 2004) 

 Gefährdungskategorien: 3 - gefährdet 

Schutzstatus:  b  - besonders geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13, 
 s  - streng geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14, 
        IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.  
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Ergebnis der Kontrolle Amphibien 
Die Knoblauchkröte, die Wechselkröte und der Teichfrosch wurden im GE1 (Silobecken) 
nachgewiesen. Die Kreuzkröte wurde im GE2 nachgewiesen. Der Grasfrosch wurde GEe (Güllekanal 
Gebäude 1) vorgefunden. 
 
Ergebnis der Kontrolle Amphibien 06/2019 
Durch die Beräumung im GE1 ist aktuell kein Lebensraum für Knoblauchkröte, Wechselkröte und 
Teichfrosch im Bebauungsplan betroffen. Im GE2 war das vorhandene Laichgewässer mit Wasser 
gefüllt. Der Standort hat jedoch wegen Befahrung durch Fahrzeuge eine ungünstige Lage.  
Im GEe wurden die Grasfrösche im Jahr 2016 umgesetzt. Der Güllekanal und die angrenzende 
Klärgrube verfügen über keine Abdeckung, so dass Kleintiere hineinfallen können. 

3.2.1.2.4 Fledermäuse 
Im Plangebiet wurden Fraßreste im GEe (Scheune 4) und ansonsten Sichtbeobachtungen und 
Rufnachweise des Abendseglers (Nyctalus noctula), des Braunen und Grauen Langohr (Plecotus 
auritus) sowie der Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) erbracht (vgl. Tabelle 8). Die 
Fledermäuse nutzen das Plangebiet zur Jagd sowie als temporären Ruheplatz. Das Vorhandensein 
von Wochenstuben wird ausgeschlossen. 
 
Das Graue Langohr gilt nach der aktuellen Roten Liste des Landes Brandenburg (MUNR 1992) als 
stark gefährdet. Braunes Langohr sowie der Abendsegler gelten als gefährdet, die  Zwergfledermaus  
als  potenziell  gefährdet.  Alle  Arten sind  im  Anhang  IV  der  FFH-Richtlinie aufgeführt und nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. 
 
Tabelle 8: Fledermäuse 

Art RL BB Schutzstatus 

Braunes Langohr  Plecotus auritus  3 s, IV 
Graues Langohr Plecotus auritus 2 s, IV 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 s, IV 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4 s, IV 
Abendsegler Nyctalus noctula 3 s, IV 

Quelle: ASB Wiesner 09/2018 und ASB Wiesner 06/2019 
 

A b k ü r z u n g e n:   

Gefährdung:  RL BB - Rote Liste Brandenburg (MUNR 1992) 
 Gefährdungskategorien: 3 - gefährdet, 4 - potenziell gefährdet 
 
Schutzstatus: s  - streng geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14, 
        IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. 
 

3.2.1.2.5 Waldameisen 
Im Plangebiet wurden 4 Nester besonders geschützter Waldameisenarten festgestellt. Ein Nest der 
Roten Waldameise (Formica rufa) und ein Nest der Kahlrückigen Waldameise (Formica polyctena) 
befinden sich im GEe. (vgl. ASB Karte 2, Wiesner 09/2018) 

3.2.1.2.6 Sonstige Tierarten 
Xylobionte  Käfer und weitere Tierarten wurden im Plangebiet nicht nachgewiesen. 
 

3.2.2 Schutzgut Boden 
Das Plangebiet liegt im Niederungsgebiet der Schwarzen Elster im nördlichen Teil des Lausitzer 
Urstromtals. Im Plangebiet sind oberflächennah vor allem mit mächtigen glazifluviatile Ablagerungen 
(v.a. Sande und Kiese sowie untergeordnet Auesedimente) zu rechnen. Im Plangebiet liegen 
oberflächennah überwiegend schlecht sortierte mittelsandige Ablagerungen (Deck- und Talsande) vor. 
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In einer Tiefe von ca. 1,6m �± 2,2m wurde feinsandiger Schluff ca. 20-30cm vorgefunden. Darunter 
befinden sich überwiegend mittel bis grobsandige Substrate. 
Das Plangebiet stellt sich als stillgelegter Landwirtschaftsbetrieb dar. Im Plangebiet ist der anstehende 
Oberboden durch die vorhandene Überbauung und Nutzung geprägt. Das Plangebiet ist nach der 
amtlichen Vermessung auf ca. 41.030 m² Fläche mit Gebäuden, befestigten Flächen und 
Verkehrsflächen anrechenbar bebaut bzw. befestigt (vgl. Tabelle 9 und Bestandskarte, Anlage 3 der 
Begründung).  
Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 
Tabelle 9: vorhandene Überbauung 

Bezeichnung anrechenbar 
bebaute Fläche 
gesamt in m² 

Gebäude in m² befestigte 
Fläche in m² 

teilbefestigte 
Fläche in m² 

GEe 25.402 7.780 13.180 5.160 (50% von 
10.320) 

GE1 5.825 - 4.880 815 (50% von 
1.630) 

GE2 8.159 1.330 1.835 3.320 (50% von 
6.641) 

VF 2.730 - 2.730 - 
Gesamt GEe, 
GE1, GE2 

42.117 9.110 22.625 9.295 

 

3.2.3 Schutzgut Wasser 

3.2.3.1 Oberflächengewässer 
Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. Unmittelbar östlich an das Plangebiet grenzt 
ein Gemeindegraben ca. 1m tief. Dieser liegt meist trocken. 
 

3.2.3.2 Grundwasser 
Im Durchschnitt ist laut hydrologischer Karte mit einem Grundwasserstand von 89,2m ü. NN (ca. 1,8m 
unter Gelände zu rechnen). Bei extremen Niederschlagsperioden können aber die 
Grundwasserstände unter 1,0m bzw. flurnah auftreten. Die Grundwasserfließrichtung verläuft westlich 
parallel zur Schwarzen Elster. (Möckel 2008) 
Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes des geringen Anteils an bindigen Bestandteilen, ist 
das Grundwasser nicht gegenüber flächenhaft eindringenden Stoffen geschützt.  
 

3.2.3.3 Wasserrechtliche Schutzgebiete  
Aussagen zur Bestandssituation werden in der Begründung Kap. 5.2 getroffen. 
 

3.2.4 Schutz gut Klima und Luft 
 
Klima 
 
Die Stadt Elsterwerda liegt im Einflussbereich des kontinental getönten ostdeutschen Binnenklimas. 
Dieses ist durch hohe Temperaturdifferenzen im Jahresgang gekennzeichnet. Die 
Jahresmitteltemperatur beträgt 8,7°C. Die Niederschlagswerte erreichen im langjährigen Mittel 597 
mm. Es überwiegen Winde aus Süd-südwest und West bis Nordwest. 
 
Lufthygiene 
 
Als Leitsubstanzen für Immissionen gelten Stickstoffdioxide sowie Staub einschließlich Ruß. Potenziell 
schädigende Immissionen werden lokal vor allem durch Kraftfahrzeuge und Hausbrand verursacht. 
Für den Süden des Landes Brandenburg kann seit 1990 grundsätzlich von einer sinkenden Tendenz 
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der Emissionen durch Industrieanlagen ausgegangen werden. Die Belastung der Region durch 
Luftschadstoffe ist sehr gering. 
Das Plangebiet wird für die lufthygienische Ausgleichsfunktion als nachrangig eingestuft. 
 

3.2.5 Schutzgut Landschaft 
Der Nahbereich um das Plangebiet wird nördlich von Mischnutzungen und südlich und westlich von 
gewerblichen Nutzungen gebildet. Östlich und hinter dem Krauschützer Mittelweg befinden sich große 
Acker- und Grünlandflächen, die weit überschaubar sind. Gliedernde Elemente, wie z.B. Baumreihen 
sind direkt östlich des Plangebietes und nördlich des Plangebietes entlang des Eichenweges 
vorhanden. 
Mit besonderer Vielfalt, Schönheit und Eigenart präsentiert sich die nördlich liegende Niederung der 
Schwarzen Elster. Sie zeichnet sich durch einen engen Wechsel von Grünland, Röhricht- und 
Schilffluren, Waldflächen, Altwasser und Altarme aus. Es entstehen überschaubare, abgeschlossene 
Landschaftsbilder, die sich dem Betrachter immer wieder neu erschließen. 
Zusätzlich tragen die bestehenden Baumreihen entlang der Gräben oder am Deich zur Gliederung der 
Landschaft bei und verleihen der Landschaft ihre besondere Eigenart. 
Darüber hinaus bestimmen die Siedlungen im Westen und Norden das Landschaftsbild. Hierzu 
gehören auch Straßen, Bahnlinie, Elektrofreileitungen, Schornsteine, PV-Anlagen.  
Das Plangebiet ist als ehemaliger Landwirtschaftsbetrieb vorgeprägt. 
 

3.2.6 Schutzgut Kultur- und sons tige Sachgüter 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher 
Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und deren 
Nutzbarkeit durch die Planung eingeschränkt werden könnte.  
Im Bereich des Plangebietes sind keine Bodendenkmale registriert. 
Durch Satzung geschützt ist der Denkmalbereich Stadtkern von Elsterwerda und darüber hinaus 
stehen verschiedene Einzelobjekte unter Denkmalschutz. 
 

3.2.7 Wechselwirkungen 
Naturgemäß bestehen zwischen den einzelnen Faktoren des Naturhaushalts, den in der Umwelt 
ablaufenden Prozessen und auch den Schutzgütern des Naturschutzes Wechselbezüge. Diese 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und die Wirkungen aus Verlagerungseffekten, 
Kumulationseffekten, synergetischen Effekten sowie komplexen Zusammenhängen, sind zu 
betrachten. 
Die Schutzgüter beeinflussen sich in unterschiedlichem Maß gegenseitig. Der Schlüsselfaktor für die 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern ist dabei der Boden. Eine Überbauung führt 
zwangsläufig zu einem Funktionsverlust dieser Böden, wozu auch die Speicherung von 
Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenabfluss, während die Versickerung 
unterbunden wird. 
 
 

4 Beschreibung und Bewertung der m öglichen Umweltauswirkungen 

4.1 Schutzgut Mensch 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Baubedingte Auswirkungen auf Menschen entstehen durch den Verkehr in der Bauzeit und durch die 
unmittelbaren Bauarbeiten durch Abbruch, Sanierung oder Neuerrichtung von baulichen Anlagen. Der 
Baustellenverkehr während der Bauzeit verläuft über die öffentlichen Straßen und berührt somit die 
Einwohnerschaft am Standort. Diese ist bereits durch den öffentlichen Straßenverkehr vorbelastet. Die 
Beeinträchtigungsphase beschränkt sich dabei auf die Bauzeit und darin wiederum auf die Tageszeit. 
Da die Straßen öffentlich gewidmet sind,  ist auch stärkerer Verkehr grundsätzlich zulässig. Eine 
unzumutbare oder gesundheitsgefährdende Lärm-Immissionsbelastung entsteht nicht.  
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Anlage- und betriebsbed ingte Auswirkungen 
 
Im Bebauungsplan Nr. 30 wird eine Fläche des Außenbereichs, bebaut mit vormals genutzten 
landwirtschaftlichen Gebäuden, planungsrechtlich als Gewerbegebiet neu beplant. Mit dieser Nutzung 
sind Emissionen und Immissionen verbunden. 
Zur Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 von 60 dB(A) tags und 45 
dB(A) nachts sind Mindestabstände zwischen gewerblicher Nutzung und schutzbedürftiger 
Wohnnutzung vorgegeben. Der Abstand zwischen dem neu beplanten Gewerbegebiet und der 
schutzbedürftigen Wohnnutzung beträgt ca. 35m. Mit diesem Abstand werden die vorgegebenen 
Geräuschpegel in der Nacht nicht eingehalten. Im Bebauungsplan Nr. 30 ist die gewerbliche Nutzung 
dahingehend eingeschränkt, dass die Orientierungswerte nach DIN 18005 von 45 dB(A) nachts 
eingehalten werden können. 
Der Abstand zwischen dem neu beplanten Gewerbegebiet und der schutzbedürftigen Wohnnutzung 
beträgt ca. 300m und zur eingeschränkten gewerblichen Nutzung ca. 100m. Diese Abstände reichen 
aus, um die vorgegebenen Orientierungswerte bei Tag und Nacht einzuhalten. Eine unzumutbare 
oder gesundheitsgefährdende Lärmbelastung entsteht durch den Bebauungsplan Nr. 30 nicht. 
Durch die Tierhaltung kommt es zu Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen. Die nähere Umgebung 
im Einwirkbereich der Tierhaltung entspricht in nördlicher Himmelsrichtung einem Mischgebiet. 
Die vorhandene Huftierhaltung ist aufgrund der Tieranzahl eine i.S. des BImSchG nicht 
genehmigungsbedürftige Anlage. Diese Anlage ist nach § 22 BImSchG so zu errichten und zu 
betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach Stand der Technik 
vermeidbar sind. Ein ausreichender Abstand des Anlagenstandortes, insbesondere zu 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen, ist zu gewährleisten. 
 
Lärmimmissionen 
Die Standortnutzung ist nach Süden ausgerichtet. Deshalb sind vom Vorhaben keine 
Geräuschimmissionen zu erwarten, die an den benachbarten Wohngrundstücken zu schädlichen 
Umwelteinwirkungen führen. 
 
Staubimmissionen 
Mit der Standortlage des Pferdestalles sind keine Staubimmissionen zu erwarten, die an den 
benachbarten Wohngrundstücken zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen. 
 
Geruchsimmissionen 
Der geringste Abstand zwischen dem Pferdestall und der benachbarten Wohngrundstücke beträgt 
35m. Am Standort des Plangebietes herrschen meist Nordwest- und Westwinde, sodass der Geruch 
nicht in den Ort hineinweht. Die Bewertung, ob der Geruch der 10 Tiere als erheblich und damit als 
schädliche Umwelteinwirkung zu sehen ist, hängt von der Geruchsqualität, der Hedonik, der 
Geruchsintensität, der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Einwirkungen, dem Rhythmus der 
Belastungen, der Nutzung des Gebietes und der Ortsüblichkeit ab. Es ist davon auszugehen, dass der 
Tiergeruch als neutral empfunden wird. In diesem Zusammenhang wird auf Erfahrungswerte 
zurückgegriffen, wonach der Geruch nur bis zu einer Entfernung von 30m wahrnehmbar ist (Quelle: 
Geruchsfahnenbegehung an Rinderställen der TU München �± Weihenstephan). 
Aufgrund der Anzahl der Tiere sind vom Vorhaben keine schädlichen Geruchsimmissionen zu 
erwarten, die an den benachbarten Wohngrundstücken zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen. 
 
Hochwasser 
Grundstücke im Plangebiet liegen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet und im 
Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster. Im Hochwasserfall sind nachteilige Auswirkungen auf 
Ober- und Unterlieger, Gesundheits- und Sachschäden und Beeinträchtigungen des bestehenden 
Hochwasserschutzes auszuschließen, vgl. Begründung Kap. 8.4.2. 
 

4.2 Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

4.2.1 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

4.2.1.1 Auswirkungen auf Biotope und Pflanzen 
Das Plangebiet liegt nach BNatSchG in keinem Schutzgebiet. Geschützte Biotope sowie Rote Liste 
Arten wurden im Plangebiet nicht nachgewiesen. Das Plangebiet ist stark anthropogen überprägt. Mit 
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der vorliegenden Planung gehen vorhandene Biotopstrukturen (Lebensräume für Tiere und Pflanzen) 
in Zukunft verloren. 
Im Gefüge der angrenzenden Biotop- und Gehölzstrukturen ist diese Flächenverringerung als 
geringfügig anzusehen. Der vorhandene Biotopkomplex wird weder in seiner Struktur noch in seiner 
Ausstattung erheblich eingeschränkt. 
 
Auswirkungen auf Bäume (geschützt nach GehölzSchVO LKEE) 
Mit der vorliegenden Planung können im GEe drei geschützte Eichen in Zukunft verloren gehen. Sollte 
ein Eingriff in die Eichen erforderlich werden, ist gemäß GehölzSchVO LKEE ein entsprechender 
Fällantrag mit vorgesehener Ausgleichspflanzung an die zuständige untere Naturschutzbehörde zu 
stellen. 
Der Ausgleich ermittelt sich nach Vitalität und Stammumfang der zu fällenden Bäume. Der Ausgleich 
ermittelt sich derzeit mit 1:1. 

4.2.1.2 Auswirkungen auf Tiere 

4.2.1.2.1 Auswirkungen auf Brutvögel 
Innerhalb des Plangebietes sind im Bebauungsplan aktuell betroffen: 
Sumpfrohrsänger - 1 Revier,  Klappergrasmücke  - 1 Revier,  Dorngrasmücke �± 3 Reviere,  Amsel  - 1 
Revier,  Schwarzkehlchen - 1 Revier,  Hausrotschwanz �± 1 Revier,  Buchfink �± 1 Revier,  Girlitz - 3 
Reviere, Grünfink �± 1 Revier, Bluthänfling �± 1 Revier, Grauammer �± 1 Reviere,  
 
Aktuell sind Nester der Rauch- und Mehlschwalbe nicht betroffen weil die aktuell bekannten 
Eigentümer der baulichen Anlagen im GEe keine Veränderungen planen. 
Für den Fall, dass später doch Gebäude verändert werden, ist die Vermeidungsmaßnahme U1 �± 
nochmalige Kontrolle festgelegt. 
Werden bei Durchführung der Maßnahme U1 geschützte Vogelarten festgestellt, steht im 
ungünstigsten Fall (alle Gebäude werden verändert) der Pferdestall auf dem Flurstück 123 für die 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung.  
Der Pferdestall ist saniert und wird nicht geändert. Der Eigentümer des Pferdestalles hat dem 
Anbringen von Kästen für Ersatzlebensräume zugestimmt. 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Von artenschutzrechtlichem Belang ist die baubedingte Verletzungs- und Tötungsgefahr sowie der 
Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Fällung von Gehölzen sowie Abriss bzw. 
Sanierung von Gebäuden und baulichen Anlagen. 
Damit Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V. Abs. 5 BNatSchG nicht eintreten, werden im ASB 
(Wiesner 06/2019) folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation vorgeschlagen: 
 
U1  Vor Beginn von konkreten Bauvorhaben, Nutzungsänderungen, Nutzungsaufnahmen, 

Abrissvorhaben o.ä.  ist eine nochmalige artenschutzfachliche Untersuchung des jeweiligen 
Standorts vorzunehmen. 

 
In Abhängigkeit der dabei erzielten Ergebnisse ist durch den Bauherrn gegebenenfalls eine 
artenschutzrechtliche Befreiung gemäß § 67 NBatSchG zu beantragen.  Die untere 
Naturschutzbehörde trifft dann eine endgültige Entscheidung zu erforderlichen Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen. 
 
V3  Zur Vermeidung bzw.  Minderung der Beeinträchtigung von Brutvögeln sind Holzungen und der 

Abriss von Gebäuden außerhalb der Brutzeit vorzunehmen (1. Oktober bis 1. März). 
 
K3  Als Ausgleich für den potenziellen Verlust von Gehölzflächen  als Brutvogellebensraum  sind  in  

einer  Größenordnung  von bis zu 200m2 auf  der  privaten  Grünfläche Ausgleichspflanzungen 
heimischer Laubgehölze als gruppenweise Pflanzungen vorzunehmen. 

 
K4  Als  Ausgleich  für  den  potenziellen  Verlust  von  Brutmöglichkeiten  für  den Hausrotschwanz  

sind bei  Bedarf  innerhalb  des  B-Plangebietes  im  verbleibenden Gebäudebestand 3 
Nischenbrüterkästen anzubringen. Eine jährliche Reinigung der Kästen ist über mind. 15 Jahre zu 
gewährleisten. 
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4.2.1.2.2 Auswirkungen auf Reptilien 
Innerhalb des Plangebietes sind im Bebauungsplan aktuell an den Baugebietsrändern die 
Zauneidechsen betroffen (vgl. ASB Karte 2, Wiesner 06/2019). Hier werden höchstens 30 Adulte und 
Subadulte vermutet. Der festgestellte Zauneidechsenlebensraum umfasst ca. 700m2. 
Das Vorkommen ist Teil einer größeren Population, welche auch das Gebiet der angrenzenden PV-
Freiflächenanlage besiedelt. 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Von artenschutzrechtlichem Belang ist der baubedingte Verlust von Lebensraum auf ca. 700 m2 

Fläche sowie Verletzungs- und Tötungsgefahr der Reptilien. Damit Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 i.V. Abs. 5 BNatSchG nicht eintreten, werden im ASB (Wiesner 06/2019) folgende Maßnahmen zur 
Vermeidung und Kompensation vorgeschlagen: 
 
V2  Vor  einem  Baubeginn  in  einem  von  Zauneidechsen  besiedelten  Areal  ist  im Rahmen  einer  

naturschutzfachlichen  Baubetreuung  zur  Vermeidung  bzw. Minderung  der  baubedingten  
Tötungsgefahr  ein  Abfangen  von  Reptilien  und Amphibien aus  dem  Baubereich 
vorzunehmen.  Geeignete  Fangmethoden  sind Netz-, Hand- und Schlingenfang, das Stellen von 
Fangzäunen und Fangkreuzen mit eingegrabenen  Fangeimern sowie  das  Auslegen  von  
Reptilienpappen. Nach dem Fangen sind die Zauneidechsen mind. 3 Monate in einem 
Eingewöhnungsgehege zu halten.  Blindschleichen,  Ringelnattern und  Amphibien  sind  in  
geeigneten Lebensräumen  in  ausreichender  Entfernung  zum  Eingriffsort  auszusetzen.  Der 
Fang und die Umsiedlung sind zu dokumentieren. 

 
K1  Als Ausgleich für die potenzielle Beseitigung von Zauneidechsenlebensräumen auf der  B-

Planfläche  ist  im  Osten  der  privaten  Grünfläche   (vgl. ASB Karte  4, Wiesner 06/2019)  die 
abschnittsweise  Herstellung  eines  bis  zu  1.800 m² großen  Zauneidechsen-Ersatzhabitates  
vorzunehmen.  Die  Fläche  bietet Zauneidechsen  aufgrund  ihres hohen und dichten Bewuchses 
derzeit nur einen suboptimalen Lebensraum mit hohem Aufwertungspotential.  Der 
Ersatzlebensraum ist dem Stand der Technik u.a. mit  folgenden  Habitatelementen  
auszustatten:   

�x Max. 15 von Sandkränzen umgebene kombinierte Naturstein-,  Stubben- und Astwerkhaufen 
(vgl. ASB Wiesner 06/2019 Foto 41). 

Für  die  Naturstein- und  Stubbenhaufen  sind  Flächen  von  ca.  2  m  Durchmesser muldenförmig 
sind  bis  zu  einer  Tiefe  von  ca.  0,4  m  auszuheben  und  mit Baumstubben  sowie  lückig  
aufgeschichtetem  Naturstein der  Größenklasse  10-30 cm bis ca. 1 m über Geländeoberkante zu 
befüllen. Um die Haufwerke herum ist ein Sandkranz aus Wandkies anzulegen. Die Steinhaufen sind 
mit trockenem Astwerk abzudecken. Die Gesamtgröße eines Haufwerkes beläuft sich dabei auf ca. 3 
m3. 
Zwischen  den  einzelnen  Steinhaufen  sind  Pflanzungen  jeweils  einer  heimischen und 
standortgerechten Wildrose  (z.B. Rosa canina, R. subcanina,  R. corymbifera, R. caesia,  R. 
rubiginosa,  R. elliptica,  R. inodora,  R. micrantha,  R. pseudoscabriuscula,  R. tomentosa,  R. 
sherardii oder  R. dumalis) sowie  von  drei niedrig wachsenden Brombeeren (Rubus caesius, R. 
corylifolii) vorzunehmen. 
Die  Detailplanung  sowie  die  Herrichtung  der  Habitatfläche  haben  unter Hinzuziehung  einer  
naturschutzfachlichen  Baubetreuung  mit  ausreichendem zeitlichen  Vorlauf  vor  dem  Abfang  der  
Zauneidechsen  im  Rahmen  des Bauantragverfahrens  zu  erfolgen.  Berichte  über  die  
Fertigstellung  des  Ersatzhabitates  sind  der  unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 

4.2.1.2.3 Auswirkungen auf Amphibien 
Innerhalb des Plangebietes sind im Bebauungsplan aktuell Lebensraum für die Kreuzkröte im GE2 
und für den Grasfrosch im GEe vorhanden. Im ASB Wiesner 06/2019 wurden keine Vorkommen 
festgestellt. 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Von artenschutzrechtlichem Belang ist der bau- und anlagebedingte Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten. Damit Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V. Abs. 5 BNatSchG nicht eintreten, werden 
im ASB Wiesner 06/2019 folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation vorgeschlagen: 
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K2  Die beiden temporären Flachgewässer auf der GE2 sind auf dem Areal der pGF durch ein neues, 
mit Tonabdichtung versehenes, ca. 270 m2 großes Flachgewässer zu ersetzen. 

 
V Im GEe sind Abdeckungen des Gülletanks (Gebäude 1) und der Klärgrube vorzunehmen. 
 

4.2.1.2.4 Auswirkungen auf Fledermäuse 
Die Bedeutung des Plangebietes für Fledermäuse beschränkt sich hauptsächlich auf Jagdhabitate. 
Potentiell sind temporäre Ruheplätze in den Gebäuden des GEe nicht auszuschließen. Vorkommen 
wurden im ASB Wiesner 06/2019 nicht nachgewiesen. Aktuell sind keine Veränderungen an den 
Gebäuden vorgesehen.  
Für den Fall, dass später doch Gebäude verändert werden, ist die Vermeidungsmaßnahme U1 �± 
nochmalige Kontrolle festgelegt. 
Werden bei Durchführung der Maßnahme U1 Fledermäuse festgestellt, steht im ungünstigsten Fall 
(alle Gebäude werden verändert) der Pferdestall auf dem Flurstück 123 für die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung. 
Der Pferdestall ist saniert und wird nicht geändert. Der Eigentümer des Pferdestalles hat dem 
Anbringen von Kästen für Ersatzlebensräume zugestimmt. 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Damit Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V. Abs. 5 BNatSchG nicht eintreten, werden im ASB 
Wiesner 06/2019 folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation vorgeschlagen: 
 
U1  Vor Beginn von konkreten Bauvorhaben, Nutzungsänderungen, Nutzungsaufnahmen, 

Abrissvorhaben o.ä.  ist eine nochmalige artenschutzfachliche Untersuchung des jeweiligen 
Standorts vorzunehmen. 

 
In Abhängigkeit der dabei erzielten Ergebnisse ist durch den Bauherrn gegebenenfalls eine 
artenschutzrechtliche Befreiung gemäß § 67 NBatSchG zu beantragen.  Die untere 
Naturschutzbehörde trifft dann eine endgültige Entscheidung zu erforderlichen Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen. 
 
 
V1  Bei nachgewiesenen Fledermausvorkommen (Wochenstuben, Paarungsquartiere, 

Winterquartiere) sind der eventuelle Abriss sowie der Aus- und Umbau von Gebäuden außerhalb 
der Wochenstubenzeit (Mitte Mai bis Mitte August) bzw. wenn möglich, außerhalb der jeweiligen 
Aufenthaltszeiten vorzunehmen. 

 
M1  Zur Minderung der Beeinträchtigung von Fledermäusen in Paarungs- oder Winterquartieren ist 

bei einem eventuellen Abriss sowie dem Aus- und Umbau von Gebäuden in diesen Zeiträumen 
eine naturschutzfachliche Baubetreuung einzusetzen.  Diese ist u.a.  für eine fachgerechte 
Bergung und Umsiedlung der Fledermäuse verantwortlich. 

 

4.2.1.3 Biologische Vielfalt und Biotopverbund 
Die im Plangebiet festgestellten Tierarten und Lebensräume resultieren aus der vorangegangenen 
Tierhaltung sowie der derzeitigen Nutzungsauflassung oder Nutzung. 
Im Bebauungsplan Nr. 30 werden 26.700 m² private Grünflächen festgesetzt. Diese Grünflächen 
werden über die Maßnahme �± Anlegen Zauneidechsen-Ersatzlebensraum, Anlegen Laichgewässer, 
Flächenentsiegelung und Geländeprofilierung aufgewertet. Diese aufgewerteten Grünflächen bieten 
den örtlichen Tier- und Pflanzenarten in Zukunft einen neuen Lebensraum. Arten wie z.B. die 
Zauneidechse fungieren dabei als Leitart. 
Erhebliche Beeinträchtigungen auf die biologische Vielfalt und Biotopverbund sind nicht zu erwarten. 
  
 
 
 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
19 

 

Bebauungsplan Nr. 3�����Ä�=�Z�L�V�F�K�H�Q���(�L�F�K�H�Q�Z�H�J���X�Q�G���.�U�D�X�V�F�K�•�W�]�H�U���0it�W�H�O�Z�H�J�³�� 
November 2019 

4.2.2 Schutzgut Boden 
 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Baubedingte Beanspruchung des Bodens entsteht bei Abbrucharbeiten. Darüber hinaus fällt 
Bodenaushub beim Fundamentbau an, der zwischengelagert werden muss. Durch Leckagen u.ä. 
kann es zu Schadstoffeinträgen in den Boden kommen, welche bei sachgemäßem Umgang und 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nahezu ausgeschlossen werden kann. 
Die baubedingten Auswirkungen sind auf die Bauzeit begrenzt. Erhebliche baubedingte Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. 
 
Anlagenbedingte Auswirkungen 
 
Das Plangebiet ist 85.697 m² groß. Das Plangebiet ist gemäß amtlichem Aufmaß auf 41.030 m² 
Fläche anrechenbar überbebaut, befestigt. (vgl. Tabelle 9) 
Entsprechend der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) können 1.086 m² Bodenfläche zusätzlich 
anrechenbar bebaut / befestigt werden. (vgl. Tabelle 11) 
 
Tabelle 11: Boden beanspruchung 
 

Bebaubare Fläche Flächengröße 
in m² 

Anrechenbarer 
Bodenverlust in m² 

Anrechenbar vorhandene 
Bebauung / Befestigung in m² 

GWG (GEe) �± GRZ 0,7 
 

36.289 25.402 26.120 

GWG (GE1) �± GRZ 0,7 8.322 5.825 5.695 
GWG (GE2) �± GRZ 0,7 11.656 8.159 6.485 
Verkehrsfläche (VF) 
100% 

2.730 2.730 2.730 

GWG gesamt 58.997 42.116 41.030 
 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb der gewerblichen Anlagen sind betriebsbedingte Auswirkungen auf 
den Boden nicht zu erwarten. 

4.2.3 Schutzgut Wasser 
 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb der gewerblichen Anlagen sind Gefährdungen des Grundwassers 
durch wassergefährdende Stoffe auszuschließen. Mit der zulässigen Bebauung und Nutzung im 
Plangebiet sind keine Veränderungen des lokalen Grundwasserleiters sowie des 
Wasserspeichervermögens des Bodens verbunden. 
Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers sind nicht zu erwarten. 
 
Auswirkungen auf das Überschwemmungsgebiet und Risikogebiet der Schwarzen Elster 
Teilflächen des Plangebietes befinden sich im Überschwemmungsgebiet und Risikogebiet der 
Schwarzen Elster. 
Im Bebauungsplan Nr. 30 sind deshalb die in §§ 78 Abs. 3 WHG genannten Punkte 1-3 
sicherzustellen. (vgl. Begründung Kap. 8.4.2) 
Neben der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung für Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Verringerung von Hochwasserschäden nach § 9 (1) Nr. 16c BauGB ist für Einzelbauvorhaben 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung zu 
erwirken. Der Ausgleich für den Verlust von Rückhalteraum ist im Bauantrag des jeweiligen 
Einzelvorhabens nach § 78 Abs. 4 und 5 WHG zu erbringen. Für die Neuanlage von Retentionsraum 
können trockene Geländemulden, Rückhalteflächen u.ä. vorgesehen werden. 
Der bestehende Hochwasserschutz wird durch die Baugebietsausweisung im Vergleich zu dem 
bestehenden Schutz insgesamt nicht beeinträchtigt. Negative Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger 
sind nicht zu erwarten. 
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4.2.4 Schutzgut Klima/Luft 
 
Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen durch das Plangebiet aus Versiegelung, Überbauung 
sowie Verkehrs- und Anlagenemissionen sind aufgrund der bereits vorhandenen Beeinträchtigungen 
und durch die im Verhältnis zur vorhandenen Flächenversiegelung nicht zu erwarten. Aufgrund der 
dargestellten Situation und der vorhandenen Vorbelastungen spielt die klimatisch/lufthygienische 
Ausgleichsfunktion im Untersuchungsraum eine allgemeine Rolle. Da es sich bei der angrenzenden 
Ortsla�J�H�� �X�P�� �H�L�Q�H�Q�� �H�L�Q�J�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�H�Q�� �Ä�%�H�O�D�V�W�X�Q�J�V�U�D�X�P�³�� �L�P herkömmlichen Sinne handelt und 
Vorbelastungen aufgrund der tangierenden Straße und Nutzungen bestehen, ist die 
klimatisch/lufthygienische Ausgleichsfunktion des Untersuchungsraumes insgesamt als höchstens 
�Ä�P�L�W�W�H�O�³�� �H�L�Q�]�X�V�W�X�I�H�Q���� �(�V�� �L�V�W�� �G�D�Y�R�Q�� �D�X�V�]�X�J�H�K�H�Q���� �G�Dss die festgesetzte private Grünfläche zur 
Reduzierung von Schadstoffen und Filterung der Luft sowie positiv für das Kleinklima und Lufthygiene 
beitragen. 
 

4.2.5 Schutzgut Landschaft 
 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Baubedingt kommt es zur optischen und akustischen Beunruhigung der Landschaft durch die 
Anwesenheit und den Betrieb von Baufahrzeugen und �±maschinen. Diese sind auf einen kurzen 
Zeitraum beschränkt, sodass sie als nicht erheblich eingestuft werden. 
 
Anlagenbedingte Auswirkungen 
 
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes würde vorliegen, wenn markante Landschafts- und 
Grünstrukturen Veränderungen unterworfen wären. Die aus Landschaftsbildsicht wertvollen Bereiche 
werden erhalten. 
Aufgrund der Vorbelastungen des Landschaftsbildes ist insgesamt nicht davon auszugehen, dass es 
durch die Umsetzung des Bebauungsplans zu einer erheblichen Beeinträchtigung von 
landestypischen und gestalterisch wertvollen Elementen kommt. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Tourismus und Erholung 
 
Mit den Vorhaben im Plangebiet ist keine erhebliche Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der 
Landschaft verbunden, da das Umfeld des Standortes unter diesem Gesichtspunkt eine 
untergeordnete Bedeutung besitzt. Die Landschaft ist hier durch die menschliche Nutzung bereits 
überformt. 
Das geplante Vorhaben steht den festgelegten Entwicklungszielen der Landschaftsplanung im 
Naturraum grundsätzlich nicht entgegen. Die Schwerpunkte für die Steigerung der landschaftlichen 
Attraktivität der Region liegen in den Landschaftsräumen mit hoher landschaftsästhetischer Wertigkeit. 
Da diese Ausgangsbedingungen am Standort nicht vorliegen, sind Maßnahmen in dem hier zu 
beurteilenden fachlichen Zusammenhang nicht relevant. 

4.2.6 Wechselwirkungen 
Unter Wechselwirkungen lassen sich erhebliche Auswirkungsverlagerungen und Sekundärwirkungen 
zwischen verschiedenen Umweltmedien und auch innerhalb dieser verstehen, die sich gegenseitig in 
ihrer Wirkung addieren, verstärken, potenzieren, aber auch vermindern bzw. sogar aufheben können. 
Aufgrund der dargestellten Bestands- und Auswirkungssituation für die einzelnen Schutzgüter sind 
über die beschriebenen Auswirkungen hinausgehende besondere Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern nicht zu erwarten. 
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4.3  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 
Nach Nr. 2d der Anlage zu § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB sind im Umweltbericht Angaben �]�X�� �G�H�Q�� �Ä�L�Q��
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten zu machen, wobei die Ziele und der 
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksic�K�W�L�J�H�Q���V�L�Q�G���³ 
Der Hinweis des Gesetzestextes auf die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich verdeutlicht, dass 
es sich um anderweitige Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung und innerhalb 
des betreffenden Plangebiets handelt und nicht grundsätzlich andere Planungen in Erwägung 
gezogen werden müssen. In diesem Falle sind somit nur Varianten zu betrachten, die die Schaffung 
von Bauplanungsrecht für ein Gewerbegebiet im Plangebiet beinhalten. 
Alternativen zu der beabsichtigen Planung ergeben sich nicht, da die bestehende Bebauung 
planungsrechtlich gesichert werden soll. 
Hierdurch kann die Inanspruchnahme von empfindlichen Außenbereichsflächen und damit ein 
demgegenüber größerer Eingriff vermieden werden. 
 

4.4  Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurc hführ ung der 
Planung 

Die sogenannte Nullvariante beschreibt die Entwicklung des betrachteten Gebietes, wenn hierfür 
keine stadträumliche Planung durchgeführt werden würde. Im vorliegenden Fall könnte das bedeuten, 
dass der ehemalige Landwirtschaftsbetrieb zu städtebaulichen Missständen führen würde.. Eine 
Nutzungsaufgabe wäre somit nicht positiv einzuschätzen. 
 
 

5 Eingriffsbewertung 

5.1 Klärung des Eingriffstatbestandes 
Der �%�H�J�U�L�I�I���Ä�(�L�Q�J�U�L�I�I�³���Z�L�U�G���L�P���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W���G�H�I�L�Q�L�H�U�W���D�O�V���Ä�9�H�U�l�Q�G�Hrungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtig�H�Q�� �N�|�Q�Q�H�Q�³�� ���†�� ������ �$�E�V���� ����BNatSchG). Wenn auf Grund der 
Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist über 
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden (§ 18 
BNatSchG). 
Bei dem Plangebiet handelt es sich bereits um ein bebautes bzw. versiegeltes Gebiet, d. h. es haben 
schon in früherer Zeit Eingriffe in Natur und Landschaft stattgefunden. 
Die Umsetzung der Planung stellt zwar aus naturschutzrechtlicher Sicht (wiederum) einen Eingriff dar; 
jedoch ist nach § 1a Abs. 3 BauGB kein Ausgleich erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
Es wird davon ausgegangen, dass eine Nutzung im Umfang der Bestandsobjekte (Gebäude, 
versiegelte Flächen) auch weiterhin zulässig ist und damit keinen Eingriff darstellt. Als zu 
kompensierender Eingriff wird bilanziert, was darüber hinausgeht. 
 

5.2  Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
Die Ein�J�U�L�I�I�V�X�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�� �H�U�I�R�O�J�W�� �Q�D�F�K�� �G�H�Q�� �Ä�+�L�Q�Z�H�L�V�H�Q�� �]�X�P Vollzug der Eing�U�L�I�I�V�U�H�J�H�O�X�Q�J�� ���+�9�(���³����
Stand April 2009 (MLUV 2009). Ziel und Gegenstand ist es, den Umfang des Eingriffs zu ermitteln. 
Im Kapitel 4, Tabelle 11 wird dargelegt, dass sich durch den Bebauungsplan Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Boden durch zusätzliche Flächenversiegelung von max. 1.086 m² anrechenbare 
Neuversiegelung zulässig sind.  
 

5.3  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich 
nachteiliger Umweltauswirkung en 

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der 
Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 15 Abs. 1 
BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geplante Siedlungserweiterungen 
zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
22 

 

Bebauungsplan Nr. 3�����Ä�=�Z�L�V�F�K�H�Q���(�L�F�K�H�Q�Z�H�J���X�Q�G���.�U�D�X�V�F�K�•�W�]�H�U���0it�W�H�O�Z�H�J�³�� 
November 2019 

Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Nicht unbedingt 
erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu 
minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich 
innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 
Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der 
umweltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund nachteiliger Umweltauswirkungen bei 
folgenden Schutzgütern: 

�x Boden, Hochwasserschutz und Artenschutz 
 

5.3.1 Vermeidungs- und Minder ungsm aßnahmen 
 
V1 (ASB 06/2019: U1, M1, V2) - Bestellung einer artenschutzfachlichen Baubegleitung 

1. Zur Kontrolle von als Brutplatz oder Fledermausquartier geeigneten Strukturen unmittelbar vor 
Abbruch oder Sanierung der Gebäude im GEe. Konkrete Vermeidungs- und 
Vergrämungsmaßnahmen sind abhängig von der Bautechnologie und sind frühzeitig vor 
Beginn der Baumaßnahme mit der artenschutzrechtlichen Baubegleitung abzustimmen. 

2. Zur Kontrolle auf Vorkommen von Reptilien unmittelbar vor Beginn von konkreten 
Maßnahmen. Bei Vegetationsbeseitigungen sind Vermeidungsmaßnahmen frühzeitig vor 
Maßnahmebeginn mit der artenschutzfachlichen Baubegleitung abzustimmen. ...  

3. Zur fachlichen Anleitung und Abnahme der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 
 
V2 (ASB 06/2019): V1, V3 - Bauzeitliche Regelungen 

1. Bei Hinweis auf eine Wochenstubennutzung sind konkrete Baumaßnahmen außerhalb der 
Wochenstubenzeit ab 15.08. durchzuführen und bis 15.04. des Folgejahres abzuschließen. 

2. Werden die Gebäude nicht als Winterquartier genutzt, ist ein Abbruch bzw. eine Sanierung im 
Januar-Februar möglich. 

3. Holzungen und Rodungen sind außerhalb der Brutzeiten vom 01.10. bis 01.03. durchzuführen. 
 
V3 (ASB 06/2019: V2 - Abfang Reptilien 
 Vor Baubeginn von konkreten Bauvorhaben sind Vorkommen der Zauneidechse im jeweiligen 
Baufeld durch eine Fachfirma abzufangen und in das Ersatzhabitat (K1) zu verbringen. Werden 
andere Reptilienarten z.B. Blindschleiche vorgefunden, sind diese in das Feuchtgrünland südlich der 
Schwarzen Elster ca. 100 m nördlich des Plangebietes umzusiedeln. Der Fang und die Umsiedlung 
sind zu dokumentieren. 

5.3.2 Kompensationsmaßnahmen 

5.3.2.1 Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

K1 (ASB 06/2019: K1) - H erstellung Zauneidechsenersatzhabitat 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit K1 gekennzeichneten Fläche ist die Herstellung eines ca. 
1.800m² großen Zauneidechsenersatzhabitates vorzunehmen. 
 
Der  Ersatzlebensraum  ist  nach  dem  Stand  der  Technik  u.a.  mit  folgenden Habitatelementen 
auszustatten:  

�x max.  15  von  Sandkränzen  umgebene  kombinierte  Naturstein-,  Stubben- und 
Astwerkhaufen (vgl. Foto 41) Für  die  Naturstein- und  Stubbenhaufen  sind  Flächen  von  ca.  
2  m  Durchmesser muldenförmig  sind  bis  zu  einer  Tiefe  von  ca.  0,4  m  auszuheben  
und  mit Baumstubben  sowie  lückig  aufgeschichtetem  Naturstein der  Größenklasse  10-30  

cm bis ca. 1 m über Geländeoberkante zu befüllen. Um die Haufwerke herum ist ein Sandkranz aus 
Wandkies anzulegen. Die Steinhaufen sind mit trockenem Astwerk abzudecken. Die Gesamtgröße 
eines Haufwerkes beläuft sich dabei auf ca. 3 m3.  
Zwischen  den  einzelnen  Steinhaufen  sind  Pflanzungen  jeweils  einer  heimischenund 
standortgerechten Wildrose  (z.B. Rosa canina, R. subcanina,  R. corymbifera, R. caesia,  R. 
rubiginosa,  R. elliptica,  R. inodora,  R. micrantha,  R. pseudoscabriuscula,  R. tomentosa,  R. 
sherardii oder  R. dumalis) sowie  von  drei niedrig wachsenden Brombeeren (Rubus caesius, R. 
corylifolii) vorzunehmen. 
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November 2019 

Die  Detailplanung  sowie  die  Herrichtung  der  Habitatfläche  haben  unter Hinzuziehung  einer  
naturschutzfachlichen  Baubetreuung  mit  ausreichendem zeitlichen  Vorlauf  vor  dem  Abfang  der  
Zauneidechsen  im  Rahmen  des Bauantragverfahrens  zu  erfolgen.  Berichte  über  die  
Fertigstellung  des  Ersatzhabitates  sind  der  unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
Mit der Maßnahme K1 kann die potentielle Inanspruchnahme von ca. 700 m² Lebensraum der 
Reptilien und 600 m² Bodenverlust kompensiert werden. 
 
K2 (ASB 06/2019): K3) - Herstellung Flachgewässer 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit K2 gekennzeichneten Fläche ist die Herstellung eines mit 
Tonabdichtung versehenen Flachgewässers für die Knoblauchkröte vorzunehmen. Mi der Maßnahme 
K2 können die beeinträchtigten Flachgewässer von ca. 270 m2 im Ge2 ersetzt werden. 
 
K3 �± Anpflanzung Laubgehölze 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit K3 gekennzeichneten Fläche von ca. 200 m² sind 
standortgerechte Laubgehölze in Gruppe anzupflanzen. Mit dieser Maßnahme können 200 m² 
Lebensraumverlust der Brutvögel und 100 m² Bodenverlust kompensiert werden. 
 
K4 (ASB 06/2019: K4) - Anbringen Nistkästen 
Im GEe sind an den mit K4 gekennzeichneten baulichen Anlagen 3 Nischenbrüterkästen für den 
Hausrotschwanz anzubringen. Mit der Maßnahme K4 kann der Verlust von Brutmöglichkeiten im GEe 
ersetzt werden. 
 
M �± Maßnahmefläche 
Die mit M bezeichnete private Grünfläche mit einer Größe von ca. 13.220 m² ist von der Pferdekoppel 
abzuzäunen, z.B. mit Elektrozaun. Mit der Fläche M werden die Voraussetzungen für die 
umzusetzenden Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplans geschaffen. 
 
A1 �± Flächenentsiegelung 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit A1 gekennzeichneten Flächen sind die Bodenbefestigungen 
zu entsiegeln. 
Mit der Maßnahme können Bodenverluste mit einer Größe von 100 m2 kompensiert werden. 
 

5.3.2.2 Flächen zum Anpfla nzen von B äumen und Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB 
 

Pg - Anpflanzen Laubgehölze 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Pg gekennzeichneten Flächen von ca. 800 m2 sind 
standortgerechte Laubgehölze anzupflanzen. Mit der Maßnahme können 400 m2 Bodenverlust 
kompensiert werden.   
 

5.3.2.3 Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen (§ 9 (1) N r. 25b BauGB 

Pb �± Erhalt Bäume und Sträucher 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Pb gekennzeichneten Fläche sind die vorhandenen Bäume 
und Sträucher und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten.  
 

5.4  Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
Die Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung für alle Schutzgüter ist in der nachfolgenden Tabelle 12 
zusammengestellt.  
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Tabelle 12: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
 
 

EINGRIFF VERMEIDUNG AUSGLEICH + ERSATZ 

Schutzgut  Beschreibung des Eingrif fs  
bzw. der betroffenen 
Funktionen  
(voraussichtliche Beeinträchti- 
gungen) 

Umfang des 
Verlustes  
(Fläche, 
Anzahl u. ä. 
Angaben) 

Weitere Angaben  

(z. B. Wertstufe, Beein- 
trächtigungsintensität, 
Dauer, Art des Eingriffs, 
Kompensationsfaktor) 

Beschreibung der 
Vermeid ung  

Maß- 
nahme  

(A Aus- 
gleich, E 
Ersatz) 

Besc hreibung der Maß- 
nahmen  

Umfang der 
Maßnahme  

  (Fläche, Anzahl 
  u. ä.) 

Ort der Maß- 
nahme; zeitli- 
cher Verlauf 
der Um- 
setzung  

Einschätzung 
Ausgleichbarkeit 
/ Ersetzbarkeit; 
verbleibende 
Defizi te 

Mensch / 
Gesund- 

heit / Lärm  

Beeinträchtigung gesunder 
Arbeits- und Lebensbedingungen, 
Erholungsnutzung 

nicht 
erheblich   - - - - - - Kein Ausgleich 

erforderlich 

Tiere,  
Pflanzen  

biologische  
Vielfalt  

Biotopverluste  Nicht erheblich - - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Baumverluste (GehölzSchVO EE) 
 

Nicht erheblich 1 : 1   - -  gemäß GehölzSchVO LKEE  3 Stück   Im Plangebiet falls erforderlich 
kompensierbar 

Tiere/Artenschutz, Verlust von 
Lebensräumen, Habitaten, 
Tötungsgefahr 

erheblich   - V1, V2, V3 K1 
K2 
K4 
K3 

  Zauneidechsenhabitat 
  Flachgewässer 
  Nistkästen 
  Anflanzung Laubgehölze 
 

  ca. 1.800m² 
  ca. 270m² 
  3 
  200 m² 

  Im Plangebiet 
  Im Plangebiet 
  Im Plangebiet 
  Im Plangebiet 
  

kompensierbar 
 

Boden 
 

Neuversiegelung  
 

1.086m² 
 

1 : 1 

1 : 3 

1 : 2 

- 

 
A1 
K1, 
K3, Pg 

Flächenentsiegelung 
Zauneidechsenhabitat 
Anpflanzung Laubgehölze 

100 m² 
1.800m² 
1.000 m² 

Im Plangebiet 
Im Plangebiet 

kompensierbar 

Wasser HW-Rückhalteflächen   -     gemäß § 78 Abs. 4 
und 5 WHG 
kompensiert  

Kl ima 
 

Nicht betroffen - -  - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Lufthygiene  Nicht betroffen -   - - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Land-  
schaftsbild  

Nicht betroffen - - - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Kultur- und  
Sachgüt er 

Nicht betroffen - - - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 
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6 Zusätzliche Angaben 

6.1 Beschreib ung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 
Bei der Umweltprüfung werden die übergeordneten Ziele des Umweltschutzes aus den relevanten 
Fachgesetzen und -plänen berücksichtigt. Insbesondere sind dies das Bundesnaturschutzgesetz, das 
Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz sowie die Europäische FFH-
Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie.  
Die Biotopkartierung erfolgte auf der Grundlage der Liste der Biotoptypen der Brandenburger 
Biotopkartierung (LUA 2009). Zur Methodik der faunistischen Untersuchungen sei auf die 
Artenschutzbeiträge verwiesen. Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
bildet �G�H�U�� �/�H�L�W�I�D�G�H�Q�� �Ä�+�L�Q�Z�H�Lse zum �9�R�O�O�]�X�J�� �G�H�U�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�V�U�H�J�H�O�X�Q�J�� ���+�9�(���³�� ���6�W�D�Qd April 2009). Danach 
werden die jeweiligen Schutzgüter erfasst und bewertet. 
Die Prognose der Umweltauswirkungen erfolgt nach dem Prinzip, dass von einer Planung Wirkungen 
ausgehen, welche die Schutzgüter beeinflussen und hier Veränderungen hervorrufen können. Sowohl 
die Wirkfaktoren der Planung als auch die von ihnen verursachten Veränderungen der Schutzgüter 
werden beschrieben und in ihrer qualitativen bzw. in ihrer quantitativen Dimension dargestellt. 
Durch Vergleich des Bestandszustandes mit dem prognostizierten Zustand wird festgestellt, ob durch 
den Bebauungsplan Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten sind. In Abhängigkeit von 
Vorbelastungen, der Empfindlichkeit der Schutzgüter und der Wirkintensität erfolgt eine verbal-
argumentative Bewertung (Erheblichkeitseinschätzung) der Auswirkungen. Hieraus werden für die 
jeweiligen Schutzgüter und Biotoptypen die Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum 
Ausgleich festgestellter Umweltbeeinträchtigungen abgeleitet. 

6.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Au swirk unge n 

 
Das sogenannte Monitoring stellt als Mittel der Erfolgskontrolle eine Möglichkeit dar, im Anschluss an 
die Planungsphase auch die Durchführungsphase auszuwerten. § 4c Satz 1 des Baugesetzbuchs 
sieht vor, dass die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen überwachen, die auf Grund der 
Bauleitpläne eintreten, um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
Insgesamt erscheint es sinnvoll, die Überwachung auf solche Auswirkungen zu konzentrieren, bei 
denen im Rahmen der Umweltprüfung Prognoseunsicherheiten bestanden. 
Ein Aspekt, der hinsichtlich der Auswirkungen des Bebauungsplans vordringlich überwacht werden 
soll, sind die Auswirkungen der Planung auf den Artenschutz (Fledermäuse, Brutvögel der Gebäude 
und Wälder, Reptilien und Amphibien). 
 

7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Der �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ������ �Ä�=�Z�L�V�F�K�H�Q�� �(�L�F�K�H�Q�Z�H�J�� �X�Q�G�� �.�U�D�X�V�F�K�•�W�]�H�U�� �0�L�W�W�H�O�Z�H�J�³�� �E�H�L�Q�K�D�O�W�H�W�� �G�L�H��
Ausweisung eines Gewerbegebietes auf dem Gelände eines ehemaligen Landwirtschaftsbetriebes. 
Der Entwicklungsspielraum beschränkt sich auf Arrondierung innerhalb des Bestandes. Der 
vorliegende Umweltbericht dient der Prüfung von möglichen negativen Auswirkungen der Planung auf 
die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Lufthygiene, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
Landschaftsbild und Mensch.  
 
Schutzgut Boden 
Mit der festgesetzten Grundflächenzahl ist eine zusätzliche Überbauung und Befestigung des Bodens 
auf einer Fläche von 1.086 m² möglich. Für die Kompensation werden folgende Maßnahmen 
festgesetzt. 
 
A1 �± Flächenentsiegelung auf einer Fläche von 100 m² 
K1 �± Anlagen Zauneidechsenhabitat auf einer Fläche von 1.800 m² 
K3 u. Pg �± Anpflanzung von Laubgehölzen auf einer Fläche von 1.000 m2 
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Schutzgut Wasser 
Der bestehende Hochwasserschutz wird durch die Baugebietsausweisung mit Festsetzung von 
Maßnahmen zur hochwasserangepassten Bauweise und der Anlage eines neuen 
Hochwasserrückhalteraumes in gleicher Größenordnung, gemäß § 78 Abs. 4 und 5 WHG im Vergleich 
zu dem bestehenden Hochwasserschutz insgesamt nicht beeinträchtigt. 
 
Schutzgut Pflanzen und Tie re 
Für die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange standen für den Bebauungsplan 
Gutachten (Wiesner 09/2018 und 06/2019 und NagolaRe 08/2018) zur Verfügung. Im Ergebnis der 
Gutachten wurden im Plangebiet zahlreiche Lebensräume für Brutvögel, Reptilien und Amphibien 
nachgewiesen. Im Plangebiet befinden sich heute nur noch wenige dieser Lebensräume. Für den 
Bebauungsplan ist die aktuelle Sachlage relevant. Erforderlich sind die nachfolgenden Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen. 
 
Fledermäuse und Brutvögel 
Sommer- und Winterquartiere der Fledermäuse wurden nicht vorgefunden. Nach der gutachterlichen 
Beurteilung ist vor Beginn von konkreten Bauvorhaben im GEe zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen eine artenschutzrechtliche Baubegleitung (V1) und Bauzeitliche Regelung (V2) 
vorzunehmen. Für die Kompensation sind 3 Nischenbrüterkästen für den Hausrotschwanz (K4) an 
dem gekennzeichneten Gebäude in GEe anzubringen. Für eventuell später erforderliche 
Ausgleichsmaßnahmen ist das Gebäude �ÄPferdestall�³ gesichert. 
 
Brutvögel und Gehölze 
Die mögliche Beseitigung von Gehölzen auf einer Fläche von 200 m2 wir im Verhältnis 1:1 über 
Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern (K3) kompensiert. 
 
Reptilien 
Vorgefunden wurden Zauneidechsen im GEe, GE1, GE2. Nach der gutachterlichen Beurteilung ist vor 
Beginn von konkreten Bauvorhaben zur Vermeidung von Verbotstatbeständen eine 
artenschutzfachliche Baubegleitung (V1) und der Abfang der Reptilien (V3) vorzunehmen. 
Für die Kompensation ist die Herstellung eines ca. 1.800 m2 großen Zauneidechsenersatzhabitates 
(K1) festsetzt. 
 
Amphibien 
Vorgefunden wurden Laichgewässer der Knoblauchkröte im GE2. Für die Kompensation ist die 
Herstellung eines ca. 270 m2 großen Flachgewässers (K2) festgesetzt. 
 
Maßnahmefläche 
Die Umsetzung der erforderlichen Kompensationsmaßnahme für geschützte Arten erfolgt nach § 17 
Abs. 3 BNatSchG außerhalb des Bebauungsplans.  
 
Schutzgut Klima und Luft 
Die lokalklimatischen Verhältnisse am Standort verändern sich gegenüber den bestehenden 
Verhältnissen nicht. 
 
Schutzgut Landschaft 
Das Landschaftsbild am Standort verändert sich durch mögliche Neubebauung visuell. Diese geplante 
Bebauung fügt sich jedoch in die Umgebungsbebauung ein. 
 
Schutzgut Mensch 
Mit Umsetzung des Bebauungsplanes sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm-,  
Staub- und Geruchsimmissionen prognostiziert. Mit Festsetzung hochwasserangepasster Bauweise 
sind Hochwasserschäden an baulichen Anlagen und Gefahr für Leben und Gesundheit nicht 
anzunehmen. 
 
Zusammenfassend  ist festzustellen, dass durch die städteplanerische Ordnung und Sicherung des 
bestehenden faktischen Gewerbegebietes unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zum Ausgleich, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
27 

 

Bebauungsp�O�D�Q���1�U�����������Ä�=wischen Eiche�Q�Z�H�J���X�Q�G���.�U�D�X�V�F�K�•�W�]�H�U���0�L�W�W�H�O�Z�H�J�³�� 
Fassung Juni 2019 

 
Mit Durchführung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich und Ersatz, ist 
eine Gefährdung von lokalen Populationen der nachgewiesenen Arten des Anhangs IV der FFH-RL 
sowie der europäischen Vogelarten durch die Umsetzung des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 
 
 
Gefertigt:   ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 
     Bad Liebenwerda, November 2019 
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Anha ng 1 
 
Festsetzungen 
 
Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege u nd zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
 
K1 - Herstellung Zauneidechsenersatzhabitate  
 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit K1 gekennzeichneten Fläche, sind gemäß Umweltbericht Kap. 
5.3.2.1 Reptilienüberwinterungshabitate aus Naturstein-, Stubben- und Astwerkhaufen und 
Sandflächen anzulegen. Dazwischen sind Wildrosen und Brombeeren in Gruppe anzupflanzen.  
 
K2 �± Herstellung Flachgewässer 
 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit K2 gekennzeichneten Fläche, sind Flachgewässer mit 
Tonabdichtung für die Kreuzkröten herzustellen. 
 
K3 �± Anpflanzung Laubgehölze 
 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit K3 gekennzeichneten Fläche, sind standortgerechte 
Laubgehölze in Gruppe anzupflanzen. Zu verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste (Anhang 2 
des Umweltberichtes) 
 
M �± Maßnahmefläche 
Die mit M bezeichnete private Grünfläche mit einer Größe von ca. 13.220 m² ist von der Pferdekoppel 
abzuzäunen, z.B. mit Elektrozaun.  
 
A1 - Flächenentsiegelung 
 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit A1 gekennzeichneten Fläche, sind die Bodenbefestigungen zu 
entsiegeln.  
 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 ( 1) 
Nr. 25a BauG B) 
 
Pg �± Anpflanzun g Laubgehölze 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Pg gekennzeichneten Flächen sind standortgerechte 
Laubgehölze anzupflanzen. Zu verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste (Anhang 2 des 
Umweltberichtes). 
 
Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ( § 9 (1) 
Nr. 25b BauGB) 
 
Pb �± Erhalt Bäume und Sträucher 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Pb gekennzeichneten Fläche sind die vorhandenen Bäume 
und Sträucher zu erhalten. 
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Anhang 2: Pflanzliste 
 
Tab.: In Brandenburg einheimische Baum- und Straucharten für Pflanzungen 
in der freien Landschaft 
 
 

Wissenschaftlicher Name 
  

                Deutscher Name   
 

 
Acer campestre 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Alnus glutinosa 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus b etulus 
Cornus sanguinea s.l. 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Crataegus -Hybriden 
Cytisus scoparius 
Euonymus europaea 
Fagus sylvatica 
Frangula alnus 
Fraxinus excelsior 
Lonicera x ylosteum 
Malus sylvestris agg. 
Pinus sylvestris 
Populus tremula 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Pyrus pyraster agg. 
Quercus petraea 
Quercus robur 
 
Rubus caesius 
Rhamnus cathartica 
Rosa canina agg. 
Rosa corymbifera agg. 
Rosa inodora 
Rosa rubiginosa agg. 
Rosa tomentosa agg. 
Salix alba 
Salix aurita agg. 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix pentandra 
Salix purpurea 
Salix triandra agg. 
Salix viminalis 
Salix x rubens (S. alba x S. 
fragilis) 
Sambucus nigra 
Sorbus auc uparia 
Tilia cordata 
Ulmus glabra 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Ulmus x hollandica 
Viburnum opulus 

 

 
Feld-Ahorn 
Spitz-Ahorn 
Berg-Ahorn 

Schwarz-Erle 
Hänge-Birke 
Moor-Birke 
Hainbuche 

Roter Hartriegel 
Gemeine Hasel 

Zweigriffliger Weißdorn 
Eingriffliger Weißdorn 

Weißdorn 
Besenginster 

Europäisches Pfaffenhütchen 
Rot-Buche 
Faulbaum 

Gemeine Esche 
Rote Heckenkirsche 

Wild-Apfel 
Gemeine Kiefer 

Zitter-Pappel, Espe 
Gewöhnliche Traubenkirsche 

Schwarzdorn, Schlehe 
Wild-Birne 

Trauben-Eiche 
Stiel-Eiche 

 
Brombeere 

Purgier-Kreuzdorn 
Artengruppe Hunds- Rose 
Artengruppe Hecken-Rose 

Geruchlose Rose 
Artengruppe Wein-Rose 
Artengruppe Filz-Rose 

Silber-Weide 
Ohr-Weide 
Sal-Weide 

Grau-Weide, Asch-Weide 
Lorbeer-Weide 
Purpur-Weide 
Mandel-Weide 

Korb-Weide 
Hohe Weide 

Schwarzer Holunder 
Eberesche, Vogelbeere 

Winter-Linde 
Berg-Ulme 

Flatter-Ulme 
Feld-Ulme 

Bastard-Ulme 
Gemeiner Schneeball 

 

 
Zulässig sind auch einheimische Obstgehölze aller Art. 
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Tabelle 1 - Verzeichnis der erfassten Biotoptypen  
 
Nr. Biotop-

typen-
Code 

Verbale Kurzbeschreibung  § 30-
Biotop 

(§)   
 

FFH 
1 12400 

OL 
ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsstandort mit 
z.T. ruinösen Stallungen, Hallen und sonstigen 
Gebäuden sowie betonierten Lagerflächen und 
Aufschüttungen von Bauschutt, Teilbereiche 
werden als Pferdekoppel, Paddock oder 
Führanlage genutzt, am Nordrand Baumreihe aus 
Weide, Spitzahorn, Stieleiche, Eschenahorn, Espe, 
Birke, Robinie, Kiefer, Blaufichten und Fichten  

 

2 12400 
OL 

ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsstandort mit 
Siloanlage, 2 Sickerwasserbecken und Reifenlager, 
im Südwesten nitrophile Staudenflur mit Holunder 
und Rosen 

 

3 12400 
OL 

ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsstandort mit 
2 Hallen und asphaltierter Lagerfläche sowie 
einigen Birken, Holunder, Rosen und Blaufichten, 
Gras- und Staudenflur im Nordosten mit 
Fundamentresten und Schuttablagerungen, 2017 
von Gehölzbewuchs beräumt  

 

4 12400 
OL 

Pferdekoppel ohne oder mit krautigem Bewuchs in 
Abhängigkeit von der Nutzungsintensität, z.T. mit 
Betonplatten versiegelt 

 

5 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend 
nichtheimische Baumarten mit jüngeren Birken, 
Robinien, Pappeln, Eschenahorn, Holunder, 
Weißdorn, Roteichen, Stieleichen sowie Kiefern 
und Fichten entlang des Zaunes 

 

6 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend 
nichtheimische Baumarten mit jüngeren Robinien, 
Pappeln und Eschenahorn 

 

7 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend 
nichtheimische Baumarten mit jüngeren 
Eschenahorn und Pflaumen 

 

8 07153 
BEG 

kleine Baumgruppe aus Birken  

9 07102 
BLM 

Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend 
nichtheimische Baumarten mit Holunder und 
Eschenahorn  

 

10 05132 
GAT 

Grünlandbrache frischer Standorte mit einzelnen 
aufkommenden Gehölzen wie Holunder und 
Eschenahorn sowie Staudenknöterich 

 

11 12654 
OV 

Versiegelter Weg  
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Elsterwerda plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 •Zwischen 

Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ .

Da hinsichtlich des Vorhabens artenschutzrechtliche Belange ber€hrt sein kƒnnen, wurde 

das B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz mit der Erstellung eines 

Artenschutzbeitrages beauftragt. 

2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Bearbeitung bilden: 

€ das Gesetz €ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51) in der aktuell g€ltigen Fassung vom 

15. Sept. 2017

€ Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der nat€rlichen Lebensr„ume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt. - Amtsblatt der Europ„ischen Gemeinschaften Nr. L 305/42.

€ Richtlinie des Rates €ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) vom 

2. April 1979 (79/409/EWG) (zuletzt ge„ndert durch die Richtlinie 94/24/EG vom 

8.6.1994)

Am 18. Dezember 2007 sind die im Hinblick auf den Artenschutz relevanten †nderungen

des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Europ„ischen 

Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft getreten (BGBI I S 

2873). Au…erdem ist am 15. Sept. 2017 die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 

in Kraft getreten. Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden auf diese Neufassung. 

Der besondere Artenschutz nach nationalem und europ„ischem Recht stellt ein 

eigenst„ndiges Instrument des Naturschutzes im Rahmen von Zulassungsverfahren dar. 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag (ASB) werden: 

€ die artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bez€glich der gemeinschaftsrechtlich gesch€tzten Arten (alle europ„ischen 

Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erf€llt 

werden kƒnnen, ermittelt und dargestellt,

€ sofern Verbotstatbest„nde erf€llt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen f€r 

eine Ausnahme von den Verboten gem. ‡ 45 Abs. 7 BNatSchG gepr€ft. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde des ‡ 44 Abs. 1 sind 

folgenderma…en gefasst:
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"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch€tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu tƒten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

besch„digen oder zu zerstƒren,

2. wild lebende Tiere der streng gesch€tzten Arten und der europ„ischen Vogelarten 

w„hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, ˆberwinterungs - und 

Wanderungszeiten erheblich zu stƒren; eine erhebliche Stƒrung liegt vor, wenn sich 

durch die Stƒrung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhest„tten der wild lebenden Tiere der besonders gesch€tzten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu besch„digen oder zu zerstƒren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch€tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu besch„digen oder zu 

zerstƒren."

Werden Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bez€glich der 

gemeinschaftsrechtlich gesch€tzten Arten ber€hrt, m€ssen die Ausnahmevoraus-

setzungen des ‡ 45 Abs. 7 BNatSchG erf€llt sein. 

Als f€r Bauvorhaben einschl„gige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 

werden, dass: 

€ zwingende Gr€nde des €berwiegenden ƒffentlichen Interesses, einschlie…lich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

€ zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintr„chtigungen der 

relevanten Arten f€hren, nicht gegeben sind und

€ sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 

verschlechtert.

2.2 Planungsgrundlagen

Als Planungsgrundlage wurde verwendet:

€ Begr€ndung zum Bebauungsplan Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer 

Mittelweg der Stadt Elsterwerda - ISP Ingenieurb€ro Stadtplanung Diecke, Stand 

September 2018
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3 Vorh abensbeschreibung

F€r die st„dtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort des ehemaligen 

Landwirtschaftsbetriebes der LPG-Einheit Elsterwerda hat die Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Elsterwerda am 25.10.2010 die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ beschlossen. Ziel ist die 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen f€r eine gewerbliche Nachnutzung.

Zus„tzlich wurde eine Ver„nderungssperre eingeleitet. 

Festgesetzt werden sollen zwei Gewerbegebiete mit der Nummerierung GE1 und GE2 mit 

nach ‡ 8 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein und ausnahmsweise zul„ssigen Nutzungen. 

Nicht zul„ssig sind gro…- und kleinfl„chige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 

Sortimenten und Sortimenten der Nahversorgung gem„… Tabelle 4 des LEP B-B. 

Ausgenommen davon sind Einzelhandelsbetriebe als Nutzungsunterart der zugelassenen 

Gewerbebetriebe z.B. KfZ-Werkstatt und KfZ-Handel. Weiterhin soll ein Eingeschr„nktes 

Gewerbegebiet (GEe) festgesetzt werden. Im eingeschr„nkte n Gewerbegebiet sind nur 

nicht wesentlich stƒrende Gewerbebetriebe und nicht wesentlich stƒrende ƒffentliche 

Betriebe sowie Lagerh„user und Gesch„fts -, B€ro- und Verwaltungsgeb„ude zul„ssig. 

Ausnahmsweise zul„ssig sind Lagerpl„tze. Gleiches gilt f€r die in ‡ 8 Abs. 3 Nr. 1 und 2 

BauNVO genannten Nutzungen. Nicht zul„ssig sind gro…- und kleinfl„chige Einzelhandels-

betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten und Sortimenten der Nahversorgung gem„… 

Tabelle 4 des LEP B-B. Ausgenommen davon sind Einzelhandelsbetriebe als Nutzungs-

unterart der zugelassenen Gewerbebetriebe z.B. KfZ- und Landmaschinen-Werkst„tte n.

Weiterhin wird eine private Gr€nfl„che festgesetzt. Neben der Nutzung als Gr€nland und 

Weide sind untergeordnete Nebenanlagen zum Nutzungszweck •Pferdekoppel‚, z.B. 

Witterungsschutz, Paddock und Bewegungsfl„chen, zugelassen.

4 Untersuchungsgebiet

Das ca. 8,57 ha gro…e B-Plangebiet, welches mit Ausnahme der GE1 gleichzeitig auch 

das Untersuchungsgebiet darstellt, befindet sich im Landkreis Elbe-Elster am s€dlichen 

Ortsrand von Elsterwerda-Krausch€tz (vgl. Abb. 1, Karte 1). Es beinhaltet die Flurst€cke

102, 104, 106, 107, 117, 123 und 124 der Flur 13 der Gemarkung Elsterwerda.

Die ca. 3,6 ha gro…e eingeschr„nkte Gewerbefl„che (GEe) stellt sich als ehemaliger 

landwirtschaftlicher Betriebsstandort dar. Neben mehreren Stallgeb„uden (Fotos 2, 3, 7, 8 

und 13) finden sich hier drei Scheunen (Fotos 12 und 15), ein Werkstattgeb„ude (Fotos 17 

und 18), die Ruine einer ehemaligen Gastst„tte (Foto 16), eine Transformatorenstation

(Foto 20), eine €berdachte Lagerfl„che mit Rampe sowie weitere ruinƒse Geb„ude 

unbekannter Nutzung (Foto 14). Die Geb„ude Nr. 4 und 5 werden derzeit als Futterlager 

bzw. Pferdestall genutzt. Das Geb„ude Nr. 9 diente noch bis zum Jahr 2016 als Werkstatt 

eines Landwirtschaftsbetriebes. Alle weiteren Geb„ude sind seit vielen Jahren ohne 
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Nutzung. Im Zentrum der GEe befindet sich eine mit Betonplatten versiegelte Lagerfl„che . 

Die Areale zwischen den Stallgeb„uden 1, 2 und 3 sowie s€dlich des Stalles 3 werden 

derzeit als Pferdekoppel, Paddock oder F€hranlage genutzt. Am Nordrand der GEe findet 

sich eine Baumreihe, welche aus Blaufichten, Fichten, Eschenahorn, Weiden, Spitzahorn, 

Stieleichen, Espen, Birken, Kiefern und Lebensbaum gebildet wird. Teile dieser Baumreihe 

wurden im Winter 2016/17 beseitigt. Kleinere Areale der GEe sind mit Aufsch€ttungen von 

Bauschuttrecycling belegt (Foto 22). Unter den Stallungen verlaufen G€llekan„le, welche 

mit einer Kl„rgrube verbunden sind (Foto 5) und z.T. offen stehen. 

Die ca. 0,62 ha gro…e Gewerbefl„che 1 (GE1) wird zu gro…en Teilen von einem Silo und 

Betonplattenfl„chen eingenommen (Foto 33). Am Westrand befindet sich ein mit Reifen 

durchsetzter Erdwall. Das Silo ist derzeit behƒrdlich stillgelegt, weil die Abl„ufe der Anlage 

defekt sind. Die GE1 wurde im Rahmen dieses Gutachtens von den Untersuchungen 

aufgrund eines anzunehmenden Weiterbetriebs der Siloanlage ausgenommen. Sie wurde 

jedoch sp„ter wieder in die Betrachtungen einbezogen (NAGOLA RE GMBH 2018).

Auf der ca. 1,16 ha gro…en Gewerbefl„che 2 (GE2) befinden sich zwei Lagerhallen (Fotos 

26 und 28) welche seit 2017 durch einen Landwirtschaftsbetrieb als Werkstatt- und zu 

Unterstellzwecken genutzt werden. Die Fl„che um die Halle 12 ist weitr„umig asphaltiert. 

Auf den bisher unbebauten Arealen von GE1 finden sich alte Betonfundamente und 

Bauschuttablagerungen. Die Fl„che wurde 2016 von Landreitgras- und Brombeerfluren

sowie Laubholzgeb€schen aus Espe, Robinie, Stieleiche, Eschenahorn, Pappeln und 

Rosen eingenommen (Fotos 29 und 30). Im Verlauf des Jahres 2017 wurde die Freifl„che 

teils planiert und es wurden die Gehƒlze entfernt (Foto 31). Nƒrdlich der Halle 12 befinden 

sich seit einigen Jahren zwei tempor„re Flachgew„sser (Foto 32). 

Die ca. 2,67 ha gro…e private Gr€nfl„che 1 (pGF 1) wird derzeit teilweise als Pferdekoppel 

genutzt (Foto 23). Sie wird im ƒstlichen Teil von hochw€chsigen Gr€nlandbrachen

eingenommen, in welche Gehƒlze und Stauden eingestreut sind (Foto 25). Am S€d- und 

Nordostrand finden sich fl„chige Laubgeb€sche, die aus Robinien, Pappeln, Eschenahorn, 

Birken, Holunder, Wei…dorn, Roteiche und z.T. aus Kiefer und Fichte gebildet werden.

Die ca. 0,22 ha gro…e private Gr€nfl„che 2 (pGF 2) schlie…t sich s€dlich des Silos an. Sie 

beinhaltet zwei R€ckhaltebecken f€r Silosickerw„sser (Foto 34) welche mit 

Niederschlagswasser gef€llt sind, Ablagerungen von Bauschutt, Betonteilen, M€ll und 

Reifen sowie nitrophile Stauden- und Geb€schfluren.

Die nƒrdliche Begrenzung des B-Plangebietes bilden der Eichenweg mit seinem alten 

Baumbestand sowie das angrenzende Wohngebiet mit Mischnutzung. Westlich grenzen

eine Recyclingfirma sowie ein Solarpark an. Im S€den bilden der Krausch€tzer Mittelweg 
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und Landwirtschaftsfl„chen die Begrenzung. Im Osten schlie…en sich eine Baumreihe, ein 

unbefestigter Fahrweg sowie Ackerfl„chen an. 

Abb. 1: Lage der B-Planfl„che

5 Ermittlung der pr•f relevanten Arten

Der Pr€frahmen des Artenschutzbeitrages umfasst die Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

sowie alle europ„ischen Vogelarten. Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen 

gehƒren Brutvƒgel zu den pr€frelevanten Arten. Das Vorhabensgebiet befindet sich 

allerdings nicht in einem Bereich mit Rastvogelkonzentrationen. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef€hrt. 

Die Anhang IV-Arten wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse auf ihre Relevanz hin 

abgepr€ft. Grundlage hierf€r sind u.a. die von April bis Juli 2016 im Untersuchungsgebiet 

durchgef€hrten Erfassungen (vgl. Kap. 6). Pr€frelevante Arten sind fett hervorgehoben.
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Tab. 1: Pr€frelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im 

Untersuchungsgebiet

Artengruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

S„ugetiere

Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…es Mausohr Myotis myotis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Fransenfledermaus Myotis nattereri kein Vorkommen lt. Kartierung

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus kein Vorkommen lt. Kartierung

Gro…e Bartfledermaus Myotis brandtii kein Vorkommen lt. Kartierung

Teichfledermaus Myotis dasycneme kein Vorkommen lt. Kartierung

Wasserfledermaus Myotis daubentonii kein Vorkommen lt. Kartierung

Braunes Langohr Plecotus auritus nachgewiesen nur Jagdrevier

Graues Langohr Plecotus austriacus nachgewiesen nur Jagdrevier

Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus

kein Vorkommen lt. Kartierung

Breitfl•gelfledermaus Eptesicus serotinus nachgewiesen nur Jagdrevier

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii kein Vorkommen Arealrestriktion 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus kein Vorkommen lt. Kartierung

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus nachgewiesen nur Jagdrevier

M€ckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus kein Vorkommen lt. Kartierung

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii kein Vorkommen lt. Kartierung

Abendsegler Nyctalus noctula nachgewiesen nur Jagdrevier

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri kein Vorkommen lt. Kartierung

Reptilien

Europ„ische 

Sumpfschildkrƒte

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Glattnatter Coronella austriaca kein Vorkommen lt. Kartierung

‰stliche 

Smaragdeidechse

Lacerta viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Zauneidechse Lacerta agilis nachgewiesen lt. Kartierung

Amphibien

Kammmolch Triturus cristatus kein Vorkommen lt. Kartierung

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae kein Vorkommen lt. Kartierung
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

Moorfrosch Rana arvalis kein Vorkommen lt. Kartierung

Springfrosch Rana dalmatina kein Vorkommen lt. Kartierung

Laubfrosch Hyla arborea kein Vorkommen lt. Kartierung

Rotbauchunke Bombina bombina kein Vorkommen lt. Kartierung

Knoblauchkrƒte Pelobates fuscus kein Vorkommen lt. Kartierung

Kreuzkr…te Bufo calamita nachgewiesen lt. Kartierung

Wechselkrƒte Bufo viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

K„fer

Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen lt. Kartierung

Eremit Osmoderma eremita kein Vorkommen lt. Kartierung

Scharlachroter 

Plattk„fer

Cucujus cannaberinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmalbindiger Breit-

fl€gel-Tauchk„fer

Graphoderus lineatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Libellen

Sibirische Winterlibelle Sympaecma paedisca kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr€ne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

‰stliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmetterlinge

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…er Feuerfalter Lycaena dispar kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Blauschillernder 

Feuerfalter

Lycaena helle kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbl„uling

Maculinea nausithous kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Heller Wiesenknopf-

Ameisenbl„ulimg

Maculinea teleius kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Nachtkerzenschw„rmer Proserpinus proserpina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Mollusken

Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zierliche 

Tellerschnecke

Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

Gef„ƒpflanzen

Wasserfalle Aldrovanda versiculosa kein Vorkommen lt. Kartierung

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen lt. Kartierung

Froschkraut Luronium natans kein Vorkommen lt. Kartierung

Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen lt. Kartierung

Frauenschuh Cypripedium calceolus kein Vorkommen lt. Kartierung

Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen lt. Kartierung

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen lt. Kartierung

Biegsames Nixkraut Najas flexilis kein Vorkommen lt. Kartierung

Kriechender Sellerie Apium repens kein Vorkommen lt. Kartierung

Vorblattloses 

Vermeinkraut

Thesium abracteatum kein Vorkommen lt. Kartierung

Firnisgl„nzendes 

Sichelmoos

Hamatocaulis 

vernicosus

kein Vorkommen lt. Kartierung

Gr€nes Beesenmoos Dicranum viride kein Vorkommen lt. Kartierung

Gr€nes Koboldmoos Buxbaumia viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Langstieliges 

Schwanenhalsmoos

Meesia longiseta kein Vorkommen lt. Kartierung

Die artenschutzrechtliche Pr€fung erstreckt sich somit auf Flederm„use, die 

Zauneidechse, die Kreuzkrƒte sowie Brutvƒgel.

6 Methodik der floristischen und faunistischen Erfassungen

Flora

Kartierungen zu Anhang IV-Pflanzenarten der FFH-Richtlinie erfolgten im Rahmen der 

Biotoptypenerfassungen und wurden am 7. Juni und 9. Juli 2016 vorgenommen.

Hƒhlenb„ume

Eine Kartierung von Hƒhlungen, Ritzen und Spalten in B„umen des 

Untersuchungsgebietes wurde am 3. Juni 2016 durchgef€hrt. Diese erfolgte vom Boden 

aus durch Sichtkontrolle mit dem Fernglas. 

Geb„ude bewohnende Arten

Die im B-Plangebiet befindlichen Geb„ude wurden am 7. Juni sowie am 9. und 13. Juli 

2016 und am 19. Juni 2017 hinsichtlich potenzieller Vorkommen von Flederm„usen, 

Brutvƒgeln und Hornissen untersucht. Wegen Einsturzgefahr oder Nichtzug„nglichkeit  

wurden die Geb„ude 6, 8 und 12 nicht von Innen begutachtet.
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Flederm„use

Zur Erfassung von Fledermausvorkommen wurden im Bereich der Geb„ude am 5. Juni 

und 9. Juli 2016 bei g€nstigem Wetter zwei Ausflugskontrollen mit jeweils 3 Beobachtern 

durchgef€hrt. Die Begehungstermine umfassten die Zeit der Wochenstuben. Die 

Erfassungen wurden ca. 2 h vor Sonnenuntergang begonnen und bis Mitternacht 

fortgef€hrt. Zum Nachweis der Flederm„use wurden €berwiegend visuell und akustisch 

orientierte Methoden eingesetzt. Mit dieser Methodik kƒnnen bei ausreichender Erfahrung 

ca. 80 % der Fledermausarten sicher bestimmt werden. Bei den n„chtlichen 

Gel„ndearbeiten bestand die Ausr€stung aus Ultraschalldetektoren, Batcorder und 

Lampe. Sichtbeobachtungen blieben wegen des Fehlens k€nstlicher Lichtquellen auf die 

D„mmeru ng beschr„nkt. Zudem wurden die zug„nglichen Geb„ude bei Tageslicht auf 

Ansammlungen von Kotspuren und Fra…resten auf den Fu…bƒden untersucht. 

Brutvƒgel

Die Brutvogelkartierung erfolgte als fl„chendeckende Revierkartierung aller Arten im 

Untersuchungsgebiet. Die Kartierungsleistungen umfassten 5 Tagesbegehungen zur 

Hauptbrutzeit im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai 2016. Die Begehungstermine 

waren hierbei der 8. und 21. April, 6. und 20. Mai sowie der 7. Juni 2016. Bei jeder 

Begehung wurde das Untersuchungsgebiet in den zeitigen Morgenstunden jeweils 

schleifenfƒrmig komplett abgelaufen und mittels Fernglas bzw. durch Verhƒren nach 

Brutvƒgeln abgesucht. Gesang der M„nnchen in Verbindung mit Reviertreue, in manchen 

F„llen auch das Warnen der Altvƒgel und Futtertragen, Nestfunde oder sonstiges 

revieranzeigendes Verhalten wurden als ausreichende Hinweise auf ein Revier bzw. Brut-

vorkommen gewertet. Zus„tzliche Erfassungen der Brutvƒgel erfolgten auch bei den 

Begehungen zur Reptilien- und Fledermaussuche (nachtaktive Arten).

Amphibien

Beobachtungen zur Amphibienfauna erfolgten im Rahmen der Brutvogel- und 

Reptilienkartierungen.

Reptilien

Kartierungen zu Reptilienvorkommen im Bereich des Untersuchungsgebietes erfolgten 

von Ende April bis Ende Juni 2016 und wurden an sonnigen Vor- und Nachmittagen des 

21. und 30. April, 10. und 20. Mai sowie am 7., 16. und 22. Juni durchgef€hrt. Die getrennt 

nach Geschlechtern und Altersklassen vorgenommenen Erfassungen der Zauneidechse 

wurden in der Karte 2 aggregiert. Eine Aufschl€sselung nach Geschlechtern und 

Altersklassen wurde hierbei jedoch nicht vorgenommen, da eine eindeutige Zuordnung 

nicht immer gelang. Offensichtliche Mehrfachnachweise einzelner Individuen wurden 

dabei soweit wie mƒglich eliminiert. Im Untersuchungsgebiet wurden bei jeder Begehung 

wegen dessen Grƒ…e allerdings immer nur Teilbereiche des B-Plangebietes untersucht. 
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xylobionte K„fer

Das Auftreten Holz bewohnender K„ferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (Eremit 

und Heldbock) sowie weiterer besonders gesch€tzter Arten (Rosenk„fer) wurde im 

Rahmen der Hƒhlenbaumkartierung erfasst. Besondere Beachtung fanden hierbei art-

typische Fra…bilder bzw. das Auftreten von Fra…resten (Kotpillen) der betreffenden Arten.

Waldameisen

Erfassungen von besonders gesch€tzten, H€gel bauenden Waldameisen der Gattung 

Formica s. str. wurden bei den Kartierungen der Reptilienfauna sowie am 1. Juli 2016 

vorgenommen.

7 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden potenzielle bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren abgepr€ft, 

welche bezogen auf das Vorhaben •B-Plan Nr. 30 Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer 

Mittelweg in Elsterwerda‚ relevante Beeintr„chtigungen und Stƒrungen von europarecht-

lich gesch€tzten Tierarten verursachen kƒnnen. Anlagenbedingte Wirkfaktoren treten 

voraussichtlich nicht auf.

Fl€cheninanspruchnahme

Es kƒnnen durch das oben genannte Vorhaben potenzielle Fortpflanzungs- und/oder 

Ruhest„tten von Zauneidechse, Knoblauchkrƒte und Kreuzkrƒte beansprucht werden. In 

Anspruch genommen werden mƒglicherweise von Flederm„usen und Brutvƒgeln als 

Lebensraum genutzte Frei- und Gehƒlzfl„chen sowie Vogelbrutpl„tze und potenzielle

ˆberwinterungsquartiere von Flederm„usen in Geb„uden.

L€rmwirkungen, optische St•ru ngen, Ersch‚tterungen

Die durch Bauma…nahmen auftretenden L„rmwirkungen , optischen Stƒrungen und 

Ersch€tterungen kƒnnen gegen€ber den Auswirkungen der Fl„cheninanspruchnahme 

vernachl„ssigt werden.

N€hr- und Schadstoffemissionen, 

Potenziell w„hrend der Bauphasen auftretende Schadstoffemissionen f€hren 

voraussichtlich nicht zu einer Beeintr„chtigung der untersuchten Artengruppen. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Barriere- oder Zerschneidungswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Kollisionsrisiko

Durch Bauma…nahmenbesteht die potenzielle Gefahr der Tƒtung von Flederm„usen, von 

Eiern und Nestlingen der Brutvƒgel sowie von Reptilien und Amphibien.
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8 Bestandsdarstellung und artenschutzrechtliche Pr•fung 

8.1 Hƒhlenb„ume, Flederm„use, Holz bewohnende K„fer , Hornissen

Im Bereich der Gehƒlzfl„chen des B-Plangebietes befinden sich keine Hƒhlenb„ume. Eine 

Beeintr„chtigung von Vermehrungs- oder Ruhest„tten von Flederm„usen und Hƒhlen 

bewohnenden Vƒgeln sowie Hornissen kann daher ausgeschlossen werden. F€r eine 

Reihe von Fledermausarten (vgl. Tab. 1) stellt das Vorhabensgebiet jedoch ein 

potenzielles Jagdhabitat dar. Der potenzielle Verlust von Gehƒlzfl„chen (fl„chige und 

lineare Gehƒlzstrukturen) als Jagdhabitate kann jedoch vernachl„ssigt werden, da sich im 

n„heren Umfeld eine gro…e Anzahl weiterer gleichartiger Habitatstrukturen befinden und 

die beseitigten Gehƒlze zudem durch Ausgleichspflanzungen (vgl. K2 - Kap. 9.2) ersetzt 

werden. Brutb„ume von Heldbock, Eremit oder Rosenk„fern wurden ebenfalls nicht 

festgestellt. Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG treten somit 

nicht ein.

8.2 Geb„ude bewohnende Arten

Bei den im Jahr 2016 durchgef€hrten Kontrollen des Geb„udebestandes wurden mit

Kohlmeise, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Star, Amsel, Hausrotschwanz, Haussperling, 

Feldsperling, Bachstelze 9 aktuelle Brutvogelarten nachgewiesen. Anzeichen auf eine 

Besiedlung durch Flederm„use (Nahrungsreste) wurden in der Scheune Nr. 4 festgestellt.

Tab. 2: Nachweise von Fortpflanzungs- oder Ruhest„tten von gesch€tzten Arten in den 

Geb„uden.

Nr. Bezeichnung Fort pflanzungs - oder Ruhest„tten

1 Stallgeb„ude € Nistplatz des Hausrotschwanzes und des 
Feldsperlings

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use

2 Stallgeb„ude € Nistplatz der Kohlmeise, der Mehlschwalbe 
(Foto 9) und des Haussperlings

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use

3 Stallgeb„ude € Nistplatz des Hausrotschwanzes und der 
Bachstelze, ehemaliger Nistplatz der 
Rauchschwalbe (Foto 10)

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use

4 Scheune € Nistplatz von Star und Haussperling, Fra…platz 
von Langohrflederm„usen (Foto 11)

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use
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Nr. Bezeichnung Fortpflanzungs - oder Ruhest„tten 2016

5 Stallgeb„ude und Scheune € Nistplatz von Rauchschwalbe und Haussperling
€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 

Winterquartier f€r Flederm„use
6 Ruine keine
7 Scheune € Nistplatz des Haussperling

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use

8 Ruine einer ehemaligen Gastst„tte keine
9 Werkstattgeb„ude € Nistplatz von Star, Amsel, Hausrotschwanz, 

Haussperling und Bachstelze
€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 

Winterquartier f€r Flederm„use
10 €berdachte Lagerfl„che mit Rampe € Nistplatz von Feldsperling und Haussperling, 

ehemaliger Nistplatz des Hausrotschwanz 
(Foto 19)

11 Transformatorenstation € ehemaliger Nistplatz der Rauchschwalbe (Foto 
21)

12 Lagerhalle € Nistplatz von Star, Feldsperling, Haussperling 
und Hausrotschwanz, ehemaliger Nistplatz der 
Rauchschwalbe (Foto 27)

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use

13 Lagerhalle € Nistplatz von Hausrotschwanz, Haussperling 
und Bachstelze

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und 
Winterquartier f€r Flederm„use

Im Anschluss erfolgen erg„nzende Angaben zum Vorkommen der vorgefundenen

gesch€tzten Arten in den Geb„uden .

Brutv€gel

Kohlmeise und Blaumeise

Die Kohlmeise wurde 2016 im Umfeld des Stallgeb„udes 2 festgestellt. Ein Br€ten in 

Hohlr„umen des Stallgeb„udes ist anzunehmen. Die Kohlmeise kann wie auch die 

Blaumeise potenziell in allen Geb„uden Brutpl„tze annehmen.

Rauchschwalbe

Im als Pferdestall genutzten Geb„ude 5 wurden 2016 23 Nester der Rauchschwalbe 

gez„hlt von denen ca. 10 besetzt waren. In den Geb„uden 3, 11 und 12 fanden sich

zudem f€nf, ein bzw. zwei alte Nester die 2016 nicht besetzt waren (vgl. Karte 3a).

Mehlschwalbe

Im Stallgeb„ude 2 wurden 2016 41 Nester der Mehlschwalbe gez„hlt , von denen ca. 30 

Bruten aufwiesen. (vgl. Karte 3a).
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Star

Der Star br€tete 2016 mit jeweils einem Brutpaar in den Geb„uden 4, 9 und 12 (vgl. Karte 

3b).

Amsel

Die Amsel br€tete 2016 im Geb„ude 9 (vgl. Karte 3b).

Hausrotschwanz 

Vom Hausrotschwanz wurden 2016 5 Bruten in den Geb„uden 1, 3, 9, 12 und 13 gez„hlt

(vgl. Karte 3b).

Haussperling

Mindestens 15 Paare des Haussperlings br€teten 2016 in den Geb„uden 2, 4, 5, 7, 9, 10, 

12 und 13 (vgl. Karte 3b).

Feldsperling

4 Paare des Feldsperlings br€teten 2016 in den Geb„uden 1, 11 und 12 (vgl. Karte 3b).

Bachstelze

Jeweils ein Brutrevier der Bachstelze wurde 2016 im Bereich Geb„ude 3, 9 und 13

festgestellt (vgl. Karte 3b). 

Die artenschutzrechtliche Pr€fung der Brutvƒgel wird im Kapitel 8.5 vorgenommen.

Flederm•use

Braunes und Graues Langohr

Bei der Kontrolle der Scheune Nr. 4 wurden am 13.7. an einer Stelle massiert Fra…reste 

vermutlich von Langohrflederm„usen festgestellt (Foto 11). Es handelt sich hierbei um 

einen f€r Langohren typischen Hangplatz, welcher bei zwischenzeitlichen Ruhephasen 

w„hrend der n„chtlichen Jagd aufgesucht wird. Anzeichen auf eine Wochenstube von 

Langohren in den Geb„uden wurden nicht festgestellt. 

Breitfl€gelfledermaus, Zwergfledermaus, Abendsegler

Sichtbeobachtungen und Rufnachweise von einzelnen €ber der GEe jagenden Breitfl€gel-

und Zwergflederm„usen sowie Abendseglern gelangen am 5. Juni und 9. Juli 2016. Bei 

den drei Arten kann ein Vorhandensein von Wochenstuben im Vorhabensgebiet mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da keine massierten Ausfl€ge an den 

Geb„uden beobachtet wurden.

Das Auftreten einzelner Tiere im Sommer- und Zwischenquartier sowie das ˆberwinte rn 

auch anderer Fledermausarten in den Geb„uden sind jedoch potenziell mƒglich.
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Das Graue Langohr gilt nach der aktuellen •Roten Liste‚ des Landes Brandenburg (MUNR

1992) als stark gef„hrdet. Braunes Langohr sowie der Abendsegler gelten als gef„hrdet, 

die Zwergfledermaus als potenziell gef„hrdet . Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgef€hrt und nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng gesch€tzt.

Tab. 3: Schutz- und Gef„hrdungsstatus der nachgewiesenen Fledermausarten

Art RL BB Schutzst atus

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 s, IV
Graues Langohr Plecotus auritus 2 s, IV
Breitfl€gelfledermaus Eptesicus serotinus 3 s, IV
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4 s, IV
Abendsegler Nyctalus noctula 3 s, IV

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdu ng: RL BB - Rote Liste Brandenburg (MUNR 1992)

Gef„hrdungskategorien: 2 - stark gef„hrdet, 3 - gef„hrdet, 4 - potenziell gef„hrdet

Schutzstatus: s  - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Flederm„use 

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft. 

Tab. 4: Formblatt Flederm„use

Braunes und Graues Langohr, Breitfl•gel -, Zwergfledermaus, Groƒer Abendsegler 

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Braunes Langohr: Sommerquartiere werden von 10 bis 50 W eibchen in Hohlr„umen an H„usern, in Baumhƒhlen 
und Fledermausk„sten besetzt. Die Art jagt in W „ldern, Parks, Siedlungen und G„rten. Sie wandert bis 20 km und 
€berwintert einzeln oder in kleinen Gruppen in Kellern, Stollen und Bunkern. Das Braune Langohr ist im ganzen 
Land Brandenburg verbreitet (MLUV BRANDENBURG 2009).

Graues Langohr: Sommerquartiere mit 10 bis 30 W eibchen befinden sich ausschlie…lich in und an Geb„uden, 
bevorzugt auf Dachbƒden. Die Art jagt in Siedlungen, in G„rten, Parks und im W ald. Sie ist sehr ortstreu und 
bevorzugt relativ trockene, k€hle W interquartiere. Das Graue Langohr erreicht in der Mitte des Landes 
Brandenburg seine nƒrdliche Verbreitungsgrenze (MLUV BRANDENBURG 2009).

Breitfl€gelfledermaus: Sommerquartiere werden von 20 bis 70 W eibchen in und an H„usern in Einzelgehƒften, 
Siedlungen und St„dten besetzt. Die Art jagt in Siedlungen, an Lichtquellen, in G„rten, Parks, im W ald und an 
W aldr„ndern. Sie wandert maximal 100 km in ihre W interquartiere, welche sich in Dachbƒden, Zwischendecken 
oder Fassadenspalten befinden. Die Breitfl€gelfledermaus ist im ganzen Land Brandenburg €berwiegend in 
Siedlungen verbreitet (MLUV BRANDENBURG 2009).

Zwergfledermaus: Sommerquartiere mit 20 bis mehreren hundert W eibchen befinden sich in Geb„uden und 
Fledermausk„sten. Zwergflederm„use jagen in W „ldern, €ber Gew„ssern, in Parks, in Siedlungen und im 
innerst„dtischen Bereich. Sie wandert bis 30 km in ihre W interquartiere. Diese befinden sich in und an Geb„uden. 
Die Zwergfledermaus ist landesweit verbreitet und stellenweise h„ufig (MLUV BRANDENBURG 2009).

Gro…er Abendsegler: Sommerquartiere mit 20 bis 70 Weibchen befinden sich in Baumhƒhlen (alte 
Buntspechthƒhlen) und Fledermausk„sten. Abendsegler jagen im freien Luftraum €ber Baumwipfelhƒhe €ber 
W„ldern, Gew„ssern und Offenland. Er wandert bis 1.000 km in seine W interquartiere. Diese befinden sich in 
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Baumhƒhlen und in Fassadenspalten an Hochh„usern. Der Gro…e Abendsegler ist landesweit verbreitet und 
h„ufig (MLUV BRANDENBURG 2009).

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidu ngsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

U1 - naturschutzfachliche Untersuchung (vgl. Kap. 9.1)

V1 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

M1 - naturschutzfachliche Baubetreuung (vgl. Kap. 9.2)

K1 - Ausbringung von Fledermausk„sten (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt )

Die baubedingte Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population

Die baubedingte Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population

Eine baubedingte Tƒtung von Individuen der oben aufgef€hrten Fledermausarten im Sommer-, Zwischen- oder 
Winterquartier kann durch eine vorherige Untersuchung auf Fledermausvorkommen (U1), durch eine bauzeitliche 

Regelung (V1) oder eine naturschutzfachliche Baubetreuung (M1) weitgehend vermieden werden.

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Potenzielle Stƒrungen von Flederm„usen im Sommer-, Zwischen- oder W interquartier kƒnnen durch eine 
vorherige Untersuchung auf Fledermausvorkommen (U1) und durch eine bauzeitliche Regelung (V1) vermieden 
oder eine naturschutzfachliche Baubetreuung (M1) gemildert vermieden werden.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 

Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Eine Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten in zum Aus- oder Umbau bzw. Abriss vorgesehenen 
Geb„uden kann gegebenenfalls nicht vermieden werden. Diese ist f€r viele Arten durch die Ausbringung von 
Fledermausk„sten ausgleichbar (K1), wobei die Umsetzung im B-Plangebiet nicht gesichert ist. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

F€r den Abriss von Geb„uden mit Fledermausquartieren ist ein Antrag auf Ausnahme nach ‡ 45 BNatSchG von den 
Verbotstatbest„nden des ‡ 44 BNatSchG zu stellen.

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)
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8.3 Reptilien

W„hrend der Kartierungen zur Reptilienfauna wurden im Fr€hjahr und Sommer 2016 

innerhalb des Untersuchungsgebietes mit der Zauneidechse und der Waldeidechse zwei

Reptilienarten festgestellt. Blindschleiche und Ringelnatter sind zudem potenziell im 

Bereich des Untersuchungsgebietes zu erwarten, da f€r diese Arten geeignete Habitate 

vorhanden sind. 

Zauneidechse und Ringelnatter gelten nach der aktuellen Roten Liste des Landes 

Brandenburg als gef„hrdet (SCHNEEWEI… et al. 2004). Die Zauneidechse ist nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz streng gesch€tzt und gehƒrt zu den Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie. Ringelnatter, Blindschleiche und Waldeidechse sind besonders gesch€tzt. 

Tab. 5: Gef„hrdungs - und Schutzstatus der nachgewiesenen (fett ) sowie weiterer 

potenziell vorkommender Reptilienarten

Art RL BB Schutzstatus 

Zauneidechs e Lacerta agilis 3 s, IV
Waldeidechse Zootoca vivipara - b
Blindschleiche Anguis fragilis - b
Ringelnatter Natrix natrix 3 b

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEI…et al. 2004)

Gef„hrdungskategorien: 3 - gef„hrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,
s  - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.

Zauneidechse

Im Verlauf des Jahres 2016 wurden im Untersuchungsgebiet an 13 Stellen Zauneidechsen 

aller Altersklassen und Geschlechter nachgewiesen. Der grƒ…te Teil davon waren Adulte 

und Subadulte. Diesj„hrige Jungtiere waren aufgrund des Ende Juni auslaufenden 

Kartierzeitraumes nicht darunter. Die Zauneidechsenerfassungen gestalteten sich in vielen 

Bereichen aufgrund des hohen und dichten Bewuchses als sehr schwierig. 

Siedlungsschwerpunkte waren im Jahr 2016 die Gr€nfl„chen der GE2 (Fotos 29 und 30) 

sowie Teilbereiche der privaten Gr€nfl„che (vgl. Karte 2). Die Fl„ che der GEe wies wider 

Erwarten nur eine sehr geringe Besiedlung auf. Die Gr€nfl„chen der GE2 wurden im Jahr 

2017 umfassend umgestaltet (Foto 31) so dass in diesem Bereich von einem R€ckgang 

der Zauneidechsenpopulation auszugehen ist.

Da bei Zauneidechsenkartierungen, selbst bei hƒherer Begehungsanzahl immer nur ein 

Teil der gesamten Population erfasst werden kann, wird in Anlehnung an BLANKE (2004) 

unter der Annahme eines Faktors 5 im Bereich des Untersuchungsgebietes eine 

Populationsgrƒ…e von mind. 65 Adulten und Subadulten vermutet. Das Vorkommen ist Teil 
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einer grƒ…erenPopulation, welche auch das Areal zwischen der privaten Gr€nfl„che und 

der GE2 sowie ƒstlich davon besiedelt (BLN 2016a, b). 

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Zauneidechse

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft. 

Tab. 6: Formblatt Zauneidechse

Zauneidechse

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelart gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB
Zauneidechse: Die Zauneidechse ist ƒkologisch wenig anspruchsvoll und bevorzugt als Lebensraum krautiges 
oder bebuschtes, sonniges und trockenes bis nur m„…ig feuchtes Gel„nde. W ichtig sind vegetationsfreie 
Kleinfl„chen, die als Sonnenpl„tze dienen sowie in unmittelbarer N„he gelegene Versteckpl„tze wie B€sche, 
Steinhaufen u.„.. Zauneidechsen sind au…erhalb ihrer W interquartiere in Abh„ngigkeit von den 
Witterungsbedingungen von Anfang M„rz bis Mitte November anzutreffen. Die Paarung findet von April bis Juni 
statt. Nach ca. 7 W ochen werden 5-14 Eier an warmen, m„…ig feuchten Stellen im Boden abgelegt, aus denen 
nach 2 Monaten die 3-4 cm langen Jungen schl€pfen (GˆNTHER 1996). Adulte Tiere (insbesondere M„nnchen) 
suchen z.T. schon Ende August, W eibchen sp„testens Anfang Oktober ihre W interquartiere auf. In den 
durchschnittlich sehr warmen Monaten Juni und Juli ist die t„gliche Aktivit„tszeit stark verringert und insbesondere 
die hei…en Tagesabschnitte werden gemieden. Die Zauneidechse ist im Land Brandenburg in nahezu allen 
Landesteilen zu finden und speziell in der Niederlausitz h„ufig anzutreffen (SCHNEEWEI…et al. 2004).

Vorkommen im Untersuchung sraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsma ƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

U1 - naturschutzfachliche Untersuchung (vgl. Kap. 9.1)

V2 - Abfang und Umsiedlung incl. Zwischenh„lterung (vgl. Kap. 9.2)

K2 - Anlage eines Ersatzlebensraumes mit Eingewƒhnungsgehege (vgl. Kap.9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrd ung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Der Gefahr der baubedingten Tƒtung von Zauneidechsen kann durch eine vorherige Untersuchung auf 
Zauneidechsenvorkommen (U1) und ggfs. durch Abfangen und Umsiedeln sowie eine zeitlich befristete H„lterung 
der Zauneidechsen (V2) weitgehend vermieden werden. Da in der Praxis nicht alle Tiere abgefangen werden 
kƒnnen, bleibt der Tatbestand der Tƒtung erhalten, liegt aber unterhalb der Signifikanz.

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten (baubedingt)
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Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Stƒrungen der Zauneidechse kƒnnen durch eine vorherige Untersuchung auf Zauneidechsenvorkommen (U1)
sowie ggfs. durch ein Abfangen und Umsiedeln (V2) weitgehend vermieden werden. Da in der Praxis nicht alle 
Tiere abgefangen werden kƒnnen, bleibt der Tatbestand der Stƒrung erhalten, liegt aber unterhalb der Signifikanz.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nd e gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Eine Inanspruchnahme von durch die Zauneidechse genutzten Lebensr„umen kann unter Umst„nden nicht 
vermieden werden. Diese wird durch die Anlage eines ca. 8.660m2 gro…enErsatzlebensraumes im Bereich der 
privaten Gr€nfl„che 1 ausgeglichen (K2). 

Zusammenfassende Fests tellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Beeintr„chtigungen der Blindschleiche und der Ringelnatter durch das geplante 

Bauvorhaben sind hinsichtlich der Gefahr der Tƒtung, der Stƒrung und des 

Lebensraumverlustes zu erwarten. Der Gefahr der Tƒtung und der Stƒrung kann durch ein 

vorheriges Abfangen und Umsiedeln (V2) begegnet werden. Eintretender 

Lebensraumverlust wird durch Kompensationsma…nahmen im Rahmen der Anlage eines 

Ersatzlebensraumes bew„ltigt (K2).

8.4 Amphibien

Im Bereich des B-Plangebietes wurden 2016 mit der Kreuzkrƒte und dem Grasfrosch 2

Amphibienarten nachgewiesen. Daneben ist potenziell auch die Erdkrƒte zu erwarten.

Die Kreuzkrƒte und der Grasfrosch gelten nach der aktuellen Roten Liste des Landes 

Brandenburg derzeit als gef„hrdet (SCHNEEWEI…et al. 2004). Die Kreuzkrƒte gehƒrt zu den 

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

streng gesch€tzt. Die Erdkrƒte ist besonders gesch€tzt. 

Tab. 7: Gef„hrdung und Schutzstatus der nachgewiesenen (fett ) und potenziell 

vorkommenden Amphibienarten

Art RL BB Schutzst atus

Erdkrƒte Bufo bufo - b
Kreuzkr…te Bufo calamita 3 s, IV
Grasfrosch Rana temporaria 3 b

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEI…et al. 2004)

Gef„hrdungskategorien: 3 - gef„hrdet
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Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,
s - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Kreuzkrƒte 

In zwei schon mehrere Jahre bestehenden, zusammen mind. 150 m2 gro…en, tempor„ren 

Flachgew„ssern nƒrdlich der Lagerhalle 12 wurden Ende Mai und Anfang Juni 2016 eine 

gro…e Anzahl von Kreuzkrƒtenlarven festgestellt (vgl. Karte 2, Foto 32). Die beiden 

Gew„sser trockneten allerdings Ende Juni bzw. Anfang Juli komplett aus, so dass ein 

erfolgreicher Abschluss der Larvalentwicklung vermutlich nicht vollzogen wurde. Mit 

zunehmendem R€ckgang des Wasserstandes wurden auch Starenschw„rme beim Fang 

der Kaulquappen beobachtet. Unabh„ngig davon stellt das B-Plangebiet vermutlich einen 

Teil des Landlebensraums der Kreuzkrƒte dar. Aktuelle Vorkommen der ehemals in der 

Flussaue der Schwarzen Elster weit verbreiteten Kreuzkrƒte stellen mittlerweile eine 

Seltenheit dar. Beide Flachgew„sser wurden im Fr€hjahr 2018 aufgrund von 

Umgestaltungen der GE2 im Rahmen der wieder aufgenommenen Nutzung zerstƒrt. 

Grasfrosch

Mehrere adulte Exemplare sowie fast erwachsene Kaulquappen des Grasfrosches wurden 

Ende Juni 2016 in einem z.T. wassergef€llten ehemaligen G€llekanal unter dem 

Stallgeb„ude 1 gefunden (vgl. Karte 2, Fotos 4, 5 und 6). Der G€llekanal stellt aufgrund 

seiner ca. 1,5 m hohen Betonw„nde eine Kleintierfalle dar. Mit Hilfe des Agrarbetriebes 

Thiemig wurde am 8.8.16 eine den G€llekanal abdeckende Betonplatte entfernt. Im 

Anschluss wurden alle adulten und juvenilen Grasfrƒsche aus dem Kanal geborgen und 

an einem von Feuchtgr€nland umgebenen Graben ca. 600 m nordƒstlich der GEe wieder 

ausgesetzt. Eine Abdeckung und Verschlie…ung des G€llekanals bzw. der nƒrdlich davon 

befindlichen Kl„rgrube ist dringend vorzunehmen, da die Gefahr des Hereinfallens von 

Kleintieren weiterhin besteht. F€r den Grasfrosch stellen die Gr€nlandareale des 

Vorhabensgebietes einen potenziellen Landlebensraum dar.

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Kreuzkrƒte 

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft. 

Tab. 8: Formblatt Amphibien 

Kreuzkr…te

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelart gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB
Kreuzkrƒte: Die Kreuzkrƒte ist eine typische Pionierart und besiedelt offene, vegetationsarme bis -freie, trocken-
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warme Standorte mit grabbaren sandig-kiesigen Bƒden. Als Laichgew„sser werden stehende, flache, sehr 
besonnte, aber vegetationsarme Gew„sser bevorzugt, die nicht besonders gro… sein m€ssen. Nicht selten werden 
auch periodische Kleingew„sser angenommen. Die Paarungszeit erstreckt sich von M„rz bis September mit 
einem Hƒhepunkt im Mai/Juni. Die W eibchen halten sich nur kurz zur Eiablage im Gew„sser auf w„hrend die 
M„nnchen dort w„hrend der gesamten Paarungszeit anzutreffen sind. Es werden paarige Laichschn€re von 1 bis 
2 m L„nge und 3.000 bis 10.000 Eiern abgelegt. Die Entwicklungszeit der Larven ist mit 4 bis 12 W ochen sehr 
kurz.  Die Landlebensr„ume befinden sich in 2 bis 5 km Entfernung von den Laichgew„ssern. Die ˆberwinterung 
erfolgt in selbst gegrabenen Hƒhlen (GˆNTHER 1996). Im Land Brandenburg ist die Kreuzkrƒte weit verbreitet mit 
einem Siedlungsschwerpunkt im S€den (SCHNEEWEI…et al. 2004).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

K3 - Schaffung eines Ersatz-Laichgew„ssers (vgl. Kap.9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten (baubedingt)

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tte n, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Die zerstƒrten Laichgew„sser der Kreuzkrƒte nƒrdlich der Halle 12 werden durch ein neues Laichgew„sser im 
Bereich der privaten Gr€nfl„che 1 ersetzt (K3).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

8.5 Brutvƒgel

Bei den im Fr€hjahr 2016 durchgef€hrten Untersuchungen wurden im 

Untersuchungsgebiet 35 Brutvogelarten festgestellt (Tab. 9). Die weit €berwiegende 

Anzahl der Brutvogelarten sind Bewohner der W„lder und Gehƒlze. Daneben finden sich 

aber auch einige Offen- und Halboffenlandarten sowie Geb„ude bewohner. Drei weitere 
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Arten wurden als Nahrungsg„ste oder Durchz€gler erfasst. Diese br€ten vermutlich im 

n„heren Umfeld des B-Plangebietes.

Von den Brutvƒgeln gilt der Wendehals nach der aktuellen •Roten Liste‚ des Landes 

Brandenburg (RYSLAVY & M†DLOW 2008) als stark gef„hrdet . Rauchschwalbe, 

Sperbergrasm€cke und Bluth„nfling gelten als gef„hrdet. Alle nachgewiesenen 

Brutvogelarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch€tzt,

Wendehals, Heidelerche, Sperbergrasm€cke und Grauammer dar€ber hinaus streng 

gesch€tzt. Neuntƒter, Heidelerche und Sperbergrasm€cke finden sich zudem im Anhang I 

der EU-Vogelschutzrichtlinie. Eine ˆbersicht €ber die Verteilung der Revierzentren 

vermitteln die Karten 3a und 3b.

Tab. 9: Die Vogelarten des Untersuchungsgebietes (Brutvƒgel fett )

Art RL 
BB

Schut z-
status

Status 
(Reviere 2017)

Fasan Phasianus colchicus - b NG
Turmfalke Falco tinnunculus - s NG
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1 s DZ/NG
Ringeltaube Columba palumbus - b BV (2)
Wendehals Jynx torquilla 2 s BV (1)
Pirol Oriolus oriolus - b BV (1)
Neunt…ter Lanius collurio - b, I BV (3)
Blaumeise Parus caeruleus - b BV (2)
Kohlmeise Parus major - b BV (3)
Heidelerche Lullula arborea - s, I BV (1)
Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 b BV (27 Nester mit ca. 10 Bruten)
Mehlschwalbe Delichon urbicum - b BV (41 Nester mit ca. 30 Bruten)
Zilpzalp Phylloscopus collybita - b BV (1)
Sumpfrohrs„nger Acrocephalus palustris - b mBV (1)
Gelbsp…tter Hippolais icterina - b BV (1)
M…nchsgrasm•cke Sylvia atricapilla - b BV (6)
Sperbergrasm•cke Sylvia nisoria 3 s, I mBV (1)
Klappergrasm•cke Sylvia curruca - b BV (2)
Dorngrasm•cke Sylvia communis - b BV (4)
Gartenbauml„ufer Certhia brachydactyla - b BV (1)
Star Sturnus vulgaris - b BV (4)
Amsel Turdus merula - b BV (8)
Singdrossel Turdus philomelos - b BV (1)
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola - b BV (3)
Rotkehlchen Erithacus rubecula - b BV (2)
Nachtig all Luscinia megarhynchos - b BV (1)
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - b BV (5)
Haussperling Passer domesticus - b BV (15)
Feldsperling Passer montanus - b BV (5)
Bachstelze Motacilla alba - b BV (3)
Buchfink Fringilla coelebs - b BV (2)
Kernbeiƒ er Coccothraustes 

coccothraustes
- b BV (1)
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Art RL 
BB

Schut z-
status

Status 
(Reviere 2017)

Girlitz Serinus serinus - b BV (2)
Gr•nfink Carduelis chloris - b BV (3)
Stieglitz Carduelis carduelis - b mBV (1)
Bluth„nfling Carduelis cannabina 3 b BV (2)
Grauammer Emberiza calandra - s BV (1)
Goldamme r Emberiza citrinella - b BV (2)

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY & M†DLOW 2008) 

Gef„hrdungskategorien: 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gef„hrdet, 3 - gef„hrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,
s  - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
I - Art nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie.

Status: BV - Brutvogel, mBV - mƒglicher Brutvogel, NG - Nahrungsgast, DZ - Durchz€gler

Im Anschluss erfolgen erg„nzende Angaben zum Vorkommen der wertgebenden

Brutvogelarten.

Wendehals

Ein Revier des Wendehalses bestand 2016 in einem Laubgehƒlz am S€dwestrand der 

privaten Gr€nfl„che (vgl. Karte 3a).

Neuntƒter

Zwei Reviere des Neuntƒters wurden 2016 im Bereich der privaten Gr€nfl„che festgestellt. 

Ein weiteres bestand auf der Gr€nfl„che der GE2 (vgl. Karte 3a). Dieses ist 2017 

erloschen, da dort s„mtliche Gehƒlze entfernt wurden.

Heidelerche

Ein Brutrevier der sch€tter bewachsene Offenl„nder bewohnenden Art wurde 2016 auf der 

Pferdekoppel im Bereich der privaten Gr€nfl„che kartiert (vgl. Karte 3a). 

Rauchschwalbe

Im als Pferdestall genutzten Geb„ude 5 wurden 2016 23 Nester der Rauchschwalbe 

gez„hlt von denen ca. 10 besetzt waren. In den Geb„uden 3, 11 und 12 fanden sich 

zudem f€nf, ein bzw. zwei alte Nester die 2016 nicht besetzt waren (vgl. Karte 3a).

Mehlschwalbe

Im Stallgeb„ude 2 wurden 2016 41 Nester der Mehlschwalbe gez„hlt von denen ca. 30 

Bruten aufwiesen. (vgl. Karte 3a).



Artenschutzbeitrag B-Plan Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ in Elsterwerda

B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz Dipl.-Ing. Thomas Wiesner
26

Sperbergrasm€cke

Ein Revier der Sperbergrasm€cke bestand 2016 im fl„chigen Laubgehƒlz am 

S€dwestrand der privaten Gr€nfl„che (vgl. Karte 3a). Da nur an einem der Kartiertage eine 

Beobachtung gelang, bleibt der Status als Brutvogel zweifelhaft.

Bluth„nfling

Jeweils ein Brutrevier des Bluth„nflings wurde 2016 am S€drand der GEe sowie auf der 

GE2 festgestellt werden (vgl. Karte 3b). Das Brutrevier auf der GE2 ist 2017 erloschen, da 

dort s„mtliche Gehƒlze entfernt wurden.

Grauammer

Ein Revier der Grauammer konnte 2016 auf der GE2 festgestellt werden (vgl. Karte 3b). 

Dieses ist 2017 erloschen, da dort s„mtliche Gehƒlze entfernt wurden.

Innerhalb des B-Plangebietes sind folgende Brutvƒgel von mƒglichen bzw. bereits 

vorgenommenen Eingriffen betroffen: Ringeltaube - 1 Revier, Neuntƒter - 1 Revier, 

Kohlmeise - 1 Revier, Rauchschwalbe - ca. 10 Bruten, Mehlschwalbe - ca. 30 Bruten, 

Sumpfrohrs„nger - 1 Revier, Klappergrasm€cke - 1 Revier, Dorngrasm€cke - 1 Revier, 

Star - 3 Bruten, Amsel - 4 Reviere, Schwarzkehlchen - 2 Reviere, Hausrotschwanz - 5

Reviere, Haussperling Š 15 Bruten, Feldsperling - 4 Bruten, Bachstelze - 3 Reviere, 

Buchfink - 1 Revier, Girlitz - 2 Reviere, Gr€nfink - 3 Reviere, Stieglitz - 1 Revier, 

Bluth„nfling - 2 Reviere, Grauammer - 1 Revier, Goldammer - 2 Reviere.

Im Folgenden werden in drei Formbl„ ttern die Betroffenheiten der Brutvƒgel

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft.

Tab. 10: Formblatt Brutvƒgel des Offen- und Halboffenlandes 

Artengruppe:  Brutv…gel des Offen - und Halboffen landes

(Neunt…ter, Sumpfrohrs„nger, Schwarzkehlchen, Grauammer, Goldammer )

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kur zbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Bei den oben genannten Arten handelt es sich um mehr oder minder h„ufige, im Land Brandenburg ungef„hrdete 
Brutvogelarten. 

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen
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gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

K4 - Ausgleichspflanzung (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubed ingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche 

Regelung vermieden werden (V3). 

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche 
Regelung vermieden werden (V3). Baubedingte Stƒrungen setzen mit der Baufeldber„umung ein. Im direkten 
Anschluss an die au…erhalb der Brutzeit durchgef€hrte Baufeldber„umung kommt es zu einem Vorantreiben der 
Bauma…nahme und damit zu einer regelm„…igen Stƒrung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die 
betroffenen Brutvogelarten ausschlie…lich au…erhalb der f€r sie relevanten Stƒrzonen ansiedeln werden.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digun g, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Brutplatzverluste von Arten des Offen- und Halboffenlandes kƒnnen durch die Pflanzung von Einzelgehƒlzen oder 
gruppenweise Gehƒlzpflanzungen auf der privaten Gr€nfl„che 1 ausgeglichen werden (K4).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Tab. 11: Formblatt Brutvƒgel der W„lder und Gehƒlze

Artengruppe:  Brutv…gel der W„ld er und Geh…lze

(Ringeltaube, Klapper - und Dorn grasm•cke, Amsel, Buchfink, Girlitz, Gr•nfink, 
Stieglitz, Bluth„nfling )

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Bei den oben genannten Arten handelt es sich mit Ausnahme des Bluth„nflings um mehr oder minder h„ufige, im 
Land Brandenburg ungef„hrdete Brutvogelarten. 

Bluth„nfling: Freibr€ter in dichten B€schen, bevorzugt in jungen Koniferen, besiedelt offene bis halboffene 
Landschaften mit niedrigen Hecken und nicht zu hochw€chsiger samentragender Krautschicht; im Land BB mit ca. 
10.000 bis 20.000 BP verbreitet, drastischer R€ckgang (RYSLAVY & M†DLOW 2008)
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Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

K4 - Ausgleichspflanzung (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhe st„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase, 

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche 

Regelung vermieden werden (V3).

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Stƒrung von Bruten der in Gehƒlzen br€tenden Arten kann durch eine bauzeitliche Regelung 
vermieden werden (V3). Baubedingte Stƒrungen setzen mit der Baufeldber„umung ein. Im direkten Anschluss an 
die au…erhalb der Brutzeit durchgef€hrte Baufeldber„umung kommt es zu einem Vorantreiben der Bauma…nahme 
und damit zu einer regelm„…igen Stƒrung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die betroffenen 
Brutvogelarten ausschlie…lich au…erhalb der f€r sie relevanten Stƒrzonen ansiedeln werden.

Prognose und Bewertung der Sch„dig ungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Brutplatzverluste von Arten der W „lder und Gehƒlze kƒnnen durch gruppenweise oder fl„chige 
Gehƒlzpflanzungen auf der privaten Gr€nfl„che ausgeglichen werden (K4).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„ nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Tab. 12: Formblatt Brutvƒgel in und an Geb„uden 

Artengruppe:  Brutv…gel in und an Geb„uden

(Kohlmeise, Rauchschwalbe , Mehlschwalbe, Star, Amsel, Hausrotschwanz , 
Haussperling, Feldsperling, Bachstelze )

Schutzstatus
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Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Bei den oben genannten Arten handelt es sich mit Ausnahme der Rauchschwalbe um mehr oder minder h„ufige, 
im Land Brandenburg ungef„hrdete Brutvogelarten. 

Blaumeise: Hƒhlenbr€ter in nat€rlichen und k€nstlichen Hohlr„umen, besiedelt nahezu s„mtliche 
Lebensraumtypen mit entsprechendem Nisthƒhlenangebot; Brutzeit Ende M„rz bis Mitte August; im Land BB 
fl„chendeckend mit ca. 200.000 bis 450.000 BP verbreitet, stabiler Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Kohlmeise: Hƒhlenbr€ter in nat€rlichen und k€nstlichen Hohlr„umen, besiedelt nahezu s„mtliche 
Lebensraumtypen mit entsprechendem Nisthƒhlenangebot; Brutzeit Anfang April bis Ende August; im Land BB mit 
ca. 300.000 bis 600.000 BP verbreitet, stabiler Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Rauchschwalbe: Nistpl„tze im Innern zug„nglicher Geb„ude sowie unter Br€cken, an Schleusen u.a.; Brutzeit 
Ende April bis Ende September; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 50.000 bis 100.000 BP verbreitet, 
langfristiger R€ckgang (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Mehlschwalbe: Koloniebr€ter an Felsen und der Au…enfassade von Geb„uden in nach oben €berdachten 
Nischen; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 50.000 bis 100.000 BP verbreitet, im R€ckgang begriffen (RYSLAWY

& M†DLOW 2008)

Star: Hƒhlenbr€ter vor allem in Baumhƒhlen und Nistk„sten aber auch in Hohlr„umen von Geb„uden, 
Lampenk„sten und anderen technischen Anlagen, meidet gro…e geschlossene W aldbest„nde.; im Land BB 
fl„chendec kend mit ca. 150.000 bis 250.000 BP verbreitet, stark abnehmender Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Hausrotschwanz: Nischenbr€ter in Geb„uden, zur Brutzeit ausschlie…lich im Siedlungsbereich anzutreffen; 
Brutzeit Anfang April bis Anfang September; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 25.000 bis 40.000 BP verbreitet, 
leicht abnehmender Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Haussperling: Nischenbr€ter in Geb„uden, zur Brutzeit ausschlie…lich im Siedlungsbereich anzutreffen; Brutzeit 
Mitte M„rz bis Anfang September; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 550.000 bis 850.000 BP verbreitet, stabiler 
Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Feldsperling: Hƒhlenbr€ter in Geb„uden, Baumhƒhlen, Nistk„sten; besiedelt locker bebaute Siedlungen, 
Agrarlandschaften, Feldgehƒlze, W „lder; bis zu 3 Jahresbruten mit Eiablage ab Mitte April und letzten 
Ausflugsdaten bis Ende August; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 50.000 bis 100.000 BP verbreitet, drastischer 
Bestandsr€ckgang (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Bachstelze: Nischenbr€ter in Geb„uden und Erdnischen, €berall in offenen und halboffenen Landschaften 
anzutreffen; Brutzeit Ende M„rz bis Ende August; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 25.000 bis 40.000 BP 
verbreitet, leicht abnehmender Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

U1 - naturschutzfachliche Untersuchung (vgl. Kap. 9.1)

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

K5 - Ausbringung von Nisthilfen (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln kann durch eine vorherige Untersuchung auf 

Brutvogelvorkommen (U1) und durch eine bauzeitliche Regelung vermieden werden (V3). 
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Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BnatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Potenzielle Stƒrungen von Bruten kƒnnen durch eine vorherige Untersuchung auf Brutvogelvorkommen (U1) und 
eine bauzeitliche Regelung vermieden werden (V3).

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BnatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 

Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Eine Zerstƒrung von Fortpflanzungsst„tten in den zum Abriss vorgesehenen Geb„uden kann gegebenenfalls nicht 
vermieden werden. Kohlmeise, Star, Amsel, Feldsperling und Bachstelze sind nicht auf Geb„ude als Nistpl„tze
angewiesen. F€r Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Hausrotschwanz und Haussperling kann ein Ausgleich des 
Verlustes an Brutmƒglichkeiten €ber die Anbringung von Schwalbennistk„sten, Nischenbr€terk„sten und 
Sperlingsk„sten an verbleibenden Geb„uden erfolgen (K5). Alternativ kƒnnen auch Schwalbent€rme aufgestellt 
werden. Da konkrete Planungen f€r die Nachnutzung der GEe noch nicht vorliegen und nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass gegebenenfalls der gesamte Geb„udebestand abgerissen wird, kann die ƒkologische Funktion 
der Fortpflanzungsst„tten unter Umst„nden nicht gewahrt werden, da in diesem Fall die vorgeschlagenen 
Kompensationsma…nahmen nicht greifen oder zu einem Erfolg f€hren w€rden.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbot statbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG

treffen u. U. zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Im Fall des Abrisses des kompletten oder €berwiegenden Geb„udebestandes auf der GEe muss ggfs. ein Antrag 
auf Ausnahme nach ‡ 45 BNatSchG von den Verbotstatbest„nden des ‡ 44 BNatSchG gestellt werden.

8.6 Waldameisen

Innerhalb der B-Planfl„che wurden im Sommer 2016 vier Nesth€gel von nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch€tzten Waldameisenarten festgestellt (vgl. 

Karte 2). Darunter befanden sich Nester der Roten Waldameise (Formica rufa), der 

Kahlr€ckigen Waldameise (Formica polyctena) und der Wiesen-Waldameise (Formica 

pratensis) (Fotos 35 bis 38). Jeweils ein Nest der Roten und der Kahlr€ckigen Waldameise 

ist von einem potenziellen Eingriff betroffen, da sie sich im Bereich der GEe befinden. 

Vor einer Baufeldber„umung sind die Ameisennester, mƒglichst w„hrend der 

Sonnungsphase im Fr€hjahr, durch eine Fachfirma an einen geeigneten neuen Standort 

im n„heren Umfeld umzusetzen (V4 - vgl. Kap. 9.2).

Fazit: Unter Ber€cksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensations-

ma…nahmen kommt es bei den untersuchten Artengruppen zu keinen erheblichen 

Beeintr„chtigungen. Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 BNatSchG, Abs. 1 i. V. mit Abs. 5 

treten mit Ausnahme von Flederm„usen und Geb„ude bewohnenden Brutvƒgeln somit 

aller Voraussicht nach nicht ein. Sind diese gegeben, muss ein Antrag auf Ausnahme 

nach ‡ 45 BNatSchG von den Verbotstatbest„nden des ‡ 44 BNatSchG gestellt werden.
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Innerhalb dieses Antrages sind u.a. geeignete Kompensationsma…nahmen darzulegen.

9 Maƒnahmen

9.1 Weiterer Untersuchungsbedarf

U1 Vor Beginn von konkreten Bauvorhaben, Nutzungs„nderungen, Nutzungs-

aufnahmen, Abrissvorhaben o.„. ist eine nochmalige artenschutzfachliche 

Untersuchung des jeweiligen Standorts vorzunehmen.

9.2 Vermeidungs- und Minderungsma…nahmen

V1 Bei nachgewiesenen Fledermausvorkommen (Wochenstuben, Paarungsquartiere, 

Winterquartiere) sind der eventuelle Abriss sowie der Aus- und Umbau von 

Geb„uden au…erhalb der Wochenstubenzeit (Mitte Mai bis Mitte August) bzw. wenn 

mƒglich, au…erhalb der jeweiligen Aufenthaltszeiten vorzunehmen. 

V2 Vor einem Baubeginn in einem von Zauneidechsen besiedelten Areal ist im 

Rahmen einer naturschutzfachlichen Baubetreuung zur Vermeidung bzw. 

Minderung der baubedingten Tƒtungsgefahr ein Abfang von Reptilien und 

Amphibien aus dem Baubereich vorzunehmen. Geeignete Fangmethoden sind 

Netz-, Hand- und Schlingenfang, das Stellen von Fangz„unen und Fangkreuzen mit 

eingegrabenen Fangeimern sowie das Auslegen von Reptilienpappen. Nach dem 

Fang sind die Zauneidechsen mind. 3 Monate in einem Eingewƒhnungsgehege zu 

halten. Blindschleichen, Ringelnattern und Amphibien sind in geeigneten 

Lebensr„umen in ausreichender Entfernung zum Eingriffsort auszusetzen. Der 

Fang und die Umsiedlung sind zu dokumentieren. 

V3 Zur Vermeidung bzw. Minderung der Beeintr„chtigung von Brutvƒgeln sind 

Holzungen und der Abriss von Geb„uden au…erhalb der Brutzeit vorzunehmen (1. 

Oktober bis 1. M„rz). 

V4 Die von einem potenziellen Eingriff betroffenen Waldameisennester sind vor 

Inanspruchnahme der Fl„chen, mƒglichst w„hrend der Sonnungsphase im 

Fr€hjahr, durch eine Fachfirma an einen geeigneten neuen Standort im n„heren 

Umfeld umzusetzen.

M1 Zur Minderung der Beeintr„chtigung von Flederm„usen in Paarungs- oder 

Winterquartieren ist bei einem eventuellen Abriss sowie dem Aus- und Umbau von 

Geb„uden in diesen Zeitr„umen eine naturschutzfachliche Baubetreuung 

einzusetzen. Diese ist u.a. f€r eine fachgerechte Bergung und Umsiedlung der 

Flederm„use verantwortlich.
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9.3  Kompensationsmaßnahmen 

K1  Als Ausgleich für den potenziellen Verlust von Fledermausquartieren an und in 

Gebäuden ist ggf. ein Quartierersatz über Fledermauskästen an den 

verbleibenden bzw. neuen Gebäuden innerhalb des B-Plangebietes zu 

erbringen.  

K2  Als Ausgleich für die potenzielle Beseitigung von Zauneidechsenlebensräumen 

auf der B-Planfläche ist im Osten der privaten Grünfläche 1 (vgl. Karte 4) die 

abschnittsweise Herstellung eines bis zu 8.660 m2 großen Zauneidechsen- 

ersatzhabitates vorgesehen. Die Fläche bietet Zauneidechsen aufgrund ihres 

hohen und dichten Bewuchses derzeit nur einen eingeschränkten Lebensraum. 

Die Fläche des Ersatzlebensraumes ist dem Stand der Technik entsprechend 

u.a. mit folgenden Habitatelementen auszustatten: Natursteinhaufen, Stubben- 

und Astwerkhaufen, Sandwälle, Gruppenpflanzungen heimischer und 

standortgerechter Wildrosen und Brombeeren. 

Zusätzlich ist jeweils die Einzäunung einer ausreichend großen Fläche mit 

Reptilienschutzzaun als Zauneidechsen-Eingewöhnungsgehege vorzunehmen. 

Beide Maßnahmen sind unter Begleitung einer naturschutzfachlichen 

Baubetreuung durchzuführen. Berichte über die Fertigstellung der 

Eingewöhnungsgehege und des Ersatzhabitates sind der genehmigenden 

Naturschutzbehörde vorzulegen. 

K3  Die beiden beeinträchtigten Flachgewässer sind auf dem Areal der privaten 

Grünfläche  1 durch ein neues, mit Tonabdichtung versehenes, ca. 270 m2 

großes Flachgewässer zu ersetzten. 

K4  Als Ausgleich für den potenziellen Verlust von Gehölzflächen als 

Brutvogellebensraum sind in gleicher Größenordnung auf der privaten 

Grünfläche Ausgleichspflanzungen heimischer Laubgehölze als flächige 

Aufforstungen, lineare Heckenpflanzungen, Baumreihen und Einzelgehölze 

vorzunehmen. 

K5  Als Ausgleich für den potenziellen Verlust von Brutmöglichkeiten für 

Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Hausrotschwanz und Haussperling beim Abriss 

oder Umbau von Gebäuden sind innerhalb des B-Plangebietes im verbleibenden 

Gebäudebestand bzw. neuen Gebäuden in ausreichender Anzahl 

Schwalbennistkästen, Nischenbrüterkästen und Sperlingskästen anzubringen. 

Gegebenenfalls können auch Schwalbentürme aufgestellt werden. Eine jährliche 

Reinigung der Kästen ist über mind. 15 Jahre zu gewährleisten. 
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort des ehemaligen Landwirt-

schaftsbetriebes der LPG-Einheit Elsterwerda hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Elsterwerda am 25.10.2010 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 Zwischen 

Eichenweg und Krauschützer Mittelweg beschlossen. Ziel ist die Schaffung der planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nachnutzung.  

Laut Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (ASB, Wiesner 2018) wurde eine Teilfläche (GE1, 

Abbildung 1 ) des Gesamtplangebietes aufgrund eines anzunehmenden Weiterbetriebes 

der Siloanlage nicht faunistisch untersucht.  

 

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Elbe-Elster (Schreiben der Kreisverwal-

tung vom 23.01.2018) verlangt nun eine Nachuntersuchung der Fläche GE1 des B-Planes 

zum ASB (Wiesner 2018) auf Amphibien, Reptilien und Brutvögel.  

 
2 Material und Methoden 

Das Vorkommen von Reptilien wird anhand von mehreren Geländebegehungen mit Sicht-

beobachtungen der Planfläche und Kontrolle von potentillen Vertsecken an unterschiedli-

chen Tagen im Zeitraum April bis August 2018 erfasst. Die Planfläche ist flächendeckend 

zu begehen. 

Abhängig von Art, Geschlecht, Entwicklungsstadium und Umweltfaktoren sind Amphibien 

mit verschiedenen Methoden nachweisbar. Daher wird eine Kombination aus Verhören, 

Sichtung und Keschern angewendet (KRONSHAGE et al. 2009). Untersucht werden alle 

als Habitat geeigneten Bereiche, d.h. die Rückhaltebecken und ihr direktes Umfeld sowie 

die mit zum Teil Oberflächenwasser befüllten Rinne im Silobereich. Die vegetationsfreien 

Bereiche wurden abends mit einer lichtstarken Taschenlampe abgeleuchtet, Bereiche mit 

dichter Vegetation mittels Kescher abgesucht. Während der gesamten Begehung wird auf 

Ruflaute der Amphibien geachtet. Für die Auswertung der ermittelten Individuen wird nicht 

nach der Erfassungsmethode differenziert. Die Begehungen finden im Zeitraum April bis 

August 2018 statt. 

 

Zur Erfassung der vorkommenden Brutvogelarten erfolgt eine Revierkartierung in Anleh-

�Q�X�Q�J���D�Q���G�L�H���Ä�0�H�W�K�R�G�H�Q�V�W�D�Q�G�D�U�G�V���]�X�U���(�U�I�D�V�V�X�Q�J���G�H�U���%�U�X�W�Y�|�J�H�O���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�V�³�����6�•�G�E�H�F�N�����3����

et al. 2005). Die zu untersuchende Fläche wurde hierzu in den frühen Morgenstunden 

abgelaufen. Die Nachweise erfolgten durch Sicht unter zu Hilfenahme eines Fernglases 

(Swarovision 8 x 32, Swarowski) sowie durch Verhören.  
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Wiederholte Nachweise singender Männchen, balzende Paare, warnende und/bzw. Futter 

tragende Altvögel und Nestfunde wurden als Vorkommen von Revier- bzw. Brutpaaren 

gewertet. Die Begehungen finden im Zeitraum März bis Juni 2018 statt. 

 
Die Ergebnisse sind textlich und kartografisch darzustellen.  

Die Kartierungen erfolgten durch/Datengrundlage zur Kartierung:  

�x Bläsche, M. und Koschmann, M., Nagola Re GmbH, (2018): Semiquantitative Rep-

tilienkartierung  

�x Alsleben, K., Elbe-Havel-Natur, (2018): Avifauna im Plangebiet + 

 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Erfassungstermine und die angewandten Metho-

den aufgelistet.  

Tabelle 1: Methodik, Erfassungstermine und Witterung 

Bege-
hung  

Datu
m 

Wetter Nachweismethoden Temperatur Personal 

 Reptilien und Amphibien 

1 19.04. sonnig Nachtverhören, 
Sichtnachweis und 

Abkeschern 

26 °C Koschmann, 
Bläsche 

2 27.04. heiter bis wolkig Sichtnachweis, Abkeschern 17 °C Bläsche 

3 29.05. sonnig, windig Sichtnachweis, Abkeschern 33 °C Koschmann 

4 08.08. sonnig Sichtnachweis, Abkeschern 28 °C Koschmann 

 Avifauna 

1/2 25.03. sonnig, windig Nachttermin, Sichtnachweis -2 bis -1 °C Alsleben 

3 18.04. sonnig Sichtnachweis, Verhör 10- 12°C Alsleben 

4 20.05. sonnig, windig Sichtnachweis, Verhör 15 °C Alsleben 

5 28.06. sonnig, windig Sichtnachweis, Verhör 15 - 22 °C Alsleben 

 

Die Geländearbeit zur Avifauna erfolgte im Zeitraum von März bis Juni 2018 an jeweils 4 

Terminen inklusiver einer Dämmerungs- bzw. Nachtbegehung.  

 

Zur Erstellung der Texte und Abbildungen wurden die Software und Handbücher von: 

Office Professional 2016, ArcGis 10.1, sowie weitere Quellen laut Literaturverzeichnis 

verwendet. 

 

Die Begehungen fanden bei günstiger Wetterlage statt. Die Fläche wurde systematisch 

abgelaufen und jedes gesichtetes Tier notiert, verortet und wenn möglich determiniert. Zur 

Determination wurden das Alter, das Geschlecht sowie anatomische Auffälligkeiten notiert.  
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3 Lage des Untersuchungsgebietes und Ausstattung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Landkreis Elbe-Elster am sündlichen Ortrand 

von Elsterwerda-Krauschütz (Abbildung 1 ). Die Untersuchungsfläche ist auf einem ehema-

ligen landwrischfatlichen Betriebsstandort ansässig und ist im südlichsten Abschnitt diesen 

Standortes zu finden. Die Fläche ist ca. 0,9 ha (Abbildung 1 ) groß und besteht aus einem 

Silo (Abbildung 6 ), Rückhaltebecken (Abbildung 5 ), einem Erd-Reifenwall (Abbildung 3 ) 

und einer Betonplattenfläche (Abbildung 2 ) und dem ca. 8,57 ha großem B-Plangebiet 

zugehörig. Die Siloanlage ist behördlich stillgelegt. Die südlich auf dem Gelände befindli-

chen zwei Rückhaltebecken sind mit Niederschlagswasser gefüllt. Zudem gibt es Zahlrei-

che Rinnen im Silobereich, die teilweise mit Oberflächenwasser gefüllt sind (Abbildung 11). 

Die Rückhaltebecken und die Rinnen stellen geeignete Laichgewässer für Amphibien dar. 

Westlich der Becken sind laut ASB Staudenfluren, Dornensträucher wie Brombeere 

(Abbildung 8 ) und Gehölze (Abbildung 5 ) wie Holunder, Ahorn, Birke und Robinie mit Be-

tonteilen, Reifen, Folien (Abbildung 10) und Schutt (Abbildung 9 ) durchsetzt. Zudem befin-

det sich die Fläche in leichter Erhöhung, die durch Böschungen vom übrigen Gelände 

abgegrenzt ist. Die Fläche bietet somit auch Reptilien und Brutvögeln geeignete Brut-, 

Überwinterungs- und Sommerhabitate. 

 

 
Abbildung 1: Untersuchungsgebiet (UG, roter Umring, Fläche GE1)  

 

Silo 

Betonfläche 

Reifen-
haufen 

Fläche mit 
Gehölzen, Stau-
deb Dornenhe-
cken, Schutt, Müll 
und Reifen 
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Abbildung 2: Betonfläche, im Osten vom UG (Foto: 19.04.2018, Bläsche) 

 
Abbildung 3: Blick auf Erd-Reifenwall, im Westen vom UG (Foto: 19.04.2018, Bläsche) 
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Abbildung 4: Blick auf beide Rückhaltebecken, im Süden vom UG (Foto: 27.04.2018, Bläsche) 

 
Abbildung 5: Blick auf eines der Rückhaltebecken und der Fläche mit Betonplatten, Reifen und 

Schutt im Süden vom UG (Foto: 29.05.2018, Koschmann) 
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Abbildung 6: Blick auf das Silo (Foto: 08.08.2018, Koschmann) 

 
Abbildung 7: Blick auf Betonplatten im Süden des UG (Foto: 29.05.2018, Koschmann) 
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Abbildung 8: Blick auf Brombeerhecke im Süden vom UG (Foto: 29.05.2018, Koschmann) 

 

 
Abbildung 9: Schuttberge im Süden vom UG (Foto: 08.08.2018, Koschmann) 
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Abbildung 10: Reifen- und Folienmüll im Süden vom UG (Foto: 08.08.2018, Koschmann) 

 
Abbildung 11: Gänge im Silobereich, teilweise mit Oberflächenwasser gefüllt (Foto: 19.04.2018, 

Koschmann)  
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4 Ergebnisse der Amphibien- und Reptilienkartierung 

Im Rahmen der 4 Begehungen konnte das Vorkommen von Zauneidechsen (Lacerta agilis) 

(Abbildung 14 und Tabelle 3), Wechselkröte (Bufo viridis) (Abbildung 17), Knoblauchkröte 

(Pelobates fuscus) und Frösche des Wasserfroschkomplexes (Echte Frösche - Ranidae), 

vermutlich Teichfrosch (Rana esculenta) nachgewiesen werden (Tabelle 5). Die genauen 

Fundorte sind in der Karte 1 dargestellt. In Tabelle 1 sind die einzelnen Sichtungen je 

Begehungen für die Zauneidechsen und in Tabelle 4 für die Kröten und den Wasserfrosch-

komplex aufgelistet.  

Tabelle 2: Reptilienfunde je Begehung 

Begehung Datum 
Zauneidechsen 

adult subadult 

1 19.04. 3 - 

2 27.04. 1 1 

3 29.05. - - 

4 08.08. 1 1 

 gesamt 5 2 

 

Auf dem Gelände befanden sich sehr viele potentielle Versteckmöglichkeiten und Struktu-

ren, die als Habitat für die streng geschützte Zauneidechse geeignet sind (Tabelle 3). Viele 

Tiere wurden in dessen Nähe gesichtet bzw. verschwanden in Erdlöchern. Es wurden 

insgesamt 7 Tiere erfasst. In Abbildung 12 und Abbildung 13 sind potentielle Versteckmög-

lichkeiten wie z.B. aufgestapelte Betonplatten, Geröll und Erdlöchern zu sehen, die sich 

überall verteilt auf dem Gelände befanden. 

Tabelle 3: Erfasste Reptilienart  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BNatSchG FFH-RL RL Bbg RL D 

Zauneidechse Lacerta agilis §§ IV 3 V 

���4�X�H�O�O�H�����K�W�W�S�������Z�Z�Z���E�I�Q���G�H�����K�W�W�S�������Z�Z�Z���K�H�U�S�H�W�R�O�R�J�L�H���G�H�� 
 
�5�/-�%�E�J��� ���5�R�W�H���/�L�V�W�H���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�����6�F�K�Q�H�H�Z�H�L�‰�����1�����H�W�����D�O�����������������X�Q�G���5�/���'��� ���5�R�W�H���/�L�V�W�H���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�����.�•�K�Q�H�O�����.��-�'�����H�W����
�D�O�������������� 
�*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�N�D�W�H�J�R�U�L�H���5�R�W�H-�/�L�V�W�H���� �9 �  �9�R�U�Z�D�U�Q�O�L�V�W�H���� �� �  �J�H�I�l�K�U�G�H�W���� �� �  �V�W�D�U�N�� �J�H�I�l�K�U�G�H�W���� �� �  �Y�R�P�� �$�X�V�V�W�H�U�E�H�Q�� �E�H�G�U�R�K�W����
    �'  �  �'�D�W�H�Q���X�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�����Q �  �G�H�U�]�H�L�W���Q�L�F�K�W���J�H�I�l�K�U�G�H�W 
�6�F�K�X�W�]�V�W�D�W�X�V���%�1�D�W�6�F�K�*��  �†�†��-���V�W�U�H�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W�����†��� ���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���J�H�V�F�K�•�W�]�W���Q�D�F�K���%�X�Q�G�H�V�Q�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�] 
�)�)�+-�5�/��    �$�Q�K�D�Q�J���,�9-�$�U�W���Q�D�F�K���)�O�R�U�D-�)�D�X�Q�D-�+�D�E�L�W�D�W-�5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H 
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Abbildung 12: Versteckmöglichkeit für Zauneidechsen (Foto: 19.04.2018, Bläsche) 

 

 
Abbildung 13: Erdlöcher, potentielle Versteckmöglichkeit für Zauneidechsen (Foto: 08.08.2018, 

Koschmann) 
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In Abbildung 14 ist eine auf dem Gelände gesichtete adulte weibliche Zauneidechse (La-

certa agilis) zu sehen. Die Zauneidechsen befinden sich ubiquitär auf dem gesamten Ge-

lände.  

 
Abbildung 14: Weibliche adulte Zauneidechse (Foto: 08.08.2018, Koschmann) 

 

4.1 Fazit Reptilien 

Das Gelände bietet aufgrund der Ausstattung mit Dornensträucher, mit Löchern (vermutlich 

Mäuselöcher) durchzogener Erdwall im Westen sowie Betonplatten- und Schuttanhäufun-

gen einen sehr guten Lebensraum für Zauneidechsen. Es ist davon auszugehen, dass 

weitaus mehr Zauneidechsen auf der Fläche vorzufinden sind als gesichtet (7 Sichtungen) 

wurden. Eine genaue Erfassung gestaltet sich aufgrund der Unzugänglichkeit wegen der 

teilweise hohen Vegetation, Betonstapel und Vermüllung einiger Bereiche als schwierig.  

Bei Wiedernutzung bzw. Bebauung der Fläche sollte hinsichtlich der artenschutzrechtlichen 

Belange ein Abfang erfolgen. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten wäre das erst nach 

Räumung der Fläche bzw. nach Vegetationsbefreiung möglich. Bei der Beräuumung der 

Fläche müssten dann ebenfalls die artenschutzrechtlichen Belange beachtet werden, da 

eine Beräuumung mit schweren Gerät die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berüh-

ren könnten.  
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Nahezu alle Amphibien wurden in den beiden Rückhaltebecken (Abbildung 4 ) angetroffen, 

von denen die meisten durch beim Nachtverhör bzw. durch Sichtung erfasst werden konn-

ten. Da bei Sichtzählungen meist nur ein geringer Teil der Gesamtpopulation aufgenom-

men wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Tiere zahlreich vertreten sind 

(HACHTEL et al. 2009). Ein Vorkommen weiterer Amphibienarten ist nicht auszuschließen, 

welche die vorhandenen Gewässer möglicherweise als Trittsteine nutzen. Es wurden ins-

gesamt 46 Wechselkröten, 4 Knoblauchkröten und 2 Frösche des Wasserfroschkomplexes 

erfasst (Tabelle 4 und Tabelle 5). Beim Begehungstermin im Mai wurden auch Qualquap-

pen (nicht näher bestimmt, da zu klein) gesichtet.  

Tabelle 4: Amphibienfunde  

Begehung Datum  

1 19.04. 
Wechselkröte  

Männchen, adult Weibchen, adult 

 gesamt 36 10 

1 19.04. 
Knoblauchkröte  

Männchen, adult Weibchen, adult 

 gesamt 3 1 

4 08.08. 
Froschlurche des Wasserfroschomplexes  

adult 

 gesamt 2 

 

Bei Wechselkröte und Knoblauchkröte handelt es sich um streng geschützte Amphibienar-

ten nach FFH-Richtlinie Anhagn IV (Tabelle 5). Der Teichfrosch ist besonders geschützt 

und gilt in Brandenburg als nicht gefährdet.  

Tabelle 5: Erfasste Amphibienarten  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BNatSchG FFH-RL RL Bbg RL D 

Wechselkröte Bufo viridis §§ IV 3 3 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus §§ IV 3 3 

Teichfrosch Rana esculenta §  - n n 

���4�X�H�O�O�H�����K�W�W�S�������Z�Z�Z���E�I�Q���G�H�����K�W�W�S�������Z�Z�Z���K�H�U�S�H�W�R�O�R�J�L�H���G�H�� 
 
�5�/-�%�E�J��� ���5�R�W�H���/�L�V�W�H���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�����6�F�K�Q�H�H�Z�H�L�‰�����1�����H�W�����D�O�����������������X�Q�G���5�/���'��� ���5�R�W�H���/�L�V�W�H���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�����.�•�K�Q�H�O�����.��-�'�����H�W����
�D�O�������������� 
�*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�N�D�W�H�J�R�U�L�H���5�R�W�H-�/�L�V�W�H���� �9 �  �9�R�U�Z�D�U�Q�O�L�V�W�H���� �� �  �J�H�I�l�K�U�G�H�W���� �� �  �V�W�D�U�N�� �J�H�I�l�K�U�G�H�W���� �� �  �Y�R�P�� �$�X�V�V�W�H�U�E�H�Q�� �E�H�G�U�R�K�W����
    �'  �  �'�D�W�H�Q���X�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�����Q �  �G�H�U�]�H�L�W���Q�L�F�K�W���J�H�I�l�K�U�G�H�W 
�6�F�K�X�W�]�V�W�D�W�X�V���%�1�D�W�6�F�K�*��  �†�†��-���V�W�U�H�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W�����†��� ���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���J�H�V�F�K�•�W�]�W���Q�D�F�K���%�X�Q�G�H�V�Q�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�] 
�)�)�+-�5�/��    �$�Q�K�D�Q�J���,�9-�$�U�W���Q�D�F�K���)�O�R�U�D-�)�D�X�Q�D-�+�D�E�L�W�D�W-�5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H 
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Abbildung 15: Weibliche adulte Knoblauchkröte aus einem der beiden Rückhaltebecken (Foto: 

19.04.2018, Koschmann) 

 

 
Abbildung 16: Männliche adulte Wechselkröte aus einem der beiden Rückhaltebecken (Foto: 

19.04.2018, Koschmann) 
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Abbildung 17: Wechselkrötenpärchen sowie eine männliche Wechselkröte in einem der Rückhal-

tesickerbecken, erfasst beim Nachtverhör (Foto: 19.04.2018, Koschmann) 

4.2 Fazit Amphibien 

Die Rückhaltebecken stellen beliebte Laichgewässer insbesondere für die streng geschütz-

te Wechselkröte dar. Vereinzelt ist auch die streng geschützte Knoblauchkröten zu finden. 

Die Rückhaltebecken sind eutrophe Gewässer, die beliebt von diesen Krötenarten aufge-

sucht werden. 

Bei Wiedernutzung oder Bebaubung der Fläche bzw. der Becken werden artenschutzrecht-

liche Belange berührt. Es ist zu empfehlen, bei Stilllegung für die potentiellen Laichgewäs-

ser in gleicher Größe Ersatz zu schaffen. Hierfür wären Löschteiche geeignet. Diese si-

chern unter anderem auch für weitere Amphibienarten wie Molche und Försche des Was-

serfroschkomplexes geeignete Laich- und Lebensraumstrukturen.  
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5 Ergebnisse der avifaunistischen Kartierung 

In der nachfolgenden Tabelle werden alle im Untersuchungsgebiet im Erfassungszeitraum 

(März bis Juli 2018) nachgewiesenen Vogelarten aufgeführt. Die Lage der Brutreviere ist in 

der Karte auf Seite 13 dargestellt. 

Tabelle 6: Liste der im Untersuchungsgebiet festgestellten Vogelarten 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

Bestand 
im UG 

Status Schutzstatus 
BNatSchG 

RL 
Bbg 

RL 
D 

Amsel  Turdus (m.) merula 1 Rev./ BP BV §   

Bachstelze Motacilla alba 1 Rev./ BP BV §   

Bluthänfling Carduelis cannabina 3 Rev./BP BV § 3 3 

Dorngrasmücke Sylvia communis 2 Rev./BP BV §   

Feldsperling Passer montanus 1 Rev./BP BV § V V 

Grauammer Emberiza calandra 1 Rev./BP BV §§ V  

Grünfink Carduelis chloris 1 Rev./BP BV §   

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 1 Rev./BP BV §   

Star Sturnus vulgaris 2 Rev./ BP BV § 3  

Stieglitz Carduelis carduelis 1 Rev./ BP BV §   

�%�H�V�W�D�Q�G�����5�H�Y����-���5�H�Y�L�H�U�����%�3��-���%�U�X�W�S�D�D�U�����6�W�D�W�X�V�����%�9��-���%�U�X�W�Y�R�J�H�O�����1�*��-���1�D�K�U�X�Q�J�V�J�D�V�W 
�5�/-�%�E�J��� ���5�R�W�H���/�L�V�W�H���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�����5�\�V�O�D�Y�\�����7�����	���0�l�G�O�R�Z�����:�����������������X�Q�G���5�/���'��� ���5�R�W�H���/�L�V�W�H���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�����*�U�•�Q�E�H�U�J���H�W��
�D�O�������������� 
�*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�V�N�D�W�H�J�R�U�L�H���5�R�W�H-�/�L�V�W�H����  �9 �  �9�R�U�Z�D�U�Q�O�L�V�W�H���� �� �  �J�H�I�l�K�U�G�H�W���� �� �  �V�W�D�U�N�� �J�H�I�l�K�U�G�H�W���� �� �  �Y�R�P�� �$�X�V�V�W�H�U�E�H�Q��
     �E�H�G�U�R�K�W�����' �  �'�D�W�H�Q���X�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�����Q �  �G�H�U�]�H�L�W���Q�L�F�K�W���J�H�I�l�K�U�G�H�W 
�6�F�K�X�W�]�V�W�D�W�X�V���%�1�D�W�6�F�K�*���X�Q�G���%�$�U�W�6�F�K�9�� �†�†��-���V�W�U�H�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W�����†��� ���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���J�H�V�F�K�•�W�]�W�� 
�9�6-�5�/��     �Q�D�F�K���$�Q�K�D�Q�J�������9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�U�L�F�K�W�O�L�Q�L�H 

 

Die Avifauna des Untersuchungsgebietes umfasste 10 Arten und setzte sich vor allem aus 

weitverbreiteten, häufigen Vogelarten zusammen. Der auf der Fläche mit drei Paaren 

nachgewiesene Bluthänfling (Carduelis cannabina) wird sowohl in der Roten Liste der 

Brutvögel des Landes Brandenburg als auch in der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands 

in der Kategorie 3 als gefährdete Art geführt. Der Star (Sturnus vulgaris) ist auf Deutsch-

land bezogen ebenfalls eine gefährdete Art und wird in der Kategorie 3 geführt. Auf der 

Vorwarnliste sowohl Brandenburgs als auch Deutschlands wird der Feldsperling (Passer 

montanus) aufgeführt.  

Entsprechend der Ausstattung des Gebietes überwogen im vorgefundenen Artenspektrum 

Gehölz-Freibrüter. Es wurden in den Sträuchern und Gebüschgruppen Amsel, Grünfink, 

Dorngrasmücke, Stieglitz sowie die nach der Bundesartenschutzverodnung strengge-

schützte Grauammer nachgewiesen. Der gefährdete Bluthänfling brütete mit 3 Paaren in 

den Gebüschen im Umfeld der Sickerbecken. Der in der Vorwarnliste Brandenburgs und 

Deutschlands aufgeführte Feldsperling nistete in einem Stapel aufgeschichteter Betonteile. 

Als Vertreter der Höhlenbrüter wurde der Star (RL Dl Kat. 3) mit 2 Brutpaaren nachgewie-

sen. Die Höhlenbäume befanden sich am östlichen Rand der Untersuchungsfläche. 

Im Bereich des Silos brüteten je ein Bachstelzen- und ein Hausrotschwanzpaar. 
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5.1 Fazit Avifauna 

In Anbetracht der großflächigen Versiegelung der Untersuchungsfläche ist der Bestand an 

Brutvögeln sowohl hinsichtlich der Artenausstattung als auch in Bezug auf die Individuen-

anzahl als sehr gut einzuschätzen. 

Bei einer Inanspruchnahme der Fläche sollte ein in gleicher Größenordnung Ersatz an 

Brutvogellebensraum wie Gehölze und Nistkästen geschaffen werden. Hierzu zählen die 

im ASB (Wiesner 2018) beschriebenen Kompensationsmaßnahmen. Die Möglichkeit die 

auf dem Gelände befindlichen Betonteile an einem für z.B. Feldsperling geeigneten Ort 

wieder als Nistmöglichkeit auszubringen, wäre zu prüfen.  

Zur Vermeidung bzw. Minderung der Beeinträchtigung von Brutvögeln bei vorbereitenden 

Baumaßnahmen wie Abriss und Holzungen sind diese außerhalb der Brutzeit vorzuneh-

men.  
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Elsterwerda plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 •Zwischen 

Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ .

Da hinsichtlich des Vorhabens artenschutzrechtliche Belange ber€hrt sein kƒnnen, wurde 

das B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz (BLN) mit der Erstellung eines 

Artenschutzbeitrages beauftragt. 

2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Bearbeitung bilden: 

€ das Gesetz €ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51) in der aktuell g€ltigen Fassung vom 

15. Sept. 2017

€ Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der nat€rlichen Lebensr„ume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt. - Amtsblatt der Europ„ischen Gemeinschaften Nr. L 305/42.

€ Richtlinie des Rates €ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) vom 

2. April 1979 (79/409/EWG) (zuletzt ge„ndert durch die Richtlinie 94/24/EG vom 

8.6.1994)

Am 18. Dezember 2007 sind die im Hinblick auf den Artenschutz relevanten †nderungen

des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Europ„ischen 

Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft getreten (BGBI I S 

2873). Au…erdem ist am 15. Sept. 2017 die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 

in Kraft getreten. Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden auf diese Neufassung. 

Der besondere Artenschutz nach nationalem und europ„ischem Recht stellt ein 

eigenst„ndiges Instrument des Naturschutzes im Rahmen von Zulassungsverfahren dar. 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag (ASB) werden: 

€ die artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bez€glich der gemeinschaftsrechtlich gesch€tzten Arten (alle europ„ischen 

Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erf€llt 

werden kƒnnen, ermittelt und dargestellt,

€ sofern Verbotstatbest„nde erf€llt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen f€r 

eine Ausnahme von den Verboten gem. ‡ 45 Abs. 7 BNatSchG gepr€ft. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde des ‡ 44 Abs. 1 sind 

folgenderma…en gefasst:
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"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch€tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu tƒten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

besch„digen oder zu zerstƒren,

2. wild lebende Tiere der streng gesch€tzten Arten und der europ„ischen Vogelarten 

w„hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, ˆberwinterungs - und 

Wanderungszeiten erheblich zu stƒren; eine erhebliche Stƒrung liegt vor, wenn sich 

durch die Stƒrung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhest„tten der wild lebenden Tiere der besonders gesch€tzten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu besch„digen oder zu zerstƒren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch€tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu besch„digen oder zu 

zerstƒren."

Werden Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bez€glich der 

gemeinschaftsrechtlich gesch€tzten Arten ber€hrt, m€ssen die Ausnahmevoraus-

setzungen des ‡ 45 Abs. 7 BNatSchG erf€llt sein. 

Als f€r Bauvorhaben einschl„gige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 

werden, dass: 

€ zwingende Gr€nde des €berwiegenden ƒffentlichen Interesses, einschlie…lich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

€ zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintr„chtigungen der 

relevanten Arten f€hren, nicht gegeben sind und

€ sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 

verschlechtert.

2.2 Planungsgrundlagen

Als Planungsgrundlage wurde verwendet:

€ Begr€ndung zum Bebauungsplan Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer 

Mittelweg der Stadt Elsterwerda - ISP Ingenieurb€ro Stadtplanung Diecke, Stand 

Juni 2019
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3 Vorhabensbeschreibung

F€r die st„dtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort des ehemaligen 

Landwirtschaftsbetriebes der LPG-Einheit Elsterwerda hat die Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Elsterwerda am 25.10.2010 die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ beschlossen. Ziel ist die 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen f€r eine gewerbliche Nachnutzung.

Zus„tzlich wurde eine Ver„nderung ssperre eingeleitet. 

Festgesetzt werden zwei Gewerbegebiete mit der Nummerierung GE1 und GE2 mit nach 

‡ 8 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein und ausnahmsweise zul„ssigen Nutzungen. Nicht 

zugelassen werden Einzelhandelsbetriebe und Tankstellen. 

Weiterhin wird ein Eingeschr„nktes Gewerbegebiet (GEe) festgesetzt. Im eingeschr„nkten 

Gewerbegebiet sind nur solche Betriebe und Anlagen zugelassen, die nach ihrem 

Stƒrgrad im Mischgebiet gem„… ‡ 6 BauNVO zul„ssig sind und das Wohnen nicht 

wesentlich stƒren. Lagerh„user , Lagerpl„tze, ƒffentliche Betriebe und Anlagen f€r 

sportliche Zwecke sowie Nutzungen nach ‡ 8 Abs. 3 Bau NVO sind im GEe nur 

ausnahmsweise zul„ssig, sofern sie das Wohnen nicht wesentlich stƒren. Tankstellen 

nach ‡ 8 Abs. 2 Nr. 3 sind im GEe unzul„ssig , ebenso Einzelhandelsbetriebe sowie Kfz-

und Landmaschinen-Werkst„tten.

Das Geb„ude Nr. 5 im GEe befindet sich in Privateigentum und ist als Pferdestall in 

Nutzung. Diese Nutzung wird als Fremdkƒrper festgesetzt.

4 Untersuchungsgebiet

Das ca. 8,57 ha gro…e B-Plangebiet, welches gleichzeitig auch das Untersuchungsgebiet 

darstellt, befindet sich im Landkreis Elbe-Elster am s€dlichen Ortsrand von Elsterwerda-

Krausch€tz (vgl. Abb. 1, Karte 1). Es beinhaltet die Flurst€cke 102, 104, 106, 107, 117, 

123 und 124 der Flur 13 der Gemarkung Elsterwerda.

Die ca. 3,6 ha gro…e Eingeschr„nkte Gewerbefl„che (GEe) stellt sich als ehemaliger 

landwirtschaftlicher Betriebsstandort dar. Neben mehreren Stallgeb„uden (Fotos 2, 3, 7, 8 

und 13) finden sich hier drei Scheunen (Fotos 12 und 15), ein Werkstattgeb„ude (Fotos 17 

und 18), die Ruine einer ehemaligen Gastst„tte (Foto 16), eine Transformatorenstation

(Foto 20), eine €berdachte Lagerfl„che mit Rampe sowie weitere ruinƒse Geb„ude 

unbekannter Nutzung (Foto 14). Die Geb„ude Nr. 4 und 5 werden derzeit als Futterlager 

bzw. Pferdestall genutzt. Das Geb„ude Nr. 9 diente noch bis zum Jahr 2016 als Werkstatt 

eines landwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmens. Alle weiteren Geb„ude sind seit 

vielen Jahren ohne Nutzung. Im Zentrum der GEe befindet sich eine mit Betonplatten 

versiegelte Lagerfl„che . Die Areale zwischen den Stallgeb„uden 1, 2 und 3 sowie s€dlich 

des Stalles 3 werden derzeit als Pferdekoppel, Paddock oder F€hranlage genutzt. Am 
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Nordrand der GEe findet sich eine Baumreihe, welche aus Blaufichten, Fichten, 

Eschenahorn, Weiden, Spitzahorn, Stieleichen, Espen, Birken, Kiefern und Lebensbaum 

gebildet wird. Teile dieser Baumreihe wurden im Winter 2016/17 beseitigt. Kleinere Areale 

der GEe sind mit Aufsch€ttungen von Bauschuttrecycling belegt (Foto 22). Unter den 

Stallungen verlaufen G€llekan„le, welche mit einer Kl„rgrube verbunden sind (Foto 5) und 

z.T. offen stehen. 

Die ca. 0,62 ha gro…e Gewerbefl„che 1 (GE1) wurde Anfang Juni 2019 zu gro…en Teilen 

von einem Silo, Betonfl„chen und zwei Silosickerwasserbecken eingenommen (Fotos 33

bis 36). Am Westrand erstreckt sich ein mit Reifen durchsetzter Erdwall. An den Nord- und 

S€dseiten des Silos befinden sich Erdansch€ttungen. Das Umfeld der Sickerwasser-

becken wurde vor kurzem ber„umt und umgebrochen und war Anfang Juni 2019 noch 

€berwiegend vegetationsfrei. Die auf der GE1 im Fr€hjahr 2018 noch vorhandenen 

Ablagerungen von Betonplatten, Reifen, Schutt und M€ll sowie der gesamte vorhandene 

Baum- und Strauchbewuchs und die Ruderalvegetation (vgl. Luftbild Karte 1) wurden im 

Winter 2018/19 beseitigt. Es verblieben nur der westliche Erdwall sowie die 

Ansch€ttungen an den Nord- und S€dseiten des Silos. Die Silosickerwasserbecken

wurden frei gelegt und mit neuer Folie ausgekleidet.

Auf der ca. 1,16 ha gro…en Gewerbefl„che 2 (GE2) befinden sich zwei Lagerhallen (Fotos 

26 und 28), welche seit 2017 durch einen landwirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb als

Werkstatt- und zu Unterstellzwecken genutzt werden. Die Fl„che um die Halle 12 ist 

weitr„umig asphaltiert und wird derzeit als Abstellplatz f€r Fahrzeuge genutzt (Foto 30). 

Die bisher unbebauten Areale von GE1 wurden 2016 noch von Landreitgras- und 

Brombeerfluren sowie Laubholzgeb€schen aus Espe, Robinie, Stieleiche, Eschenahorn, 

Pappeln und Rosen eingenommen. Im Verlauf des Jahres 2017 wurde die Freifl„che 

ber„umt und teils planiert und es wurden die Gehƒlze entfernt. Sie stellte sich Anfang Juni 

2019 als Lager- und Abstellfl„che dar (Fotos 29 und 31). Am Nordrand der GE2 wurde ein 

Erdwall aufgesch€ttet. Nƒrdlich der Halle 12 befinden sich seit einigen Jahren zwei 

tempor„re Flachgew„sser (Foto 32). 

Die ca. 2,67 ha gro…e private Gr€nfl„che (pGF) wurde 2016 teilweise als Pferdekoppel 

genutzt (Foto 23). Sie wird im ƒstlichen Teil von hochw€chsigen Gr€nlandbrachen

eingenommen, in welche Gehƒlze und Stauden eingestreut sind (Foto 25). Am S€d- und 

Nordostrand finden sich fl„chige Laubgeb€sche, die aus Robinien, Pappeln, Eschenahorn, 

Birken, Holunder, Wei…dorn, Roteiche und z.T. aus Kiefer und Fichte gebildet werden.

Die nƒrdliche Begrenzung des B-Plangebietes bilden der Eichenweg mit seinem alten 

Baumbestand sowie das angrenzende Wohngebiet mit Mischnutzung. Westlich grenzen

eine Recyclingfirma sowie ein Solarpark an. Im S€den bilden der Krausch€tzer Mittelweg 
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und Landwirtschaftsfl„chen die Begrenzung. Im Osten schlie…en sich eine Baumreihe, ein 

unbefestigter Fahrweg sowie Ackerfl„chen an. 

Abb. 1: Lage der B-Planfl„che

5 Ermittlung der pr•f relevanten Arten

Der Pr€frahmen des Artenschutzbeitrages umfasst die Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

sowie alle europ„ischen Vogelarten. Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen 

gehƒren Brutvƒgel zu den pr€frelevanten Arten. Das Vorhabensgebiet befindet sich 

allerdings nicht in einem Bereich mit Rastvogelkonzentrationen. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef€hrt. 

Die Anhang IV-Arten wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse auf ihre Relevanz hin 

abgepr€ft. Grundlage hierf€r sind u.a. die von April 2016 bis Juni 2019 im 

Untersuchungsgebiet durchgef€hrten Erfassungen (vgl. Kap. 6). Pr€frelevante Arten sind 

fett hervorgehoben.
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Tab. 1: Pr€frelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im 

Untersuchungsgebiet

Arten gruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

S„ugetiere

Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…es Mausohr Myotis myotis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Fransenfledermaus Myotis nattereri kein Vorkommen lt. Kartierung

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus kein Vorkommen lt. Kartierung

Gro…e Bartfledermaus Myotis brandtii kein Vorkommen lt. Kartierung

Teichfledermaus Myotis dasycneme kein Vorkommen lt. Kartierung

Wasserfledermaus Myotis daubentonii kein Vorkommen lt. Kartierung

Braunes Langohr Plecotus auritus nachgewiesen nur Jagdrevier

Graues Langohr Plecotus austriacus nachgewiesen nur Jagdrevier

Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus

kein Vorkommen lt. Kartierung

Breitfl•gelfledermaus Eptesicus serotinus nachgewiesen nur Jagdrevier

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii kein Vorkommen Arealrestriktion 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus kein Vorkommen lt. Kartierung

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus nachgewiesen nur Jagdrevier

M€ckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus kein Vorkommen lt. Kartierung

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii kein Vorkommen lt. Kartierung

Abendsegler Nyctalus noctula nachgewiesen nur Jagdrevier

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri kein Vorkommen lt. Kartierung

Reptilien

Europ„isch e 

Sumpfschildkrƒte

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Glattnatter Coronella austriaca kein Vorkommen lt. Kartierung

‰stliche 

Smaragdeidechse

Lacerta viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Zauneidechse Lacerta agilis nachgewiesen lt. Kartierung

Amphibien

Kammmolch Triturus cristatus kein Vorkommen lt. Kartierung

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae kein Vorkommen lt. Kartierung
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Arten gruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

Moorfrosch Rana arvalis kein Vorkommen lt. Kartierung

Springfrosch Rana dalmatina kein Vorkommen lt. Kartierung

Laubfrosch Hyla arborea kein Vorkommen lt. Kartierung

Rotbauchunke Bombina bombina kein Vorkommen lt. Kartierung

Knoblauchkr…te Pelobates fuscus nachgewiesen lt. Kartierung

Kreuzkr…te Bufo calamita nachgewiesen lt. Kartierung

Wechselkr…te Bufo viridis nachgewiesen lt. Kartierung

K„fer

Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen lt. Kartierung

Eremit Osmoderma eremita kein Vorkommen lt. Kartierung

Scharlachroter 

Plattk„fer

Cucujus cannaberinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmalbindiger Breit-

fl€gel-Tauchk„fer

Graphoderus lineatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Libellen

Sibirische Winterlibelle Sympaecma paedisca kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr€ne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

‰stliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmetterlinge

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…er Feuerfalter Lycaena dispar kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Blauschillernder 

Feuerfalter

Lycaena helle kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Thymian-

Ameisenbl„uling

Maculinea arion kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbl„uling

Maculinea nausithous kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Heller Wiesenknopf-

Ameisenbl„ulimg

Maculinea teleius kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Nachtkerzenschw„rmer Proserpinus proserpina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Mollusken

Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zierliche Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Arten gruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

Tellerschnecke

Gef„ƒpflanzen

Wasserfalle Aldrovanda versiculosa kein Vorkommen lt. Kartierung

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen lt. Kartierung

Froschkraut Luronium natans kein Vorkommen lt. Kartierung

Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen lt. Kartierung

Frauenschuh Cypripedium calceolus kein Vorkommen lt. Kartierung

Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen lt. Kartierung

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen lt. Kartierung

Biegsames Nixkraut Najas flexilis kein Vorkommen lt. Kartierung

Kriechender Sellerie Apium repens kein Vorkommen lt. Kartierung

Vorblattloses 

Vermeinkraut

Thesium abracteatum kein Vorkommen lt. Kartierung

Firnisgl„nzendes 

Sichelmoos

Hamatocaulis 

vernicosus

kein Vorkommen lt. Kartierung

Gr€nes Beesenmoos Dicranum viride kein Vorkommen lt. Kartierung

Gr€nes Koboldmoos Buxbaumia viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Langstieliges 

Schwanenhalsmoos

Meesia longiseta kein Vorkommen lt. Kartierung

Die artenschutzrechtliche Pr€fung erstreckt sich somit auf Flederm„use, die 

Zauneidechse, Knoblauch-, Kreuz- und Wechselkrƒte sowie Brutvƒgel.

6 Methodik der floristischen und faunistischen Erfassungen

Flora

Kartierungen zu Anhang IV-Pflanzenarten der FFH-Richtlinie erfolgten im Rahmen der 

Biotoptypenerfassungen und wurden am 7. Juni und 9. Juli 2016 vorgenommen.

Hƒhlenb„ume

Eine Kartierung von Hƒhlungen, Ritzen und Spalten in B„umen des 

Untersuchungsgebietes wurde am 3. Juni 2016 durchgef€hrt. Diese erfolgte vom Boden 

aus durch Sichtkontrolle mit dem Fernglas. 

In der erst sp„ter in die Betrachtungen einbezogenen GE1 wurden keine 

Hƒhlenbaumkartierungen durchgef€hrt.
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Geb„ude bewohnende Arten

Die im B-Plangebiet befindlichen Geb„ude wurden am 7. Juni sowie am 9. und 13. Juli 

2016 und am 19. Juni 2017 hinsichtlich potenzieller Vorkommen von Flederm„usen, 

Brutvƒgeln und Hornissen untersucht. Wegen Einsturzgefahr oder Nichtzug„nglichkeit  

wurden die Geb„ude 6, 8 und 12 nicht von Innen begutachtet.

Flederm„use

Zur Erfassung von Fledermausvorkommen wurden im Bereich der Geb„ude am 5. Juni 

und 9. Juli 2016 bei g€nstigem Wetter zwei Ausflugskontrollen mit jeweils 3 Beobachtern 

durchgef€hrt. Die Begehungstermine umfassten die Zeit der Wochenstuben. Die 

Erfassungen wurden ca. 2 h vor Sonnenuntergang begonnen und bis Mitternacht 

fortgef€hrt. Zum Nachweis der Flederm„use wurden €berwiegend visuell und akustisch 

orientierte Methoden eingesetzt. Mit dieser Methodik kƒnnen bei ausreichender Erfahrung 

ca. 80 % der Fledermausarten sicher bestimmt werden. Bei den n„chtlichen 

Gel„ndearbeiten bestand die Ausr€stung aus Ultraschalldetektoren, Batcorder und 

Lampe. Sichtbeobachtungen blieben wegen des Fehlens k€nstlicher Lichtquellen auf die 

D„mmerung beschr„nkt. Zudem wurden die zug„nglichen Geb„ude bei Tageslicht auf 

Ansammlungen von Kotspuren und Fra…resten auf den Fu…bƒden untersucht. 

Brutvƒgel

Die Brutvogelkartierung erfolgte als fl„chendeckende Revierkartierung aller Arten im 

Untersuchungsgebiet. Die Kartierungsleistungen umfassten 5 Tagesbegehungen zur 

Hauptbrutzeit im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai 2016. Die Begehungstermine 

waren hierbei der 8. und 21. April, 6. und 20. Mai sowie der 7. Juni 2016. Bei jeder 

Begehung wurde das Untersuchungsgebiet in den zeitigen Morgenstunden jeweils 

schleifenfƒrmig abgelaufen und mittels Fernglas bzw. durch Verhƒren nach Brutvƒgeln 

abgesucht. Gesang der M„nnchen in Verbindung mit Reviertreue, in manchen F„llen auch 

das Warnen der Altvƒgel und Futtertragen, Nestfunde oder sonstiges revieranzeigendes 

Verhalten wurden als ausreichende Hinweise auf ein Revier bzw. Brutvorkommen 

gewertet. Zus„tzliche Erfassungen der Brutvƒgel erfolgten auch bei den Begehungen zur 

Reptilien- und Fledermaussuche (nachtaktive Arten).

Die GE1 wurde erst sp„ter in die Betrachtungen einbezogen und durch die NAGOLA RE 

GmbH im Fr€hjahr 2018 hinsichtlich von Brutvogelvorkommen untersucht (NAGOLA RE

2018). 

Weitere Beobachtungen zur Brutvogelfauna in den GE1 und 2 erfolgten Anfang Juni 2019.

Amphibien

Beobachtungen zur Amphibienfauna erfolgten im Rahmen der Brutvogel- und 

Reptilienkartierungen.
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Die GE1 wurde im Fr€hjahr 2018 auf Vorkommen von Amphibien durch die NAGOLA RE 

GmbH (NAGOLA RE 2018) untersucht. 

Reptilien

Kartierungen zu Reptilienvorkommen im Bereich des Untersuchungsgebietes erfolgten 

von Ende April bis Ende Juni 2016 und wurden an sonnigen Vor- und Nachmittagen des 

21. und 30. April, 10. und 20. Mai sowie am 7., 16. und 22. Juni durchgef€hrt. Die getrennt 

nach Geschlechtern und Altersklassen vorgenommenen Erfassungen der Zauneidechse 

wurden in der Karte 2 aggregiert. Eine Aufschl€sselung nach Geschlechtern und 

Altersklassen wurde hierbei jedoch nicht vorgenommen, da eine eindeutige Zuordnung 

nicht immer gelang. Offensichtliche Mehrfachnachweise einzelner Individuen wurden 

dabei soweit wie mƒglich eliminiert. Im Untersuchungsgebiet wurden bei jeder Begehung 

wegen dessen Grƒ…e allerdings immer nur Teilbereiche des B-Plangebietes untersucht. 

Die GE1 wurde im Fr€hjahr 2018 hinsichtlich der Reptilienfauna durch die NAGOLA RE 

GmbH (NAGOLA RE 2018) untersucht. 

xylobionte K„fer

Das Auftreten Holz bewohnender K„ferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (Eremit 

und Heldbock) sowie weiterer besonders gesch€tzter Arten (Rosenk„fer) wurde im 

Rahmen der Hƒhlenbaumkartierung erfasst. Besondere Beachtung fanden hierbei art-

typische Fra…bilder bzw. das Auftreten von Fra…resten (Kotpillen) der betreffenden Arten.

Waldameisen

Erfassungen von besonders gesch€tzten, H€gel bauenden Waldameisen der Gattung 

Formica s. str. wurden bei den Kartierungen der Reptilienfauna sowie am 1. Juli 2016 

vorgenommen.

7 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden potenzielle bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren abgepr€ft, 

welche bezogen auf das Vorhaben •B-Plan Nr. 30 Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer 

Mittelweg in Elsterwerda‚ relevante Beeintr„chtigungen und Stƒrungen von europarecht-

lich gesch€tzten Tierarten verursachen kƒnnen. Anlagenbedingte Wirkfaktoren treten 

voraussichtlich nicht auf.

Fl€cheninanspruchnahme

Es kƒnnen durch das oben genannte Vorhaben potenzielle Fortpflanzungs- und/oder 

Ruhest„tten von Zauneidechse, Knoblauch-, Kreuz- und Wechselkrƒte beansprucht 

werden. Voraussichtlich in Anspruch genommen werden zudem von Flederm„usen und 

Brutvƒgeln als Lebensraum genutzte Frei- und Gehƒlzfl„chen .
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L€rmwirkungen, optische St•ru ngen, Ersch‚tterungen

Durch Bauma…nahmen auftretende L„rmwirkungen, optische Stƒrungen und 

Ersch€tterungen kƒnnen zu einer Beeintr„chtigung von Flederm„ usen, Brutvƒgeln und 

Reptilien f€hren.

N€hr- und Schadstoffemissionen, 

Potenziell infolge von Havarien w„hrend der Bauphasen auftretende 

Schadstoffemissionen f€hren voraussichtlich nicht zu einer Beeintr„chtigung der 

untersuchten Artengruppen. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Barriere- oder Zerschneidungswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Kollisionsrisiko

Durch Bauma…nahmenbesteht die potenzielle Gefahr der Tƒtung von Flederm„usen, von 

Eiern und Nestlingen bei Brutvƒgeln sowie von Reptilien und Amphibien.

8 Bestandsdarstellung und artenschutzrechtliche Pr•fung 

F€r die Bestandsdarstellung der einzelnen Artengruppen wird der Gebietszustand im Juni 

2019 zugrunde gelegt.

8.1 Hƒhlenb„ume, Flederm„use, Holz bewohnende K„fer , Hornissen

Im Bereich der Gehƒlzfl„ chen des B-Plangebietes befanden sich zum Zeitpunkt der 

Kartierung bzw. im Juni 2019 (GE2) keine Hƒhlenb„ume. Eine Beeintr„chtigung von 

Vermehrungs- oder Ruhest„tten von Flederm„usen und Hƒhlen bewohnenden Vƒgeln 

sowie Hornissen kann daher ausgeschlossen werden. F€r eine Reihe von Fledermaus-

arten (vgl. Tab. 1) stellt das Vorhabensgebiet jedoch ein potenzielles Jagdhabitat dar. Der 

potenzielle Verlust von Gehƒlzfl„chen (fl„chige und lineare Gehƒlzstrukturen) als 

Jagdhabitate kann jedoch vernachl„ssigt werden, da sich im n„heren Umfeld eine gro…e 

Anzahl weiterer gleichartiger Habitatstrukturen befinden und die beseitigten Gehƒlze 

zudem durch Ausgleichspflanzungen (vgl. K3 - Kap. 9.2) ersetzt werden. Brutb„ume von 

Heldbock, Eremit oder Rosenk„fern wurden ebenfalls nicht festgestellt. 

Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG treten somit nicht ein.

8.2 Geb„ude bewohnende Arten

Bei den im Jahr 2016 durchgef€hrten Kontrollen des Geb„udebestandes wurden mit

Kohlmeise, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Star, Amsel, Hausrotschwanz, Haussperling, 

Feldsperling und Bachstelze 9 Brutvogelarten nachgewiesen. In der Scheune Nr. 4 
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festgestellte Nahrungsreste lassen auf eine Nutzung durch Flederm„use (Hangplatz zur 

Nahrungsaufnahme) schlie…en.

Tab. 2: Nachweise von Fortpflanzungs- oder Ruhest„tten in den Geb„uden

Nr. Bezeichnung Fortpflanzungs - oder Ruhest„tten 2016

1 Stallgeb„ude € Nistplatz des Hausrotschwanzes und des 
Feldsperlings

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

2 Stallgeb„ude € Nistplatz der Kohlmeise, der Mehlschwalbe (Foto 9) 
und des Haussperlings

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

3 Stallgeb„ude € Nistplatz des Hausrotschwanzes und der 
Bachstelze, ehemaliger Nistplatz der 
Rauchschwalbe (Foto 10)

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

4 Scheune € Nistplatz von Star und Haussperling, Fra…platz von 
Langohrflederm„usen (Foto 11)

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

5 Stallgeb„ude und Scheune € Nistplatz von Rauchschwalbe und Haussperling
€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 

f€r Flederm„use
6 Ruine keine
7 Scheune € Nistplatz des Haussperling

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

8 Ruine einer ehemaligen 
Gastst„tte

keine

9 Werkstattgeb„ude € Nistplatz von Star, Amsel, Hausrotschwanz, 
Haussperling und Bachstelze

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

10 €berdachte Lagerfl„che mit 
Rampe

€ Nistplatz von Feldsperling und Haussperling, 
ehemaliger Nistplatz des Hausrotschwanz (Foto 19)

11 Transformatorenstation € ehemaliger Nistplatz der Rauchschwalbe (Foto 21)
12 Lagerhalle € Nistplatz von Star, Feldsperling, Haussperling und 

Hausrotschwanz, ehemaliger Nistplatz der 
Rauchschwalbe (Foto 27)

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

13 Lagerhalle € Nistplatz von Hausrotschwanz, Haussperling und 
Bachstelze

€ potenzielles Sommer-, Zwischen und Winterquartier 
f€r Flederm„use

Im Anschluss erfolgen erg„nzende Angaben zum Vorkommen der vorgefundenen

Brutvogel- und Fledermausarten in den Geb„uden .
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Brutv€gel

Kohlmeise und Blaumeise

Die Kohlmeise wurde 2016 im Umfeld des Stallgeb„udes 2 festgestellt. Ein Br€ten in 

Hohlr„umen des Stallgeb„udes ist anzunehmen. Die Kohlmeise kann wie auch die 

Blaumeise potenziell in allen Geb„uden Brutpl„tze annehmen.

Rauchschwalbe

Im als Pferdestall genutzten Geb„ude 5 wurden 2016 23 Nester der Rauchschwalbe 

gez„hlt von denen ca. 10 besetzt waren. In den Geb„uden 3, 11 und 12 fanden sich

zudem f€nf, ein bzw. zwei alte Nester die 2016 nicht besetzt waren (vgl. Karte 3a).

Mehlschwalbe

Im Stallgeb„ude 2 wurden 2016 41 Nester der Mehlschwalbe gez„hlt , von denen ca. 30 

Bruten aufwiesen. (vgl. Karte 3a).

Star

Der Star br€tete 2016 mit jeweils einem Brutpaar in den Geb„uden 4, 9 und 12 (vgl. Karte 

3b).

Amsel

Die Amsel br€tete 2016 im Geb„ude 9 (vgl. Karte 3b).

Hausrotschwanz 

Vom Hausrotschwanz wurden 2016 5 Bruten in den Geb„uden 1, 3, 9, 12 und 13 gez„hlt

(vgl. Karte 3b).

Haussperling

Mindestens 15 Paare des Haussperlings br€teten 2016 in den Geb„uden 2, 4, 5, 7, 9, 10, 

12 und 13 (vgl. Karte 3b).

Feldsperling

4 Paare des Feldsperlings br€teten 2016 in den Geb„uden 1, 11 und 12 (vgl. Karte 3b).

Bachstelze

Jeweils ein Brutrevier der Bachstelze wurde 2016 im Bereich Geb„ude 3, 9 und 13

festgestellt (vgl. Karte 3b). 

Die artenschutzrechtliche Pr€fung der Brutvƒgel wird im Kapitel 8.5 vorgenommen.
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Flederm•use

Braunes und Graues Langohr

Bei der Kontrolle der Scheune Nr. 4 wurden am 13.7.16 an einer Stelle massiert Fra…reste 

vermutlich von Langohrflederm„usen festgestellt (Foto 11). Es handelt sich hierbei um 

einen f€r Langohren typischen Hangplatz, welcher bei zwischenzeitlichen Ruhephasen 

w„hrend der n„chtlichen Jagd aufgesucht wird. Anzeichen auf eine Wochenstube von 

Langohren in den Geb„uden wurden nicht festgestellt. 

Breitfl€gelfledermaus, Zwergfledermaus, Abendsegler

Sichtbeobachtungen und Rufnachweise von einzelnen €ber der GEe jagenden Breitfl€gel-

und Zwergflederm„usen sowie Abendseglern gelangen am 5. Juni und 9. Juli 2016. Bei 

den drei Arten kann ein Vorhandensein von Wochenstuben im Vorhabensgebiet mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da keine Ausfl€ge aus den Geb„uden 

registriert und nur einzelne Tiere beobachtet wurden.

Das Auftreten einzelner Tiere im Sommer- und Zwischenquartier sowie das ˆberwintern 

auch anderer Fledermausarten in den Geb„uden sind jedoch potenziell mƒglich.

Das Graue Langohr gilt nach der aktuellen •Roten Liste‚ des Landes Brandenburg (MUNR

1992) als stark gef„hrd et. Braunes Langohr sowie der Abendsegler gelten als gef„hrdet, 

die Zwergfledermaus als potenziell gef„hrdet . Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgef€hrt und nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng gesch€tzt.

Tab. 3: Schutz- und Gef„hrdungss tatus der nachgewiesenen Fledermausarten

Art RL BB Schutzst atus

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 s, IV
Graues Langohr Plecotus austriacus 2 s, IV
Breitfl€gelfledermaus Eptesicus serotinus 3 s, IV
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4 s, IV
Abendsegler Nyctalus noctula 3 s, IV

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburg (MUNR 1992)

Gef„hrdungskategorien: 2 - stark gef„hrdet, 3 - gef„hrdet, 4 - potenziell gef„hrdet

Schutzstatus: s  - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Flederm„use 

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft. 
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Tab. 4: Formblatt Flederm„use

Braunes und Graues Langohr, Breitfl•gel -, Zwergfledermaus, Groƒer Abendsegler 

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsda rstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Braunes Langohr: Sommerquartiere werden von 10 bis 50 W eibchen in Hohlr„umen an H„usern, in Baumhƒhlen 
und Fledermausk„sten besetzt. Die Art jagt in W „ldern, Parks, Siedlungen und G„rten. Sie wandert bis 20 km und 
€berwintert einzeln oder in kleinen Gruppen in Kellern, Stollen und Bunkern. Das Braune Langohr ist im ganzen 
Land Brandenburg verbreitet (MLUV BRANDENBURG 2009).

Graues Langohr: Sommerquartiere mit 10 bis 30 W eibchen befinden sich ausschlie…lich in und an Geb„uden, 
bevorzugt auf Dachbƒden. Die Art jagt in Siedlungen, in G„rten, Parks und im W ald. Sie ist sehr ortstreu und 
bevorzugt relativ trockene, k€hle W interquartiere. Das Graue Langohr erreicht in der Mitte des Landes 
Brandenburg seine nƒrdliche Verbreitungsgrenze (MLUV BRANDENBURG 2009).

Breitfl€gelfledermaus: Sommerquartiere werden von 20 bis 70 W eibchen in und an H„usern in Einzelgehƒften, 
Siedlungen und St„dten besetzt. Die Art jagt in Siedlungen, an Lichtquellen, in G„rten, Parks, im W ald und an 
W aldr„ndern. Sie wandert maximal 100 km in ihre W interquartiere, welche sich in Dachbƒden, Zwischendecken 
oder Fassadenspalten befinden. Die Breitfl€gelfledermaus ist im ganzen Land Brandenburg €berwiegend in 
Siedlungen verbreitet (MLUV BRANDENBURG 2009).

Zwergfledermaus: Sommerquartiere mit 20 bis mehreren hundert W eibchen befinden sich in Geb„uden und 
Fledermausk„sten. Zwergflederm„use jagen in W „ldern, €ber Gew„ssern, in Parks, in Siedlungen und im 
innerst„dtischen Bereich. Sie wandert bis 30 km in ihre W interquartiere. Diese befinden sich in und an Geb„uden. 
Die Zwergfledermaus ist landesweit verbreitet und stellenweise h„ufig (MLUV BRANDENBURG 2009).

Gro…er Abendsegler: Sommerquartiere mit 20 bis 70 Weibchen befinden sich in Baumhƒhlen (alte 
Buntspechthƒhlen) und Fledermausk„sten. Abendsegler jagen im freien Luftraum €ber Baumwipfelhƒhe €ber 
W„ldern, Gew„ssern und Offenland. Er wandert bis 1.000 km in seine W interquartiere. Diese befinden sich in 
Baumhƒhlen und in Fassadenspalten an Hochh„u sern. Der Gro…e Abendsegler ist landesweit verbreitet und 
h„ufig (MLUV BRANDENBURG 2009).

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

U1 - naturschutzfachliche Untersuchung (vgl. Kap. 9.1)

V1 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

M1 - naturschutzfachliche Baubetreuung (vgl. Kap. 9.2)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kol lisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt )

Die baubedingte Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population

Die baube dingte Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population

Eine baubedingte Tƒtung von Individuen der oben aufgef€hrten Fledermausarten im Sommer-, Zwischen- oder 
Winterquartier kann durch eine vorherige Untersuchung auf Fledermausvorkommen (U1), durch eine bauzeitliche 

Regelung (V1) oder eine naturschutzfachliche Baubetreuung (M1) weitgehend vermieden werden.
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Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Potenzielle Stƒrungen von Flederm„usen im Sommer-, Zwischen- oder W interquartier kƒnnen durch eine 
vorherige Untersuchung auf Fledermausvorkommen (U1) und durch eine bauzeitliche Regelung (V1) vermieden 
bzw. eine naturschutzfachliche Baubetreuung (M1) gemildert werden.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tt en 

Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Eine Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhest„tten in zum Aus- oder Umbau bzw. Abriss vorgesehenen 
Geb„uden erscheint nach dem derzeit vorliegenden Erkenntnisstand nicht sehr wahrscheinlich, kann aber auch 
nicht vollst„ndig ausgeschlossen werden. Vor Beginn von konkreten Bau- oder Abrissvorhaben sowie einer 
Nutzungs„nderung oder Nutzungsaufnahme von Geb„uden ist daher eine nochmalige artenschutzfachliche 
Untersuchung des jeweiligen Standorts vorzunehmen (U1). In Abh„ngigkeit der dabei erzielten Ergebnisse ist 
durch den Bauherrn gegebenenfalls eine artenschutzrechtliche Befreiung gem„… ‡ 67 NBatSchG zu beantragen.
Die untere Naturschutzbehƒrde trifft dann eine endg€ltige Entscheidung zu erforderlichen Vermeidungs- und 
Kompensationsma…nahmen.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

8.3 Reptilien

W„hrend der Kartierungen zur Reptilienfauna wurden im Jahr 2016 bzw. im Jahr 2018 

innerhalb des Untersuchungsgebietes mit der Zauneidechse und der Waldeidechse zwei

Reptilienarten festgestellt. 

Zauneidechse und Ringelnatter gelten nach der aktuellen Roten Liste des Landes 

Brandenburg als gef„hrdet (SCHNEEWEI… et al. 2004). Die Zauneidechse ist nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz streng gesch€tzt und gehƒrt zu den Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie. Die Waldeidechse ist besonders gesch€tzt. 

Tab. 5: Gef„hrdungs - und Schutzstatus der nachgewiesenen Reptilienarten

Art RL BB Schutzstatus 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 s, IV
Waldeidechse Zootoca vivipara - b

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEI…et al. 2004)

Gef„hrdungskategorien: 3 - gef„hrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,
s  - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.



Artenschutzbeitrag B-Plan Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ in Elsterwerda

B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz Dipl.-Ing. Thomas Wiesner
20

Zauneidechse

Im Verlauf des Jahres 2016 wurden im Untersuchungsgebiet an 13 Stellen Zauneidechsen 

aller Altersklassen und Geschlechter nachgewiesen. Der grƒ…te Teil davon waren Adulte 

und Subadulte. Diesj„hrige Jungtiere waren aufgrund des Ende Juni auslaufenden 

Kartierzeitraumes nicht darunter. Die Zauneidechsenerfassungen gestalteten sich in vielen 

Bereichen aufgrund des hohen und dichten Bewuchses als sehr schwierig. 

Siedlungsschwerpunkte waren im Jahr 2016 die Gr€nfl„chen der GE2 sowie Teilbereiche 

der pGF. Die Fl„che des GEe wies wider Erwarten nur eine sehr geringe Besiedlung auf. 

Die Freifl„c hen der GE2 wurden im Jahr 2017 umfassend umgestaltet, so dass in diesem 

Bereich von einem erheblichen R€ckgang der Zauneidechsenpopulation auszugehen ist.

Die im Jahr 2018 auf der GE1 durchgef€hrten Zauneidechsenerfassungen (NAGOLA RE

2018) erbrachten 7 Fundpunkte. Mit Ausnahme der Vorkommen auf dem westlichen 

Erdwall sind allerdings alle Vorkommen aufgrund der im Winter 2018/19 durchgef€hrten 

Ber„umungen erloschen.

Aufgrund der j€ngst vorgenommenen Eingriffe in die Zauneidechsenlebensr„ume der GE1

und GE2 ist derzeit im Bereich des B-Plangebietes nur noch von einem vergleichsweise 

geringen Zauneidechsenvorkommen (vgl. Karte 2) auszugehen, welches die Zahl von 30 

Adulten und Subadulten nicht €bersteigen d€rfte. Das Vorkommen ist Teil einer grƒ…eren

Population, welche auch das Areal zwischen der pGF und der GE2 sowie ƒstlich davon 

besiedelt (BLN 2016a, b). 

Waldeidechse

Das 2016 existente Vorkommen der Waldeidechse auf der GE2 d€rfte durch die 

vorgenommenen Umgestaltungen erloschen sein.

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Zauneidechse

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft. 

Tab. 6: Formblatt Zauneidechse

Zauneidechse

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelart gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB
Zauneidechse: Die Zauneidechse ist ƒkologisch wenig anspruchsvoll und bevorzugt als Lebensraum krautiges 
oder bebuschtes, sonniges und trockenes bis nur m„…ig feuchtes Gel„nde. W ichtig sind vegetationsfreie 
Kleinfl„chen, die als Sonnenpl„tze dienen sowie in unmittelbarer N„he gelegene Versteckpl„tze wie B€sche, 
Steinhaufen u.„.. Zauneidechsen sind au…erhalb ihrer W interquartiere in Abh„ngigkeit von den 
Witterungsbedingungen von Anfang M„rz bis Mitte November anzutreffen. Die Paarung findet von April bis Juni 
statt. Nach ca. 7 W ochen werden 5-14 Eier an warmen, m„…ig feuchten Stellen im Boden abgelegt, aus denen 
nach 2 Monaten die 3-4 cm langen Jungen schl€pfen (GˆNTHER 1996). Adulte Tiere (insbesondere M„nnchen) 
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suchen z.T. schon Ende August, W eibchen sp„testens Anfang Oktober ihre W interquartiere auf. In den 
durchschnittlich sehr warmen Monaten Juni und Juli ist die t„gliche Aktivit„tszeit stark verringert und insbesondere 
die hei…en Tagesabschnitte werden gemieden. Die Zauneidechse ist im Land Brandenburg in nahezu allen 
Landesteilen zu finden und speziell in der Niederlausitz h„ufig anzutreffen (SCHNEEWEI…et al. 2004).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidung smaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

U1 - naturschutzfachliche Untersuchung (vgl. Kap. 9.1)

V2 - Abfang und Umsiedlung incl. Zwischenh„lterung (vgl. Kap. 9.2)

K1 - Anlage eines Zauneidechsen-Ersatzlebensraumes (vgl. Kap.9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung vo n Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Der Gefahr der baubedingten Tƒtung von Zauneidechsen kann durch eine vorherige Untersuchung auf 
Zauneidechsenvorkommen (U1) und gegebenenfalls durch Abfangen und Umsiedeln (V2) weitgehend begegnet
werden. Da in der Praxis nicht alle Tiere abgefangen werden kƒnnen, bleibt der Tatbestand der Tƒtung erhalten, 
liegt aber unterhalb der Signifikanz.

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzun gs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten (baubedingt)

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Stƒrungen der Zauneidechse kƒnnen nicht vermieden werden, f€hren aber nicht zur Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Eine Inanspruchnahme von durch die Zauneidechse genutzten Lebensr„umen in einer Grƒ…enordnung von ca. 
700 m2 kann unter Umst„nden nicht vermieden werden. Diese wird durch die Anlage eines bis zu. 1.800 m2

gro…enZauneidechsen-Ersatzlebensraumes im Bereich der pGF ausgeglichen (K1). 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)
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8.4 Amphibien

Im Bereich des B-Plangebietes wurden 2016 mit der Kreuzkrƒte und dem Grasfrosch zwei

Amphibienarten nachgewiesen. Hinzu kommen die 2018 auf der GE1 festgestellten Arten 

Knoblauch- und Wechselkrƒte sowie Teichfrosch (NAGOLA RE 2018). 

Kreuzkrƒte, Wechselkrƒte und Grasfrosch gelten nach der aktuellen Roten Liste des 

Landes Brandenburg derzeit als gef„hrdet (SCHNEEWEI…et al. 2004). Alle drei Krƒtenarten

gehƒren zu den Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und sind nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz streng gesch€tzt. Grasfrosch und Teichfrosch sind besonders 

gesch€tzt. 

Tab. 7: Gef„hrdung und Schutzstatus der nachgewiesenen Amphibienarten

Art RL BB Schutzst atus

Knoblauchkrƒte Pelobates fuscus - s, IV
Kreuzkrƒte Bufo calamita 3 s, IV
Wechselkrƒte Bufo viridis 3 s, IV
Grasfrosch Rana temporaria 3 b
Teichfrosch Rana kl. esculenta - b

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEI…et al. 2004)

Gef„hrdungskategorien: 3 - gef„hrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,
s - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
IV - Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Knoblauchkrƒte, Wechselkrƒte, Teichfrosch

Die Vorkommen der im Fr€hjahr 2018 in den beiden auf der GE1 befindlichen 

Silosickerwasserbecken festgestellten Arten sind vermutlich innerhalb des B-Plangebietes 

aufgrund von Abwanderung erloschen, da die Becken aufgrund ihrer Instandsetzung und 

zuk€nftiger Innutzungnahme nicht mehr als Amphibienlaichgew„sser genutzt werden 

kƒnnen. 

Kreuzkrƒte 

In zwei schon mehrere Jahre auf der GE2 bestehenden, in Abh„ngigkeit von 

Niederschlagsereignissen zusammen mind. 150 m2 gro…en, tempor„ren Flachgew„ssern

nƒrdlich der Lagerhalle 12 wurden Ende Mai und Anfang Juni 2016 eine gro…e Anzahl von 

Kreuzkrƒtenlarven festgestellt (vgl. Karte 2, Foto 32). Die beiden Gew„sser trockneten 

allerdings Ende Juni bzw. Anfang Juli komplett aus, so dass ein erfolgreicher Abschluss 

der Larvalentwicklung vermutlich nicht vollzogen wurde. Mit zunehmendem R€ckgang des 

Wasserstandes wurden auch Starenschw„rme beim Fang der Kaulquappen beobachtet. 

Unabh„ngig davon ist das B-Plangebiet vermutlich Teil des Landlebensraums der 
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Kreuzkrƒte. Aktuelle Vorkommen der ehemals in der Flussaue der Schwarzen Elster weit 

verbreiteten Kreuzkrƒte stellen mittlerweile eine Seltenheit dar. Beide Flachgew„sser

waren auch im Juni 2019 nach ergiebigen Regenf„llen wieder wassergef€llt, weisen

allerdings innerhalb der GE2 eine wegen der Tƒtungsgefahr beim Durchfahren ung€nstige 

Lage auf und sollten daher verlagert werden.

Grasfrosch

Mehrere adulte Exemplare sowie fast erwachsene Kaulquappen des Grasfrosches wurden

im GEe Ende Juni 2016 in einem z.T. wassergef€llten ehemaligen G€llekanal unter dem 

Stallgeb„ude 1 gefunden (vgl. Karte 2, Fotos 4, 5 und 6). Der G€llekanal stellt aufgrund 

seiner ca. 1,5 m hohen Betonw„nde eine Kleintierfalle dar. Mit Hilfe des ƒrtlich ans„ssigen 

Agrardienstleistungsbetriebes wurde am 8.8.16 eine den G€llekanal abdeckende 

Betonplatte entfernt. Im Anschluss wurden alle adulten und juvenilen Grasfrƒsche aus 

dem Kanal geborgen und an einem von Feuchtgr€nland umgebenen Graben ca. 600 m 

nordƒstlich des GEe wieder ausgesetzt. Eine Abdeckung des G€llekanals bzw. der 

nƒrdlich davon befindlichen Kl„rgrube sind dringend vorzunehmen, da die Gefahr des 

Hereinfallens von Kleintieren weiterhin besteht. F€r den Grasfrosch stellen die 

Gr€nlandareale des Vorhabensgebietes einen potenziellen Landlebensraum dar.

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Kreuzkrƒte 

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft. 

Tab. 8: Formblatt Amphibien 

Kreuzkr…te

Schutz status

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelart gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB
Kreuzkrƒte: Die Kreuzkrƒte ist eine typische Pionierart und besiedelt offene, vegetationsarme bis -freie, trocken-
warme Standorte mit grabbaren sandig-kiesigen Bƒden. Als Laichgew„sser werden stehende, flache, sehr 
besonnte, aber vegetationsarme Gew„sser bevorzugt, die nicht besonders gro… sein m€ssen. Nicht selten werden 
auch periodische Kleingew„sser angenommen. Die Paarungszeit erstreckt sich von M„rz bis September mit 
einem Hƒhepunkt im Mai/Juni. Die W eibchen halten sich nur kurz zur Eiablage im Gew„sser auf w„hrend die 
M„nnchen dort w„hrend der gesamten Paarungszeit anzutreffen sind. Es werden paarige Laichschn€re von 1 bis 
2 m L„nge und 3.000 bis 10.000 Eiern abgelegt. Die Entwicklungszeit der Larven ist mit 4 bis 12 W ochen sehr 
kurz.  Die Landlebensr„ume befinden sich in 2 bis 5 km Entfernung von den Laichgew„ss ern. Die ˆberwinterung 
erfolgt in selbst gegrabenen Hƒhlen (GˆNTHER 1996). Im Land Brandenburg ist die Kreuzkrƒte weit verbreitet mit 
einem Siedlungsschwerpunkt im S€den (SCHNEEWEI…et al. 2004).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
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gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

K2 - Errichtung eines Ersatz-Laichgew„ssers (vgl. Kap.9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdu ng f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterung s- und 
Wand erungszeiten (baubedingt)

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Die beiden tempor„ren Laichgew„sser der Kreuzkrƒte nƒrdlich der Halle 12 werden durch ein neues, 270 m2

gro…es Laichgew„sser im Bereich der pGF ersetzt (K2).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

8.5 Brutvƒgel

Bei den in den Fr€hjahren 2016 bzw. 2018 durchgef€hrten Untersuchungen wurden im B-

Plangebiet 35 Brutvogelarten festgestellt (Tab. 9). Die weit €berwiegende Anzahl der 

Brutvogelarten sind Bewohner der W„lder und Gehƒlze. Daneben finden sich aber auch 

einige Offen- und Halboffenlandarten sowie Geb„ude bewohner. Drei weitere Arten wurden 

als Nahrungsg„ste oder Durchz€gler erfasst. Diese br€ten vermutlich im n„heren Umfeld 

des B-Plangebietes.

Von den Brutvƒgeln gilt der Wendehals nach der aktuellen •Roten Liste‚ des Landes 

Brandenburg (RYSLAVY & M†DLOW 2008) als stark gef„hrdet . Rauchschwalbe, 

Sperbergrasm€cke und Bluth„nfling gelten als gef„hrdet. Alle nachgewiesenen 

Brutvogelarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch€tzt,

Wendehals, Heidelerche, Sperbergrasm€cke und Grauammer dar€ber hinaus streng 

gesch€tzt. Neuntƒter, Heidelerche und Sperbergrasm€cke finden sich zudem im Anhang I 

der EU-Vogelschutzrichtlinie. Eine ˆbersicht €ber die Verteilung der Revierzentren 

vermitteln die Karten 3a und 3b.
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Tab. 9: Die Vogelarten des Untersuchungsgebietes (Brutvƒgel fett )

Art RL 
BB

Schut z-
status

Status 
(Reviere 2016 bzw. 2018)

Fasan Phasianus colchicus - b NG
Turmfalke Falco tinnunculus - s NG
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1 s DZ/NG
Ringeltaube Columba palumbus - b BV (2)
Wendehals Jynx torquilla 2 s BV (1)
Pirol Oriolus oriolus - b BV (1)
Neunt…ter Lanius collurio - b, I BV (3)
Blaumeise Parus caeruleus - b BV (2)
Kohlmeise Parus major - b BV (3)
Heidelerche Lullula arborea - s, I BV (1)
Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 b BV (27 Nester mit ca. 10 Bruten)
Mehlschwalbe Delichon urbicum - b BV (41 Nester mit ca. 30 Bruten)
Zilpzalp Phylloscopus collybita - b BV (1)
Sumpfrohrs„nger Acrocephalus palustris - b mBV (1)
Gelbsp…tter Hippolais icterina - b BV (1)
M…nchsgrasm•cke Sylvia atricapilla - b BV (6)
Sperbergrasm•cke Sylvia nisoria 3 s, I mBV (1)
Klappergrasm•cke Sylvia curruca - b BV (2)
Dorngrasm•cke Sylvia communis - b BV (6)
Gartenb auml„ufer Certhia brachydactyla - b BV (1)
Star Sturnus vulgaris - b BV (6)
Amsel Turdus merula - b BV (9)
Singdrossel Turdus philomelos - b BV (1)
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola - b BV (3)
Rotkehlchen Erithacus rubecula - b BV (2)
Nachtigall Luscinia megarhynchos - b BV (1)
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - b BV (6)
Haussperling Passer domesticus - b BV (15)
Feldsperling Passer montanus - b BV (6)
Bachstelze Motacilla alba - b BV (4)
Buchfink Fringilla coelebs - b BV (2)
Kernbeiƒer Coccothraustes 

coccothraustes
- b BV (1)

Girlitz Serinus serinus - b BV (2)
Gr•nfink Carduelis chloris - b BV (4)
Stieglitz Carduelis carduelis - b mBV (2)
Bluth„nfling Carduelis cannabina 3 b BV (5)
Grauammer Emberiza calandra - s BV (2)
Goldammer Emberiza citrinella - b BV (2)

A b k € r z u n g e n: 

Gef„hrdung : RL BB - Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY & M†DLOW 2008) 

Gef„hrdungskategorien: 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gef„hrdet, 3 - gef„hrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,
s  - streng gesch€tzte Art gem„… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 14,
I - Art nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie.

Status: BV - Brutvogel, mBV - mƒglicher Brutvogel, NG - Nahrungsgast, DZ - Durchz€gler



Artenschutzbeitrag B-Plan Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ in Elsterwerda

B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz Dipl.-Ing. Thomas Wiesner
26

Im Anschluss erfolgen erg„nzende Angaben zum Vorkommen der wertgebenden

Brutvogelarten.

Wendehals

Ein Revier des Wendehalses bestand 2016 in einem Laubgehƒlz am S€dwestrand der 

pGF (vgl. Karte 3a).

Neuntƒter

Zwei Reviere des Neuntƒters wurden 2016 im Bereich der pGF festgestellt (vgl. Karte 3a). 

Ein weiteres Brutrevier bestand auf der Freifl„che der GE2. Dieses ist seit 2017 erloschen, 

da dort s„mtliche Gehƒlze entfernt wurden.

Heidelerche

Ein Brutrevier der sch€tter bewachsene Offenl„nder bewohnenden Art wurde 2016 auf der 

Pferdekoppel im Bereich der pGF kartiert (vgl. Karte 3a). 

Rauchschwalbe

Im als Pferdestall genutzten Geb„ude 5 des GEe wurden 2016 23 Nester der 

Rauchschwalbe gez„hlt von denen ca. 10 besetzt waren. In den Geb„uden 3, 11 und 12 

fanden sich zudem f€nf, ein bzw. zwei alte Nester die 2016 nicht besetzt waren (vgl. Karte 

3a).

Mehlschwalbe

Im Stallgeb„ude 2 innerhalb des GEe wurden 2016 41 Nester der Mehlschwalbe gez„hlt ,

von denen ca. 30 Bruten aufwiesen (vgl. Karte 3a).

Sperbergrasm€cke

Ein Revier der Sperbergrasm€cke bestand 2016 im fl„chigen Laubgehƒlz am 

S€dwestrand der pGF (vgl. Karte 3a). Da nur an einem der Kartiertage eine Beobachtung 

gelang, bleibt der Status als Brutvogel zweifelhaft.

Bluth„nfling

Jeweils ein Brutrevier des Bluth„nflings konnte 2016 am S€drand des GEe (vgl. Karte 3b)

sowie auf der GE2 nachgewiesen werden. Das Brutrevier auf der GE2 ist seit 2017 

erloschen, da dort s„mtliche Gehƒlze entfernt wurden. Im Jahr 2018 wurden zudem 3 

Brutreviere auf dem Areal der GE1 kartiert (NAGOLA RE 2018), welche alle durch die j€ngst 

erfolgte Ber„umung erloschen sind.
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Grauammer

Ein Revier der Grauammer konnte 2016 auf der GE2 festgestellt werden, ein weiteres 

bestand 2018 auf dem Areal der GE1. Beide sind aufgrund der vorgenommenen 

Umgestaltungen mittlerweile erloschen. 

Innerhalb des B-Plangebietes sind folgende Brutvƒgel von derzeit prognostizierbaren

Eingriffen betroffen: Sumpfrohrs„nger - 1 Revier, Klappergrasm€cke - 1 Revier, 

Dorngrasm€cke - 3 Reviere, Schwarzkehlchen - 1 Revier, Hausrotschwanz - 1 Revier, 

Buchfink - 1 Revier, Girlitz - 3 Reviere, Gr€nfink - 1 Revier, Bluth„nfling - 1 Revier,

Goldammer - 1 Revier.

Im Folgenden werden in drei Formbl„ ttern die Betroffenheiten der Brutvƒgel

zusammenh„ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG abgepr€ft.

Tab. 10: Formblatt Brutvƒgel des Offen- und Halboffenlandes 

Artengruppe:  Brutv…gel des Offen- und Halboffen landes

(Sumpfrohrs„nger, Schwarzkehlchen, Goldammer )

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Bei den oben genannten Arten handelt es sich um mehr oder minder h„ufige, im Land Brandenburg ungef„hrdet e 
Brutvogelarten. 

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermei dungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

K3 - Ausgleichspflanzung (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanz ungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche 

Regelung vermieden werden (V3). 

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 
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Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erun gszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Stƒrung von Bruten der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche Regelung 
vermieden werden (V3). Baubedingte Stƒrungen setzen mit der Baufeldber„umung ein. Im direkten Anschluss an 
die au…erhalb der Brutzeit durchgef€hrte Baufeldber„umung kommt es zu einem Vorantreiben der Bauma…nahme 
und damit zu einer regelm„…igen Stƒrung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die betroffenen 
Brutvogelarten ausschlie…lich au…erhalb der f€r sie relevanten Stƒrzonen ansiedeln werden.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 

Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Brutplatzverluste von Arten des Offen- und Halboffenlandes kƒnnen durch die Pflanzung von Einzelgehƒlzen oder 
gruppenweise Gehƒlzpflanzungen auf der GE1 ausgeglichen werden (K3).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrech tlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Tab. 11: Formblatt Brutvƒgel der W„lder und Gehƒlze

Artengruppe:  Brutv…gel der W„lder und Geh…lze

(Klapper - und Dorn grasm•cke, Amsel, Buchfink, Girlitz, Gr•nfink, Bluth„nfling )

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Bei den oben genannten Arten handelt es sich mit Ausnahme des Bluth„nflings um mehr oder minder h„ufige, im 
Land Brandenburg ungef„hrdete Brutvogelarten. 

Bluth„nfling: Freibr€ter in dichten B€schen, bevorzugt in jungen Koniferen, besiedelt offene bis halboffene 
Landschaften mit niedrigen Hecken und nicht zu hochw€chsiger Samen tragender Krautschicht; im Land BB mit 
ca. 10.000 bis 20.000 BP verbreitet, drastischer R€ckgang (RYSLAVY & M†DLOW 2008)

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

K3 - Ausgleichspflanzung (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen
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signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase, 

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche 

Regelung vermieden werden (V3).

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Stƒrung von Bruten der in Gehƒlzen br€tenden Arten kann durch eine bauzeitliche Regelung 
vermieden werden (V3). Baubedingte Stƒrungen setzen mit der Baufeldber„umung ein. Im direkten Anschluss an 
die au…erhalb der Brutzeit durchgef€hrte Baufeldber„umung kommt es zu einem Vorantreiben der Bauma…nahme 
und damit zu einer regelm„…igen Stƒrung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die betroffenen 
Brutvogelarten ausschlie…lich au…erhalb der f€r sie relevanten Stƒrzonen ansiedeln werden.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Brutplatzverluste von Arten der W „lder und Gehƒlze kƒnnen durch gruppenweise oder fl„chige 
Gehƒlzpflanzungen auf der GE1 ausgeglichen werden (K3).

Zusammenfassende Festst ellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Tab. 12: Formblatt Brutvƒgel in und an Geb„uden 

Artengruppe:  Brutv…gel in und an Geb„uden

(Hausrotschwanz )

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ„ische Vogelarten gem„… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Beim Hausrotschwanz handelt es sich um eine h„ufige, im Land Brandenburg ungef„hrdete Brutvogelart. 

Hausrotschwanz: Nischenbr€ter in Geb„uden, zur Brutzeit ausschlie…lich im Siedlungsbereich anzutreffen; 
Brutzeit Anfang April bis Anfang September; im Land BB fl„chendeckend mit ca. 25.000 bis 40.000 BP verbreitet, 
leicht abnehmender Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell mƒglich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln
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U1 - naturschutzfachliche Untersuchung (vgl. Kap. 9.1)

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.2)

K4 - Ausbringung von Nisthilfen (vgl. Kap. 9.3)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„ tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante Tƒtung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef„hrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte Tƒtung von Eiern und Jungvƒgeln kann durch eine vorherige Untersuchung auf Brutvorkommen 

(U1) und durch eine bauzeitliche Regelung vermieden werden (V3). 

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BnatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinter ungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante Stƒrung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stƒrungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Potenzielle Stƒrungen von Bruten kƒnnen durch eine vorherige Untersuchung auf Brutvorkommen (U1) und eine 
bauzeitliche Regelung vermieden werden (V3).

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BnatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch„digung oder Zerstƒrung von Fortpflanzungs- und Ruhest„tten, ƒkologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest„tte wird im r„uml ichen Zusammenhang gewahrt

Eine Zerstƒrung von potenziellen Fortpflanzungsst„tten des Hausrotschwanzes in dem zum Abriss vorgesehenen 
Geb„ude 8 kann nicht vermieden werden. F€r den Hausrotschwanz ist ein Ausgleich des Verlustes an 
Brutmƒglichkeiten €ber die Anbringung von Nischenbr€terk„sten am verbleibenden Geb„ude bestand vorgesehen
(K4).

Eine Zerstƒrung von Fortpflanzungsst„tten weiterer Brutvogelarten (Kohlmeise, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, 
Star, Amsel, Haussperling, Feldsperling und Bachstelze) beim Aus- oder Umbau von Geb„uden erscheint nach 
dem derzeit vorliegenden Erkenntnisstand nicht sehr wahrscheinlich, kann aber auch nicht vollst„ndig 
ausgeschlossen werden. Vor Beginn von konkreten Bauvorhaben sowie einer Nutzungs„nderung oder 
Nutzungsaufnahme von Geb„uden ist daher eine nochmalige artenschutzfachliche Untersuchung des jeweiligen 
Standorts vorzunehmen (U1). In Abh„ngigkeit der dabei erzielten Ergebnisse ist durch den Bauherrn 
gegebenenfalls eine artenschutzrechtliche Befreiung gem„… ‡ 67 NBatSchG zu beantragen. Die untere 
Naturschutzbehƒrde trifft dann eine endg€ltige Entscheidung zu erforderlichen Vermeidungs- und 
Kompensationsma…nahmen.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

8.6 Waldameisen

Innerhalb der B-Planfl„che wurden im Sommer 2016 im GEe und auf der pGF insgesamt 

vier Nesth€gel von nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch€tzten

Waldameisenarten festgestellt (vgl. Karte 2). Darunter befanden sich Nester der Roten

Waldameise (Formica rufa), der Kahlr€ckigen Waldameise (Formica polyctena) und der 

Wiesen-Waldameise (Formica pratensis) (Fotos 37 bis 40).
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Nach den derzeitig vorliegenden Planungen sind keine Waldameisennester von einem 

potenziellen Eingriff betroffen, da sie sich alle im Bereich von festgesetzten Gr€nfl„chen

befinden. 

Fazit: Unter Ber€cksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensations-

ma…nahmen kommt es bei den untersuchten Artengruppen nach derzeitigem 

Erkenntnisstand zu keinen erheblichen Beeintr„chtigungen. Verbotstatbest„nde nach ‡ 44 

BNatSchG, Abs. 1 i. V. mit Abs. 5 treten aller Voraussicht nach nicht ein.

9 Maƒnahmen

9.1 Weiterer Untersuchungsbedarf

U1 Vor Beginn von konkreten Bau- oder Abrissvorhaben sowie einer 

Nutzungs„nderung bzw. Nutzungsaufnahme von Geb„uden ist eine nochmalige 

artenschutzfachliche Untersuchung des jeweiligen Standorts vorzunehmen. In 

Abh„ ngigkeit der dabei erzielten Ergebnisse ist durch den Bauherrn gegebenenfalls 

eine artenschutzrechtliche Befreiung gem„… ‡ 67 NBatSchG zu beantragen. Die 

untere Naturschutzbehƒrde trifft dann eine endg€ltige Entscheidung zu 

erforderlichen Vermeidungs- und Kompensationsma…nahmen.

9.2 Vermeidungs- und Minderungsma…nahmen

V1 Bei nachgewiesenen Fledermausvorkommen (Wochenstuben, Paarungsquartiere, 

Winterquartiere) sind der eventuelle Abriss sowie der Aus- und Umbau von 

Geb„uden au…erhalb der Wochenstubenzeit (Mitte Mai bis Mitte August) bzw. wenn 

mƒglich, au…erhalb der jeweiligen Aufenthaltszeiten vorzunehmen. 

V2 Vor einem Baubeginn in einem von Zauneidechsen besiedelten Areal ist im 

Rahmen einer naturschutzfachlichen Baubetreuung zur Vermeidung bzw. 

Minderung der baubedingten Tƒtungsgefahr ein Abfang von Reptilien und 

Amphibien aus dem Baubereich vorzunehmen. Geeignete Fangmethoden sind 

Netz-, Hand- oder Schlingenfang, das Stellen von Fangz„unen und Fangkreuzen 

mit eingegrabenen Fangeimern sowie das Auslegen von Reptilienpappen. Nach 

dem Fang sind die Zauneidechsen in ein Ersatzhabitat (K1) umzusiedeln. Sonstige 

Reptilien und Amphibien sind in das Feuchtgr€nland s€dlich der Schwarzen Elster,

ca. 100 bis 400 m nƒrdlich des B-Plangebietes umzusiedeln. Der Fang und die 

Umsiedlung sind zu dokumentieren. 

V3 Zur Vermeidung bzw. Minderung der Beeintr„chtigung von Brutvƒgeln sind 

Holzungen und der Abriss von Geb„uden au…erhalb der Brutzeit vorzunehmen (1. 

Oktober bis 1. M„rz). 



Artenschutzbeitrag B-Plan Nr. 30 •Zwischen Eichenweg und Krausch€tzer Mittelweg‚ in Elsterwerda

B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz Dipl.-Ing. Thomas Wiesner
32

M1 Zur Minderung der Beeintr„chtigung von Flederm„usen in Paarungs- oder 

Winterquartieren ist bei einem eventuellen Abriss sowie dem Aus- oder Umbau von 

Geb„uden eine naturschutzfachliche Baubetreuung einzusetzen. Diese ist u.a. f€r 

eine fachgerechte Bergung und Umsiedlung der Flederm„use verantwortlich.

9.3 Kompensationsma…nahmen 

K1 Als Ausgleich f€r die potenzielle Beseitigung von Zauneidechsenlebensr„umen auf 

der B-Planfl„che ist im S€dosten der pGF (vgl. Karte 4) die abschnittsweise 

Herstellung eines bis zu 1.800 m2 gro…en Zauneidechsen-Ersatzhabitates 

vorgesehen. Die Fl„che bietet Zauneidechsen aufgrund ihres hohen und dichten 

Bewuchses derzeit nur einen suboptimalen Lebensraum mit hohem 

Aufwertungspotenzial.

Der Ersatzlebensraum ist nach dem Stand der Technik u.a. mit folgenden 

Habitatelementen auszustatten: 

€ max. 15 von Sandkr„nzen umgebene kombinierte Naturstein-, Stubben- und 

Astwerkhaufen (vgl. Foto 41)

F€r die Naturstein- und Stubbenhaufen sind Fl„chen von ca. 2 m Durchmesser 

muldenfƒrmig sind bis zu einer Tiefe von ca. 0,4 m auszuheben und mit 

Baumstubben sowie l€ckig aufgeschichtetem Naturstein der Grƒ…enklasse 10-30 

cm bis ca. 1 m €ber Gel„ndeoberkante zu bef€llen. Um die Haufwerke herum ist ein 

Sandkranz aus Wandkies anzulegen. Die Steinhaufen sind mit trockenem Astwerk 

abzudecken. Die Gesamtgrƒ…e eines Haufwerkes bel„uft sich dabei auf ca. 3 m3.

Zwischen den einzelnen Steinhaufen sind Pflanzungen jeweils einer heimischen

und standortgerechten Wildrose (z.B. Rosa canina, R. subcanina, R. corymbifera, 

R. caesia, R. rubiginosa, R. elliptica, R. inodora, R. micrantha, R. 

pseudoscabriuscula, R. tomentosa, R. sherardii oder R. dumalis) sowie von drei

niedrig wachsenden Brombeeren (Rubus caesius, R. corylifolii) vorzunehmen.

Die Ausf€hrungsplanung einschlie…lich der Erstellung eines Pflegekonzeptes sowie 

die Herrichtung der Habitatfl„che haben unter Hinzuziehung einer naturschutz-

fachlichen Baubetreuung mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor dem Abfang der 

Zauneidechsen im Rahmen des Bauantragverfahrens zu erfolgen. Ein Bericht €ber 

die Fertigstellung des Ersatzhabitates ist der unteren Naturschutzbehƒrde 

vorzulegen. 

K2 Die beiden tempor„ren Flachgew„sser auf der GE2 sind auf dem Areal der pGF

durch ein neues, mit Ton- oder Folienabdichtung versehenes, ca. 270 m2 gro…es

Flachgew„sser zu ersetzten.
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K3 Als Ausgleich f€r den potenziellen Verlust von Gehƒlzfl„chen als Brutvogel-

lebensraum sind in einer Grƒ…enordnung von bis zu 200 m2 auf der GE1

Ausgleichspflanzungen heimischer Laubgehƒlze vorzunehmen.

K4 Als Ausgleich f€r den potenziellen Verlust von Brutmƒglichkeiten f€r den

Hausrotschwanz sind bei Bedarf innerhalb des B-Plangebietes im verbleibenden 

Geb„udebestand 3 Nischenbr€terk„sten anzubringen. Eine j„hrliche Reinigung der 

K„sten ist €ber mind. 15 Jahre zu gew„hrleisten.
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